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Das Kataster und der,,AIte Fntz"

Liebe Leserinnen und Leser;

in diesem Jahr werden Sie in den NaVKV
sicherlich den einen oder anderen Bei-
trag zum Thema 125 Jahre Preußisches
Kataster finden. Anlässlich dieses Jubi-
läums sind verschiedene Veranstaltun-
gen und Aktionen geplant, die es den
,, unter preußischer Rute" entstandenen
Katasterä mtern ermög Iichen werden,
die katasterhistorische Entwicklung eines
großen Landesteils Niedersachsens auf-
zuzeigen. Und dies auch aus gutem
Grund: Fur viele ist diese Vergangenheit
immer noch in Form von Urkarten oder
Stückvermessu ngsha nd rissen a llgegen-
wärtig. Und noch weiß der eine oder
andere zu erzählen, dass,,der Heinrich
als Stift so klein wat, dass man ihm für
die Schriftubungen eine Mutterrolle auf
den Stuhl legen musste ..." 1

Auch die Länder Berlin und Brandenburg
riefen uns in einem gemeinsamer Fest-

akt Anfang des Jahres ,,Preußen" ins

Gedächtnis: Am 18. Januar vor 300 Jah-
ren krönte sich der erste Preußenkönig
in Königsberg und legte den Grundstein
fur das, was heute mit dem Begriff Preu-
ßen verbunden wird preußische Tu-
gend: Toleranz, Rechts- und Pflicht-
bewusstsein sowie Offenheit gegenuber
Fremden.

Dies ist allerdings vor allem seinem En-
kel, dem ,,Alten Fritz" zu verdanken, der
zwei Tage nach dem Tod seines Vaters,
des Soldatenkönigs, am 2. Juni 1740 in
seiner ersten Rede an seine Minister und
Geheimräte sehr deutlich machte, dass
er von ihnen fortan Pünktlichkeit, Spar-
sa m keit u nd ä u ßerste Akku ratesse in der
Erledigung der Geschäfte erwarte. Was
das Prinzipielle seiner Regierung ange-
he, so verwies er darauf, dass es nicht ihre
Aufgabe sei, die Krone zu bereichern
und die armen Leute zu bedrücken. ln
einem Rundschreiben an die Kriegs- und
Domänenkammern formulierte er dazu:
,,Unsere größte Sorge soll dahin gerich-
tet sein, das Wohl des Landes zu beför-
dern und einen jeden Unserer Unterta-
nen vergnügt und glucklich zu machen".
U nd a uch noch d ie Sch lussworte seines
eigenhändig geschriebenen Testaments
bezeugen, worin er seine Lebensaufga-

be sa h:

Bis an das Ende der Zeit -

dies Ziel hat ,,sein Preußen" nicht errei-
chen können. Wenn wir aber heute ,,125
Jahre Preußischen Katasters" gedenken
können und hin und wieder sogar noch
Originalprodukte dieser Zeit nutzen, so
kommen wir doch nicht umhin festzu-
stellen, dass ein Teil Preußens überlebt
hat: Das Kataster! Wenn auch erst Jahre
nach dem Tod von Friedrich ll ins Leben
gerufen, so doch offenbar mit der von
ihm geforderten ,,äußersten Akkurates-
se" derart fundiert, dass es über hundert
Jahren wechselvo! le Geschichte überste-
hen konnte.

,,Meine letzten Wünsche in
dem Augenblick, wo ich den Für den ,,Alten Fritz,'
Ietzten Hauch von mir gebe, sicherlich nur ein kleiner Trost ...
werden für die Glückseligkeit
meines Reiches sein. Möge es für uns
stets mit Gerechtigkeit, Weis- Grund, das,,preußische,,
heit und Nachdruck regiert zu bedenken !

werden, möge es durch die
Milde seiner Gesetze der Und nebenbei: Wer wünschte sich in die-
glucklichste, möge es in Ruck- ser Zeit nicht so manches Mat, dass die
sicht seiner Finanzen der am eine oder andere,,preußische Tugend,,
besten verwa ltete Staat so gut wie das Kataster überlebt hätte?
sein! O möge er in höchster
Blute bis an das Ende der Zeit
fortdauern !" Annegret Kähler-Stier

Bildausschnitt und Zitate gefunden im Antiquariat in ,,Der alte Fntz nach
W.O. v. Horn von Max Pannwitz" Loewes Verlag Ferdinand Carl, Stuttgart,
undatiert

Wegweiser

2



Das Heft diesem Quartal

,,.._',.. Da Kundenorientierung, als eines

"" , ,, de r ,,Zau berworte " u nserer Ver-
waltungsmodernisierung, mit der Ziel-
richtung eines Nachrichtenheftes natur-
gemäß verbunden ist, soll in dem ersten
Heft dieses Jahres als Erstes einer Bitte
von Teilnehmern der Fortbi ldungsveran-
staltung ,, Aktuelle Entwicklungen im
amtlichen Vermessungswesen" nachge-
kommen werden. Dabei mag es dahin
gestellt bleiben, ob es die anerkennen-
den Worte von Minister Heiner Bartling
zu unserer Arbeit, seine lnformationen
aus dem aktuellen, politischen Gesche-

hen, der klare Leitsatz zur Verbund-
tätigkeit oder ,,nur" sein Schlussappell

waren, die diesen Wunsch aufkommen
ließen... wir erfüllen ihn gerne und be-
ginnen die Rubrik ,,Auf sätze" mit der
Wiedergabe seiner Rede in Bad Nenn-
dorf .

Mit dem dann folgenden Beitrag geht
es fachlich ,,richti g zur Sache". Andreas
Christ zeigt in einem guten Überblick die
Aktivitäten und ersten Ergebnisse des

Projektes, das uns in den nächsten Jah-

ren alle beschäftigen wird: ALKIS@! Al-
lein durch die Ein- und Zuordnung der
,,irgendwo und irgendwie" schon einmal
gehörten Begriffe, wie GeolnfoDok,
lmplementierungs-Partnerschaft und
EXPRESS oder UML, bekommt jeder !n-

teressierte - und wer ist das nicht? - ei-
nen guten Einstieg in diese komplexe
Materie.

Das ALKIS@ allein nicht alles ist, daran
erinnert dann Rainer Bonorden in dem
nächsten Aufsatz. Kritisch mahnt er an,
auch die lnhalte zu prüfen und fordert
mehr Mut, die in die richtige Richtung
weisenden Ziele der Aufgabenkritik und
der vorgesehenen Neufassung des Nie-
dersächsischen Vermessungs- und Katas-

tergesetzes weiter zu verfolgen und
Handlungsspielräume auch tatsächlich
zu nutzen.

Mit einem Bericht über die 125-jährige
Geschichte der Katasterämter im ehema-
ligen Hannover eröffnet Prof. Dr. Wil-
helm Tegeler die Rubrik ,,Berichte". Das

ist dann auch der erste Beitrag, mit dem
in diesem Jubiläumsjahr an den preußi-
schen Katasteranteil in Niedersachsen
erinnert werden soll.

Der anschließende Beitrag führt wieder
in die Gegenwart; Detlef Wehrmann be-
richtet hier ausführlich über die Fortbil-
dungsveranstaltung in Bad Nenndorf,
mit der die Teilnehmer sicherlich zu ei-
nem BIick nach vorne und auch Richtung
Europa animiert wurden. Vielleicht be-
kommen die,, Nicht-dabei-Gewesenen"
damit Lust zum Nachfragen bei den ,,Da-
bei-Gewesenen " ?

Die letzten Ausfuhrungen in dieser Ru-

brik kommen von Thomas Baudewig und
Hartm ut G rote, Landkreis N ienburgAf/e-
ser. Sie berichten über die Tätigkeiten
,,interessierter Betroffener", die es sich
zur Aufgabe gemacht haben, das
M itteilungsverfahren zum Nachweis von
Baulasten sowohl für die kommunale
Seite als auch fur das Land wirtschaftli-
cher zu gestalten. Sicherlich eine gute
lnitiative, der hoffentlich auch Erfolg
vergönnt sein wird !

ln der Rubrik ,,lnformationen" finden
sich dann wieder verschiedene kurze
lnfos mit der einen oder anderen Anre-
gung. Was verbindet zum Beispiel den
Würfel mit unserem Leitbild? Oder; wo
sind auch alle Radwanderwege jahres-

aktuell nachgewiesen?
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Die Rezension von zwei Büchern füllen
die folgende Rubrik,,Buchbesprechun-

§len". Ulrich Kaiser empfiehlt ein praxis-

orientiertes Werk zum Thema ,,Dynami-
sche Visualisierung"; Martin Podrenek
verweist auf einen weiteren Band der
Schriftenreihe des DVW zu ,,Stand und
Fortfüh rung von ATKIS@.

Beendet wird dieses Heft diesmal wie-
der mit der Rubrik,,Rechtsprechung", in

der Werner Wagener auf ein Urteil des

Verwa ltu ngsgerichts Lü nebu rg h i nweist,
das einmal mehr das Spannungsfeld zwi'
schen formaler Rechtsprechung und kun-
denorientiertem Verhalten in der.I '' "'''"

Praxis aufzeigt. ';1':i"i-i

rn
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Rede
in &ad Nenndorf am

lch freue mich, dass ich heute bei lhnen
sein kann.

Gestern erst bin ich von einer neuntägi-
gen Reise aus China zurückgekommen.
lch war beeindruckt von dem Land in
seiner Vielfalt, von dem allgemeinen
Entwicklungsstand der Volksrepublik
China und insbesondere von dem Stand
des Aufbaus der chinesischen Vermes-
sungsverwaltung. Schwerpunkt des Be-

suches war die Bestandsaufnahme der
Zusammenarbeit zwischen der nieder-
sächsischen VKV und der chinesischen
Fachverwaltung. Dabei bin ich vielen
Vermessungsfachleuten begegnet, die
h ier bei lh nen in Sem ina ren oder a ls

Langzeitpraktikanten ausgebildet wor-
den sind u nd d iese Ken ntn isse jetzt in
ihrem Heimatland einsetzen.

lch habe den Eindruck, dass hier eine
positive Zusammenarbeit entstanden ist.
Deshalb meinen herzlichen Dank an Sie,

die an diesen Maßnahmen mitgewirkt
haben. Aber heute ist nicht China mein
Thema, sondern die aktuellen politischen
E ntwicklu ngen.

Inhaltlich haben zwei Themen die poli-
tische Diskussion in meinem Ressort in
den letzten Monaten besonders be-
stimmt. Dabei handelt es sich

. zum einen um die Region Hannover
und

. zum anderen um die Bestandsaufnah-
me der Mittelinstanz.

Auf diese Punkte möchte ich neben den
fachspezifischen Themen etwas näher
ei ngehen.

Zunächst also zur Region Hannover.

Zu den strategischen Zielen des lnnen-
ministeriums gehört die Förderung
regionaler Kooperationen. Solche gibt es

mit anderen Bundesländern und sogar
darüber hinaus, beispielsweise in der
Neuen Hanse lnterregio. Gemeint ist bei
den strategischen Zielen des lnnenmini-
steriums jedoch die regionale Koope-
ration auf kommunaler Ebene. Sie hat
in N iedersachsen einen u ntersch ied li-
chen Entwicklungsstand. Das ergibt sich

auch daraus, dass bislang - und dabei soll
es nach meinen Vorstellungen auch blei-
ben - dem Freiwilligkeitsprinzip gefolgt
worden ist.

Am weitesten fortgeschritten ist die Ko-
operation auf der kommunalen Ebene
im Großraum Hannover. Dieser spielt
schon seit langem eine Vorreiterrolle,
beginnend mit dem zum 1. Januar 1963
ins Leben gerufenen Verband Großraum
Hannover. Dieser Verband wurde 1974
und 1980 umstrukturiert und ist heute
als,, Kommunalverband Großraum Han-
nover" ein Zweckverband der Landes-
hauptstadt und des Landkreises Hanno-
ver mit einem zwar gewichtigen, aber
auf wenige Zwecke beschränkten Auf-
ga ben kre is.

Diese Defizite vor Augen haben dann
1996 der damalige Direktor des
Großraumverbandes und die Haupt-
verwaltungsbeamten des Landkreises
und der Landeshauptstadt den Vorschlag
zur B ild u ng einer ,, Reg ion Ha n nover"
vorgelegt. Um die kommunale Zusam-
menarbeit zu intensivieren und die
Verwaltungsstrukturen zu verbessern
sollten im Zuge der Regionsbildung der
Kommunalverband Großraum Hannover
und der Landkreis Hannover aufgelöst
und unter Einbeziehung der Landes-
hauptstadt sowie der Aufgaben der Be-

zirksregierung Hannover eine übergrei-
fende Körperschaft mit Gebietshoheit
und Bündelung aller entwicklungs-
bestimmenden Aufgaben der Region
geschaffen werden.

lm !nnenministerium herrschte nach Vor-
lage des neuen Vorschlages zunächst
große Skepsis. Die Bereitschaft der Lan-
desregierung zu seiner Unterstützung
wurde von einer breiten Mehrheit unter
den politischen Kräften der Region ab-
hängig gemacht. Nachdem diese jedoch
f estg este I lt we rd e n ko n nte - n icht zLt-

letzt wohl auch auf Grund des positiven
Echos in den Medien -, lenkte die Lan-
desregierung die Diskussion mit einem
Gesetzesvorschlag in geregelte Bahnen.
Nach einer ausführlichen Diskussion auf
der örtlichen Ebene, die von einer durch
Kommunalpolitiker gebildeten Len-
kungsgruppe geleitet wurde, und der
förmlichen Anhörung der betroffenen
Kommunen und der Verbände hat die
Landesregierung im September dieses
Jahres ei nen Gesetzentwu rf besch lossen
und in den Landtag eingebracht.

Dort ist das Gesetzesvorhaben auf eine
sehr positive Resonanz unter den Frak-
tionen gestoßen. lch rechne damit, dass

das Gesetz uber die Bildung der Region
Hannover im Landtag zügig beraten und
noch im Frühjahr 2001 verabschiedet
wird, damit die Organe der neuen Kör-

des
4.12.

N iedersächsischen lnnenm i n isters Hei ner Bartl i ng
2000 auf der Fortbildungsveranstaltung 112000 der VKV - A,ktuelle Entwicklungen im amtlichen

Vermessungswesen -

Lesefassung
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perschaft am 1. November des kommen-
den Jahres ihre Arbeit aufnehmen kön-
nen.

Lassen Sie mich einen kurzen Blick auf
den lnhalt des Gesetzesvorschlags wer-
fen. Mit der Region Hannover schaffen
wir etwas, was in der Bundesrepublik
bislang ohne Beispiel ist und daher auch

über Niedersachsen hinaus auf großes
lnteresse stößt. Erstmals wird ein kom-
munaler Verband auf regionaler Ebene

als Gebietskörperschaft organisiert, mit
einem den Landkreisen vergleichbaren
Status, aber unter Einbeziehung der bis-

lang kreisfreien Stadt Hannover. Die Lan-

deshauptstadt wird die wichtigsten Auf-
gaben der Kreisebene an die Region
Hannover abgeben, soweit diese nicht
bereits vom Kommunalverband Groß-
raum Hannover auf die kunftige Region
übergehen, nämlich der öffentliche Per-

sonennahverkehr und die Regionalpla-
nung. Die Region Hannover wird deshalb
die wichtigsten Selbstverwaltungsauf-
gaben der Kreisstufe bundeln und über-
greifend für ihr ganzes Gebiet wahrneh-
men. Dabei handelt es sich beispielswei-
se um die Zuständigkeiten für die Sozi-

alhilfe und die Kriegsopferfürsorge, für
die Berufsschulen und die Schulerbeför-
derung, für die Krankenhausversorgung
und die Sicherung der pflegerischen
Versorgungsstruktur sowie - mit Verzö-
gerung - um die Übernahme der Kran-
ken ha usträgerschaft sowie der Abfa ll-
entsorg u ng von der La ndesha u ptstadt.
Auch bei den staatlichen Aufgaben soll

ein erheblicher Teil kunftig regional
wahrgenommen werden. Von der Lan-

deshauptstadt Hannover gehen deshalb
Planungsaufgaben und vor allem Um-
weltaufgaben auf die Region übet zu-
sätzlich von der Bezirksregierung Han-

nover - ebenfalls mit Schwergewicht im

U mweltbereich - Aufgaben der höheren
Verwaltungsbehörde. Es wird damit zu

einer ei nzigartigen Aufgabenbündelung
kommen.

Um die Verwaltung der Region Hanno-
ver dadurch nicht zu sehr aufzub!ähen
und die besondere Stärke der kommu-
nalen Körperschaften auf der Gemeinde-
ebene des heutigen Landkreises Hanno-

ver zu nutzen, sollen im Gegenzug Auf-
gaben von der Kreisebene auf die
Gemeindeebene übertragen werden
und zwar auf zahlreichen Gebieten, die
ich hier im Einzelnen nicht nennen möch-
te. lnteressant für Sie sind insbesondere
die Aufgaben der unteren Bauaufsichts-
behörde, die in der Region Hannover in
einem stärkeren Maße als im übrigen
Landesbereich dezentralisiert sein wer-
den.

Was mit der Region Hannover vorge-
nommen wird, ist eine Gebiets- und
Funktionalreform, die im Ballungsraum
Ha n nover h i nter der Verwa ltu ngsreform
der siebziger Jahre kaum zurückstehen
wird. Erreichen wollen wir damit eine
effizientere öffentl iche Verwa ltu ng auch

auf beiden kommunalen Ebenen, um zu

schnelleren Entscheidungsprozessen zu

kommen. Denn in der Region Hannover
werden solche Prozesse weitgehend in

einer Hand liegen. Das wird ihr im Wett-
bewerb mit anderen Regionen Deutsch-
lands und Europas Vorteile bringen . Zu-
gleich wird aber auch die Gemeinde-
ebene durch die Aufgabenübertragun-
gen a ufgewertet.

Wichtig dabei ist: Die Region Hannover
ist kein Modell für weitere regionale
Kooperationen, schon weil d ie Aus-
gangslage in den anderen Landesteilen
ganz anders ist. Es müssen dort ebenfalls
individuelle Lösungen im Konsens der
politischen und gesellschaftlichen Kräf-
te erarbeitet werden. Die Landesregie-
rung verbindet mit dem aktuellen
Gesetzesvorhaben auch nicht die Ab-
schaffung der Bezirksregierungen, wie
sie manche Stimme aus der Opposition
f ordert.

Allerdings - und darauf werde ich jetzt
näher eingehen - wollen wir die längst
laufende Binnenreform der Bezirksregie-
rungen weiterführen.

Aus diesem Grunde kündigte Minister-
präsident Gabriel in seiner Regierungs-
erklärung am 1 5.12.1 999 eine Bestands-
aufnahme der Aufgabenwahrnehmung
in der staatlichen Mittelinstanz an. Ver-
knüpft wurde dies mit der Forderung

NaVKV 1 I 2001

nach mehr regionalem Management,
insbesondere für Wirtschaft, Beschäfti-
gung, Umweltschutz und Kultur sowie
der Ankündigun§f, dass die aus der Be-

standsauf nahme zu entwickelnden Kon-
sequenzen fur die Mittelinstanzen dem
Landtag vorgelegt werden.

Wir - das heißt federführend der Beauf-
tragte für Staatsmodernisierung und das

lnnenministerium - haben uns mit die-
sen Fragen unter enger Beteiligung der
anderen Ministerien befasst, Anfang des

neuen Jahres soll im Kabinett darüber
berichtet und eine Unterrichtungsvor-
lage für den Landtag beschlossen wer-
den.

Erlauben Sie mir, lhnen einen kurzen
Überblick über den Prozess sowie die
Methodik und Ergebnisse unserer Be-

standsaufnahme, die allerdings noch
vom Kabinett gebilligt werden müssen,

zu geben:

Die Regierungserklärung des Minister-
präsidenten war zunächst Anlass dafün
den derzeitigen Aufgabenbestand der
staatlichen M ittelinstanz, das heißt der
Bezirksregierungen, der sonstigen
Mittelbehörden mit nachgeordneten
Behörden, der Landesoberbehörden so-

wie der Landesbetriebe durch eine flä-
chendeckende Erhebu ng in a llen Res-

sorts zu erfassen. Sie wurden anschlie-
ßend in einer 30 000 Einzeldaten umfas-
senden Datenbank zusammengeführt.

Diese Daten wurden daraufhin unter-
sucht, ob die damit abgebildeten 300

Aufgabenblöcke einer fachüber-
greifenden Koordinierung und Bünde-
lung bedürfen und dazu geeignet sind,
das in der Regierungserklärung gefor-
derte regionale Management zu unter-
stützen. Mit diesem methodischen An-
satz hat die Landesregierung bundesweit
Neuland betreten.

Das Ergebnis war, dass rund 80 Auf-
gabenblöcke einer besonders intensiven
fachübergreifenden Koordinierung und
Bündelung bedürfen, um die von der
Landesregierung formulierten regional-
politischen Zielsetzungen zu erreichen.

Rede des N iedersächsischen ln nen m in isters
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Für rund 40 Aufgabenblöcke gilt dies
anlassbezogen und zeitlimitiert. Dage-
gen handelt es sich bei rund 180 Auf-
gabenblöcken - dazu gehören auch die
Aufgaben im Bereich der Vermessungs-
und Katasterverwaltung - um solche, die
ohne unmittelbaren Bezug zum regiona-
len Management sind.

E in weiteres wesentliches Ergebn is

unserer Arbeit - insbesondere auch im
Vergleich mit den anderen Bundeslän-
dern - ist, dass ein Flächenland wie Nie-
dersachsen auch in Zukunft eine staatli-
che M ittelinsta nz bra ucht.

Das Ergebnis unserer Aufgabener-
hebung zeigt aber auch, dass weitere
Optimierungen möglich und erforderlich
sind, um noch kunden- und ergebnis-
orientierter zu werden und im nationa-
len und internationalen Wettbewerb alle
Standortvorteile der Regionen nutzen zu
kön nen.

Durch Einführung eines Regional-
managements auf der Ebene der Mittel-
instanz sollen die unterschiedlichen
lnteressenlagen und Vorstellungen zwi-
schen Landes-, regionaler und kommu-
naler Ebene im Gegenstromprinzip zu-
sammengeführt werden. Dies bedeutet,
dass alle für die Region bedeutsamen
Angelegenheiten behördenübergrei-
fend, ergebn isorientiert koord i n iert wer-
den. lch denke dabei vorrangig an Auf-
ga ben a us den Bereichen der Wirt-
schaftsentwicklung, Beschäftigun§, Bil-
dung und Ausbildung, Verkehrs- und
Kommunikationsinfrastruktur, Kultur,
Umweltschutz und Soziales.

Ausgehend vom derzeitigen Aufbau der
unmittelbaren Landesverwaltung schla-
gen wir voL die Bezirksregierungen zum
Ausga ngspu n kt f ü r den Auf ba u eines
solchen Regionalmanagements zu ma-
chen.

Dabei ist das Regionalmanagement ein
,,lnstrument". Eine neue Verwaltungs-
ebene wird damit nicht geschaffen.

Darüber hinaus soll das Regional-
management durch Zielverei nbarungen
der Ministerien mit den Bezirksregierun-
gen gesteuert werden.

Die Kombination von regionalem Mana-
gement, Unterstützung durch die weite-
ren Akteure und einer leistungsfähigen,
sich auf ihre Kernaufgaben beschränken-
de Ministerialburokratie wird es der
Landesverwaltung ermögl ichen, kunftig
wesentlich stärker dem Anspruch ,Ge-
stalten statt verwalten" gerecht zu wer-
den.

Sobald die Landesregierung beschlossen
hat, wollen wir das Konzept und seine
Auswirkungen mit den betroffenen Be-

hörden, Verbänden und lnteressengrup-
pen - nicht zuletzt auch mit den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern - diskutie-
ren u nd a nsch ließend in einer E rpro-
bungsphase Erfahrungen sammeln. Da-
bei wird es auch um die Frage gehen, ob
eine möglichst weitgehende Bündelung
der für ein Regionalmanagement rele-
vanten Aufgaben in einer Behörde ge-
boten ist.

Weiterhin sollen die Regionen definiert
werden, die Zielraum des regionalen
Managements sind. Dabei wollen wir
anknüpfen an die im Lande bereits vor-
handenen Formen regionaler und kom-
munaler Zusammenarbeit. Unter dem
Begriff ,,Region" wird vorläufig das Ge-
biet der Bezirksregierung verstanden.

Nach den gegenwärtigen Überlegungen
soll eine interministerielle Arbeitsgrup-
pe, an der mindestens auch eine Bezirks-
regierung und ein Landesamt teilneh-
men, den Gesanitprozess begleiten und
nach dem Ende der Erprobungsphase der
Landesregierung einen Vorschlag zum
weiteren Vorgehen vorlegen.

Sie sehen, die Landesregierung nimmt
das Thema Staatsmodernisierung sehr
ernst; viele Entwicklungen sind angesto-
ßen.

Ob und wie durch die Regionsbildung
und Maßnahmen in den Mittelinstanzen
die VKV berührt wird, kann ich zurzeit
nicht sagen. Aber ich will im Folgenden
einige Leitsätze darstellen, die den Rah-
men fur die weitere Entwicklung festle-

9en.

Der Veränderungsprozess in der Vermes-
sungs- und Katasterverwaltung ist schon
sehr weit fortgeschritten. Die Schlag-
worte kennen Sie besser als ich:

. Zusammenfassung der 52 Katasteräm-
ter zu 24Yermessungs- und Kataster-
behörden

. Gründung des Landesbetriebes Lan-
desvermessung und Geobasisinforma-
tion,

o Aufgabenkritik mit langfristigem Per-

sonalabbau und
o Einsatz der neuen Steuerungsinstru-

mente.

ln diesem Zusammenhang haben Sie ein
Leitbild entwickelt, in dem der Dienst-
leistungsgedanke !hrer Verwaltung im
Vordergrund steht.

Eine wesentliche Rahmenbedingung zur
Realisierung des Dienstleistungs-
gedankens ist die Flächenpräsenz lhrer
Behörden.

Auf Grund dieser Voraussetzung können
d ie Vermessungs- und Katasterbehörden
ihrem Auftrag als Dienstleister für die
B ü rgerin nen u nd B ü rgel entsprechend
dem gewandelten staatl ichen Sel bstver-
ständnis, nachkommen. Auch kunftig
wird die Bürger- und Kundenorien-
tieru ng ih re Bedeutu ng beha lten u nd
damit die Präsenz in der Fläche weiter-
hin ein Eckpfeiler !hrer Aufgaben sein.

Rede des N iedersächsischen ln nen m in isters
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Damit zusammenhängend gilt folgender
weiterer Grundsatz:

Die Umsetzung des Dienstleistungs-
gedankens erfordert eine konsequente
Kundenorientieru ng.

ln Anbetracht der verschiedensten An-
forderungen an den Umfang und den
Standard der Aufgabenerledigung ge-

winnt die Kunden- und Qualitäts-
orientierung im Dienstleistungsbereich
zunehmend an Bedeutung. lm Rahmen

von Marktanalysen müssen Kundener-
wartungen und Kundenanforderungen
aufgedeckt und deren Einbindung in ei-
nen kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess ermöglicht werden. Aus Kunden-
sicht selbstverständlich, für die Verwal-
tung zumTeil Neuland, ist die Forderung,
dass die Dienstleistung den jeweiligen
Bed ü rf n issen a nzu passen ist - u nd n icht
umgekehrt. Daraus erwächst die Not-
wendigkeit, Dienstleistungen anzubie-
ten, die fur den jeweiligen Kunden spe-

ziell zusammengestellt werden. Dieser
Aufgabe hat sich die Vermessungs- und
Katasterverwaltung schon immer bei-
spielhaft angenommen. Sie bewegt sich

dabei jedoch zwangsläufig im Span-

nungsfeld mit anderen Dienstleistern, da

in Dienstleistungspaketen sowohl amt-
liche Vermessungen als auch lngenieur-
vermessungen vom Kunden verlangt
werden können. Auf dieses Problemfeld
bin ich im Gespräch mit den Vertretern
des Bundes der Öffentlich bestellten Ver-

messungsingenieure hingewiesen wor-
den.

Daraus leite ich folgenden Leitsatz ab:

Die Verwaltung nimmt die Aufgaben des

amtlichen Vermessungswesens wahr.
lngenieurleistungen können darüber
hinaus im Zusammenhang mit amtlichen
Leistungen nur unter Beachtung enger
Grenzen erbracht werden.

Dabei sind in diesem Punkt lnteressen-
konf likte zwischen den Berufsverbänden
u nd den Vermessu ngs- u nd Kataster-
behörden vorhersehbar. Die Regelung,
dass dera rtige Verbu ndtäti g keiten u nter
bestimmten Voraussetzungen auch von

den Vermessungs- und Kataster-
behörden geleistet werden können, er-
gibt sich aus den Anforderungen der
Kundenorientierung und gilt weiterhin.
Unzulässig bleibt jedoch auch kunftig die
Ausfuhrung von lngenieurleistungen
durch die Katasterämter außerhalb der-
a rti ger Verbu ndtäti gkeiten.

ln Kenntnis der Konfliktfelder will ich als

weiteren Leitsatz formulieren:

ln lhrer Zusammenarbeit mit den öffent-
lich bestellten Vermessungsingenieurin-
nen und öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieuren (öbvl) soll insbeson-
dere die Chancengleichheit im Wettbe-
werb Berücksichtigung finden.

Als Beliehene wirken die ÖbVermlng. an

der Erledigung lhrer Aufgaben mit. Da-

her ist es unabdingbare Voraussetzung,
dass ihnen im Wettbewerb die gleichen
Chancen eingeräumt werden müssen.

lnsbesondere wegen des Privilegs der
Vorhaltung der Nachweise des Liegen-
schaftskatasters durch die VKV ist eine
Verzerrung im Wettbewerb zu verhin-
dern, die von den Öbvermlng. beklagt
wird.

Eine gezielte !nformationspolitik sowie
die positive Darstellung der Verwaltung
in der Öffentlichkeit im Rahmen eines
Leistu ngswettbewerbes ist in d iesem

Zusammenhang dagegen zulässig und
erwü nscht.

Die Zusammenarbeit der VKV mit den
Öffentlich bestellten Vermessungsinge-
nieuren wird sich mit der Neufassung des

Niedersächsischen Vermessungs- und
Katastergesetzes verändern. So wird die
geplante Erweiterung der Befugnisse die
Chancengleichheit weiter fördern.

Neben den schon genannten Aspekten
lhrer Aufgabenwahrnehmung prägen
die gesellschaftlichen und technischen
Entwicklungen Ihre gegenwärtigen und
kunftigen Aufgaben.

Der gesellschaftliche Wandel zur
lnformations- und Kommunikations-
gesel lschaft erfordert d ie Li bera I isieru ng
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des Zugriffs auf die Daten des amtlichen
Vermessungswesens.

Das Liegenschaftskataster genugt in sei-

ner bisherigen Form als beschränkt öf-
fentliches Register den heutigen Anfor-
derungen nicht mehr. Auf Grund der jun-
geren Entwicklungen steigt die Nachfra-
ge nach Daten zum Grund und Boden
ständig. Die Gesellschaft verlangt ein flä-
chendeckendes Basisi nformati onssystem,

das der Öffentlichkeit zugänglich ist und
von dieser umfassend genutzt werden
kann. Entsprechend sieht die Gesetzes-

neufassung eine weitere Öffnung des

Li ege n sch aftskatasters vor.

Darüber hinaus verlangen die Entwick-
lungen in der lnformations- und Kom-
munikationstechnologie technische ln-
novationen in der Verwaltung. Stich-
wort: e-government

Die öffentlichen Aufgabenträge[ die
Wirtschaft sowie die Bürgerinnen und
B ü rger erwa rten heute zu neh mend,
ra u m bezogene Sachverha lte jederzeit
automationsgerecht abfragen und wei-
terverarbeiten zu können.

Heute, wo durch lnternet und Intranet
lnformationsgewinnung und Kommuni-
kation immer schneller ablaufen, verän-
dern sich auch in der Verwaltung die
Arbeitsabläufe. Von lieb gewordenen Ar-
beitsmethoden wird man sich verab-
schieden und sich den Anforderungen
der Technik stellen müssen. So müssen

zur Realisierung des Öffentlichkeits-
prinzips und für die Erweiterung der
Befugnisse der ÖbVermlng. umfassende
technische Neuerungen eingeführt wer-
den.

Auf diesem Gebiet haben Sie als techni-
sche Fachverwaltung noch nie eines An-
stoßes bedurft, da es in der Natur der
Sache liegt, dass Sie den technischen
Entwicklungen nicht nur folgen, sondern
diese maßgeblich prägen. Auch ihre Zu'
sa m mena rbeit m it prof essionellen
Beraterfirmen in verschiedenen Berei-
chen sowie ihre Entwicklungsarbeit auf
dem Gebiet des lnterALB zusammen mit
der Universität Oldenburg bestätigt, dass

Rede des Niedersächsischen lnnenministers
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Sie aktiv am !nnovationsprozess in der
Verwaltung mitwirken. Wobei ich hier
nur Teilbereiche lhrer Tätigkeit nenne.

lch hatte im Verlauf des Jahres mehrfach
die Möglichkeit, Veranstaltungen bei ei-
nigen Vermessungs- und Kataster-
behörden zu besuchen. Bei diesen Gele-
genheiten konnte ich mich davon über-
zeugen, dass der Wandel in den Arbeits-
methoden bei den Katasterä mtern
längst Einzug gehalten hat. Auch das En-
gagement ih rer M ita rbeiterin nen u nd
Mitarbeiter für diese Maßnahmen hat
bewiesen, dass die Schlagworte Kunden-
u nd Qua litätsorientieru ng sowie der
Dienstleistungsgedanke mehr sind als
theoretische G rößen.

Auch die Arbeit des Landesbetriebes für
Landesvermessung und Geobasisinfor-
mation ist durch eine zunehmende Nut-
zer- und Marktorientierung geprägt. Be-

sonders m it seinen Radwa nderka rten,
von deren Qualität ich mich persönlich
überzeugen konnte, hat er in der Presse

viel Resonanz erfahren. Der Landes-
betrieb besteht seit nahezu vier Jahren
und bietet neben seinen amtlichen Fach-

aufgaben auch Marktleistungen an. Mit
der Entwicklung von Marketingstrate-
gien ist es ihm gelungen, sich am Markt
zu positionieren.

Die Vermessungs- und Katasterverwal-
tung nimmt in den verschiedenen
Organisationseinheiten ihre Aufgaben
wahr. Dabei bilden die Geobasisdaten
des Liegenschaftskatasters u nd der
Landesvermessung eine einheitliche ln-
frastruktur. Damit muss als Grundsatz fur
die Zusammenarbeit gelten:

Die klassische Trennung der Aufgaben-
bere iche Liegen schaftskataster u nd
Landesver-messung gehört der Vergan-
genheit an. Die Zukunft wird von der ge-
meinsamen Bereitstellung von abge-
stimmten Geo-basisdaten geprägt sein.

ln meinen bisherigen Ausführungen bin
ich besonders a uf den E insatz der
Steueru ngsinstru mente Ku nden- u nd
Qualitätsorientierung eingegangen, die
fur lhre tägliche Arbeit von besonderer

Bedeutu ng sind. Da rü ber h ina us setzen
Sie aber auch die anderen Steuerungs-
instrumente umfassend ein. Fur einen
erfolgreichen Einsatz der Neuen
Steuerungsinstrumente in einer Verwal-
tung sind drei Elemente erforderlich.

1 . Theoretische Grundlagen,
2. luK - technische Unterstutzung und
3. praktische Erfahrungen über mehre-

re Perioden.

All dies liegt bei lhnen in der Kataster-
verwaltung vor.

1. Mit Prof. Lachnit aus Oldenburg ha-
ben Sie ein betriebswirtschaftliches
Konzept erarbeitet, das sich in der Pra-

xis bewährt hat.
2. Mit der Software KOLEIKAT haben Sie

ein hervorragendes !nstrument in der
Hand, um die Erfassung und Auswer-
tung von Kosten- und Leistungs-
rechnungs-Daten durchzufuhren.

3. Und durch die flächendeckende Ein-
führung der Kosten- und Leistungs-
rechnung Anfang 1997 haben Sie ei-
nen umfangreichen Datenbestand,
aus dem Erkenntnisse für Effizienz-
steigerungen in lhrer Verwaltung ab-
geleitet werden konnten.

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist
die unabdingbare Voraussetzung für die
Einführung der Budgetierung in den
Fachverwaltungen. Da Sie bereits uber
umfangreiche Daten verfugten, konnte
die Budgetierung 1999 in der Ver-
messungs- und Katasterverwaltung ein-
geführt werden. Die Budgetierung hat
durch die Reduzierung der Haushalts-
titel, die lnanspruchnahme weit reichen-
der Deckungsfähigkeit, die Übertragbar-
keit nicht verbrauchter Ressourcen sowie
durch die Zielvereinbarungen die Zusam-
menarbeit von Politik und Verwaltung
verä ndert u nd wird d iese a uch ku nftig
verä ndern.

Das Steuerungsinstrument,,Controlling
und Berichtswesen" baut ebenfalls auf
den Ergebnissen der Kosten- und
Leistungsrechnung auf. ln diesem Be-
reich ist in Kooperation mit der Univer-
sität Oldenburg ein Konzept erarbeitet

worden, das in einer Pilotphase weiter-
entwickelt werden soll.

Die Einführung der neuen Steuerungs-
instrumente ist in lhrer Verwaltung am
weitesten fortgeschritten. Daneben gibt
es in meinem Zuständigkeitsbereich wei-
tere Pilotprojekte, davon auch ein Pro-
jekt zur Einführung der Kosten- und
Leistungsrechnung in meinem Ministeri-
um. Denn wir wollen die Steuerungs-
instrumente nicht nur vom nachgeord-
neten Bereich verlangen, sondern auch
im eigenen Haus anwenden.

Zudem soll innerhalb eines einheitlichen
Kosten- und Leistungsrechnungs-Kon-
zeptes des Landes in den Jahren 2000 bis
2002 ein Rahmenkonzept entwickelt
werden. Die VKV wird auf Grund ihrer
umfassenden Erfahrungen dabei als er-
stes Ressortprojekt benannt. Die ande-
ren Ressortprojekte sollen dann bis zum
Jahre 2005 eingebunden werden. Der
Ansatz fur ein landesweites Konzept
sieht Erfolg versprechend aus. Ziel dabei
muss es jedoch sein, ein für die unter-
schiedlichen Anforderungen und
Steuerungsinteressen der Fachverwal-
tungen offenes Konzept zu entwickeln.

Absch ließend will ich a n d ieser Stelle
hervorheben, dass d ie VKV den
Veränderungsprozess in der Verwal-
tu ngsref orm a ktiv u nterstutzt u nd som it
an der Gestaltung der modernen Verwal-
tung eanen maßgeblichen Antei! hat. ln
vielen Bereichen haben Sie die Steue-
rungsinstrumente Niedersachsens pilot-
haft eingeführt.

Sie haben mit viel Engagement lhre Re-

form betrieben. Dennoch befinden Sie

sich weiterhin in einem Veränderungs-
prozess zLt einer neuen Verwaltungs-
kultur, da der immer schnellere gesell-
schaftliche Wandel die Rahmenbedin-
gungen ständig verändert.

Darum appelliere ich an Sie

,,Nehmen Sie die Herausforderung an
und gestalten Sie aktiv

lhre Verwaltung der Zukunft"

Rede des N iedersächsischen !n nen m in isters
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Vorbemerkungen

Die Zusammenführung der heute noch
getrennt in den Formen Automatisiertes
Liegenschaftsbuch (ALB) und Automa-
tisierte Liegenschaftskarte (ALK) geführ-
ten Nachweise des Liegenschaftskatas-
ters zu einem integrierten Nachweissys-

tem, dem Amtlichen Liegenschafts-
kataster-l nformationssystem (ALKIS@), ist

eine wesentliche Aufgabe der Nieder-
sächsischen Vermessungs- und Kataster-
verwaltung für die nächsten Jahre. ln Zu-

sammenarbeit mit den anderen Bundes-

ländern werden hierzu im Rahmen der
Arbeitsgemeinschaft der Vermessungs-
verwaltungen der Länder der Bundesre-
publik Deutschland (AdV) die grundsätz-
lichen fachlichen Entwicklungen vorge-
nommen und das Fachkonzept für die
Modellierung der Geobasisinformation
des amtlichen Vermessungswesens auf-
gestellt.

Arbeitsg ru ppe ALKIS@-N iedersachsen

Zur Unterstützung der Arbeiten auf Bun-

desebene sowie der Übertragung des

Adv-Konzeptes auf Niedersachsen ist
eine landesweite Arbeitsgruppe ALKIS@-

N iedersachsen (ALKIS@-NI) gebildet wor-
den. Die Geschäftsstelle der Arbeitsgrup-
pe besteht bei der Bezirksregierung Han-

noveL Dezernat für Vermessungs- und
Katasterangelegenheiten. Die Arbeits-
gruppe ALKIS@-Nl ist mit Erlass des !nnen-
ministeriums (Ml) vom 2. 6. 1997 einge-
richtet und mit der Durchfuhrung der
fol genden Arbeiten bea uftragt worden :

Mitarbeit bei der Erste!lung der Fach-

kataloge im Rahmen der AdV
Erarbeitung einer Fachkonzeption auf
der Basis des Adv-Konzeptes als Vor-
gabe der dv-technischen Realisierung,
Erarbeitung eines M igrationskonzep-
tes zur Ü berf u h ru ng der Nachweise
ALB und ALK in ALKIS@,

ALKIS@ Niedersachsen

Von Andreas Christ

o Erarbeitung einer Umstellungs-
planung für die Vermessungs- und
Katasterbehörden der Ortsstufe ein-
sch ließlich der Vorarbeiten,

o Erarbeitung eines Konzeptes zur Ver-
knüpfung des Nachweissystems mit
dem Arch ivieru ngssystem.

Die konstituierende Sitzung der Arbeits-
gruppe ALKIS@-NI hat am 17. November
1997 stattgefunden; seither hat die Ar-
beitsgruppe insgesamt sechzehnmal ge-
tagt.

NaVKV 1 I 2001

Grundlagen für die niedersächsischen
Arbeiten

Die grundsätzlichen fachlichen Entwick-
lungen im Bereich ALKIS erfolgen - ko-
ordiniert durch das ALKIS@-ATKIS@-AFIS-

Koordinierungsgremium in den Ar-
beitskreisen und nachgeordneten Exper-

tengruppen der AdV unter Beteiligung
der einzelnen Bundesländer (s. Abb. 1).

in

Christ, ALKIS@ in Niedersachsen
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Die erarbeiteten Konzepte sind zunächst
in folgenden Dokumentationen zusam-
mengefasst worden:

o AdV-Konzept für die Modellierung der
Geoinformationen des amtl ichen Ver-
messu ngswesens (Geol nfoKonzept),
Stand 31 .1 2.1999

o Amtliches Liegenschaftskataster-lnfor-
mationssystem ALKIS@ (ALKIS@-Doku-

mentation), Stand 14.12.1999

Das ALKIS@-ATKIS@-Konzept ist unter der
Federführung des AdV-Arbeitskreises To-
pographie und Kartographie gemeinsam
mit den Arbeitskreisen Liegenschafts-
kataster und lnformations- und Kommu-
nikationstechnik erarbeitet worden. Es

wurde auf der 105. Tagung des AdV-Ple-
nums vom 1 1. bis 12. Mai 2000 in Frank-
furt am Main verabschiedet.

Die lnhalte der genannten Dokumenta-
tionen werden zurzeit überarbeitet, neu
strukturiert und in eine gemeinsame Do-
kumentation überführt. Unter der Über-
schrift,Dokumentation zur Modellie-
rung der Geoinformationen des amtli-
chen Vermessu n gswesens" (Geo! nfoDok)
werden die AdV-Projekte Amtliches Fest-
pu n kti nformationssystem (AFtS), ALKIS@

und ATKIS@ mit ihren länderübergreifend
festgelegten Eigenschaften in durchgän-
giger Form gemeinsam beschrieben. Sie

werden in einem gemeinsamen Refe-
renzmodell miteinander in Beziehung
gebracht und im Rahmen der Dokumen-
tation in den weiteren Kapiteln als ge-
meinsames Anwendungsschema für
AFIS, ALKIS@ und ATKIS@ beschrieben. Die
GeolnfoDok wird bis Mitte 2001 vorlie-
gen.

Die Beschreibung des AFIS-ALKIS@-

ATKlS@-Datenmodells und der Objekt-
artenkataloge soll nach Maßgabe der
AdV gemäß international gultiger Nor-
men erfolgen. Die AdV hatte sich zu-
nächst für die Verwendung der CEN-Nor-
mung und der Datenmodellierungs-
sprache EXPRESS entschieden. ln der 105.

Sitzung des AdV-Plenums wurde die
U mstel I ung des ALKIS@-ATKIS@-Kon zep-
tes von CEN- auf ISO-spezifikationen und
damit der Wechse! der Datenmodel-

lierungssprache von EXPRESS auf Unified
Modell ing Language (U M L) beschlossen.
Grundlage für das gemeinsame An-
wendungsschema ist damit die Doku-
mentenreihe ISO/TC 211 Geographic
information 19100. Die Umstellung er-
folgt nach dem Projektplan 200012001

der AdV-Projektg ru ppen.

Stand der Arbeiten der AG ALKIS@-NI

Dieser Beitrag gibt im Nachfolgenden
einen Überblick der bisher durchgeführ-
ten Arbeiten. Für eine grundlegende ln-
formation zum Thema ALKIS@ wird auf
die genannte Fachliteratur verwiesen.

Erstellung der Fachkataloge im Rahmen
der AdV

Die Entwicklung des ALKIS@-Fach-

konzeptes beinhaltet das Aufstellen von
Fachkatalogen, in denen die Fachinfor-
mationen des Liegenschaftskatasters
modelliert, die Ausgabe dieser lnforma-
tionen beschrieben und deren graphi-
sche Darstellung geregelt werden. Dane-
ben wird die Anwendung von Methoden
bezuglich der ALKIS@-Daten und die
Bereitstellung von Hintergrundinforma-
tionen zu diesen Daten (Metadaten) in
Katalogen dokumentiert. ln der
GeolnfoDok sind folgende ALKIS@-Fach-

kataloge enthalten:

ALKls@-Obiektartenkatalog für die
Bestandsdaten
I m ALKIS@-Objektartenkata Iog fur d ie
Bestandsdaten sind Fachobjekte des
Liegenschaftskatasters auf der G rund-
Iage des AFIS-ALKIS@-ATKIS@-Daten-

modells modelliert. Der ALKIS@-

Objektartenkatalog fur die Bestands-
daten ist Vertretern der GIS-lndustrie
vorgestellt worden. Die GIS-lndustrie
und die Bundesländer hatten anschlie-
ßend Gelegenheit zur Stellungnahme.
Als Folge der eingegangenen Stel-
lungnahmen wurde der Objektarten-
katalog fur die Bestandsdaten durch
die Expertengruppe,, !ntegrierte Mo-
del I ierung des Liegenschaftskatasters
lM L" überarbeitet (Version 8.0, Stand
1. 8. 2000).
lm Zusammenhang mit der Überarbei-
tung des ALKIS@-Objektartenkatalo-
ges für die Bestandsdaten wird die
Harmonisierung mit dem ebenfalls in
Arbeit befindlichen ATKIS@-Objekt-
artenkatalog des Basis-DLM durch die
AdV-Projektg ru ppe,, Kata log ha rmon i-

sierung" angestrebt. Es wird versucht,
ein hohes Maß an semantischer lden-
tität und formaler Abstimmung zu er-
reichen. Hiervon sind insbesondere die
Objektartengruppen der Gebäude,
der tatsächlichen Nutzung und der
Topografie betroffen.

ALKI S@-Au sga bekata I og
!m ALKIS@-Ausgabekatalog werden
die einzelnen ALKIS@-Ausgaben inhalt-
lich beschrieben und durch Zuweisung
einer Signaturnummer die Verbin-
dung zum Signaturenkatalog herge-
stellt. Durch Abfragen in Form einer
mathematischen Darstellungsweise
werden die Regeln zur Verwendung
spezifischer Signaturen angegeben.
ALKIS@-Ausgaben können als Stan-
dardausgabe gekennzeichnet sein; die
Ausgaben werden zu Ausgabegrup-
pen u nd Ausga bebereichen zusa m-
mengefasst. Der ALKIS@-Ausgabe-
katalog !iegt in der Version 8.0, Stand
1. 8. 2000, vor.

Christ, ALKIS@ in Niedersachsen
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ALKIS@-Sig natu ren katalog
Zur graphischen Darstellung der
ALKIS@-Daten wird der Signaturen-
katalog als vollständiges Regelwerk
aufgestel lt, das für Standardausgaben
ein heitliche G ru ndsätze zum Layout
festlegen sol l. Der ALKIS@-Signaturen-

katalog wird in der Expertengruppe
Signaturierung erarbeitet. Der ALKIS@-

Signaturenkatalog ist mit der EG

ATKIS-SK abzustimmen. Grundlage
soll die ISO Norm 19117 Geographic
information - Portrayal sein.

ALKIS@-Methoden- und Vorgangs-
katalog
Die Anwendung von Methoden und
Vorgängen auf die konzipierten Da-

ten ist ein wesentlicher Bestandteil
eines Anwendungsschemas. Neben
dem Datenmodell ist für eine vollstän-
dige Anwendung ein Methoden- und
Vorgangsmodell innerhalb des An-
wend u ngsschemas zu besch reiben,
das die Daten in funktionelle Abhän-
gigkeiten setzt und das dynamische
Verhalten der Anwendung definiert.
Der Methoden- und Vorgangskatalog
enthält Methoden der ALKIS@-Prozes-

se (Qualifizierungs-, Führungs- und
Ben utzu ngsprozess). E r liegt in der
Version 8.0, Stand 1. 8. 2000 vor.

ALKI S@- M etadate n kata I og
Metadaten sind ,,Daten über Daten"
und dienen der Beschreibung der
Geodaten hinsichtlich nutzerrele-
vanter Aspekte zur Bewertung der
Brauchbarkeit der Daten und des Zu-
griffs auf dieselben. Die Struktur; Ter-
minologie und Definition der Meta-
daten ergibt sich aus ISO/CD 191 15.

Der ALKIS@-Metadatenkatalog wird
derzeit aufgeste!!t.

Fachkonzept zur dv-technischen Reali-
sierung von ALKIS@

M igrationswerkzeug für ALKIS@

Für die Migration der ALK nach ALKIS@

ist geeignete Hard- und Software bereit-
zustellen. Die derzeitigen Umstellungs-
arbeiten der ALK unter Einsatz von
SICAD-DIGSY sollen bis zur Einführung
von ALKIS@ mit einem DIGSY-Derivat un-
terstützt werden. Hierzu soll das PC-ba-

sierte Produkt TerraCad von der Fa.

Glsolution beschafft werden, das eine
Wi ndows-Oberfläche aufweist u nd u nter
Windows NT !auffähig ist. TerraCad kann
als Erfassungs- und Fortführungssystem
große Datenmengen bearbeiten sowie
kurzfristig und kosteng ü nstig ei ngesetzt
werden. Darüber hinaus bietet es

Visualisierungskomponenten für ein gra-
f isches Feldbuch. M it TerraCad sollen d ie

Migrationswerkzeuge für ALKIS@ erstel It
werden. Eine Entscheidung über das

künftige Geoinformationssystem für
ALKIS@ ist damit noch nicht gefallen.

ALKI S@-ATKI S@-l m pl eme nti e ru n gs-

Partnerschaft

Zur U msetzung des ALKIS@-ATKIS@-Kon-

zeptes hat sich das Land Niedersachsen
mit den Ländern Baden-Württemberg
und Rheinland-Pfalz über eine Verwal-
tungsvereinbarung zu einer !mplemen-
tierungs-Partnerschaft zusammenge-
schlossen. Ziel ist die Aufstellung eines
Pflichtenheftes zum Leistungsumfang
der ALKI S@-ATKIS@-Daten ha ltu n gskom-
ponente und die gemeinsame Vergabe
eines Entwicklungsauftrages an die GIS-

lnd ustrie.

!m 1. Halbjahr 2001 soll ein Produkt auf
offener System p lattform a usgesch rieben
werden, unabhängig von den bei den
Ländern im Einsatz befindlichen Hard-
und Softwarekomponenten. Pilotierun-
gen sind ab 2003 bis 2005 geplant.
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Konzept zur Migration der Nachweise
ALB und ALK nach ALKIS@

Allgemeines

Die Aufgabenstellung für die Migration
bedeutet, die weitgehend unabhängig
eingerichteten und geführten Daten von
ALB und ALK, mit der Punkt- und
Grundrissdatei, in das Amtliche Liegen-
schaftskataster-lnformationssystem zu
überführen. lm GeolnfoKonzept, Stand
31.12.1999, werden einige der Iänder-
ü berg reifenden g ru ndsätzl ichen Aspek-
te dieser Migration beispielhaft aufge-
zeigt. Hierbei wird von gleichartigen
Strukturen und lnhalten der Datenbe-
stände ausgegangen. Die Aufstellung
eines detaillierten bundeseinheitlichen
Migrationskonzeptes ist in Folge der
länderspezifischen ALK-Besonderheiten
nicht möglich, da auf der Grundlage des

M u ste r-O bje kta b b i Id u n g s kata log s- Lie-

genschaftskataste r (M uster-O BAK- LI KA)

die Bundesländer jeweils ihren eigenen
OBAK entwickelt haben - gleiches gilt
für das ALB. Demzufolge sind Iänder-
spezifische Migrationskonzepte zu er-
stellen.

!m Weiteren werden die Grundzüge der
Migration aufgezeigt, bisherige Maß-
nahmen beschrieben und Vorschläge für
die Lösung spezieller Detailaspekte der
Migration aufgezeigt.
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Festlegu ng der Geobasisdaten ALKIS@-N I

Für die Migration ist die Festlegung der
zu führenden Bestandsdaten erforder-
lich. Die AG ALKIS@-Nl hat im Rahmen
ihrer Mitarbeit am Objektartenkatalog
für die Bestandsdaten und der Festle-
g u ng des bu ndesein heitlichen G ru nd-
daten besta ndes (AdV-G ru nddaten be-
sta nd) einen E ntwu rf f u r den G ru nd-
datenbestand aus niedersächsischer Sicht
erarbeitet und dem M! vorgelegt. Die-
ser Datenbestand wird im Weiteren als

Geobasisdaten ALKIS@-N! bezeichnet.
Hierbei handelt es sich um flächende-
ckende, a ktuel le ALKIS@-Besta ndsdaten,
die fur die Standardausgaben erforder-
lich sind, sowie die daraus abgeleiteten
Nutzungsarten für die Flächenerhebung
nach dem Agrarstatisti kgesetz. Darüber
hinaus sollen ATKIS@- und AK5-Anforde-
rungen berucksichtigt werden. Die künf-
tig in Niedersachsen geführten Geoba-
sisdaten ALKTS@-N I beziehen sich a uf
Objektarten und/oder deren E igenschaf-
ten. ln Abhängigkeit von der Modellie-
rung der Präsentationsobjekte sind noch
weitere Anderungen möglich. Die Ar-
beitsgruppe ALKIS@-Nl wird die Weiter-
entwicklung des AdV-Grunddatenbe-
standes begleiten und die Auswirkungen
auf die Geobasisdaten ALKIS@-Nl berück-
sichtigen.

M igrationskonzept für Niedersachsen

Die AG ALKIS@-Nl hat das Migrations-
konzept für Niedersachsen als Entwurf
aufgestellt. Es gliedert sich in drei Teile

Teil I ,,Beschreibung der
Geobasisdaten ",

Teil !l,,Migrationstabellen
(Sachdaten) " u nd ku nftig

Teil lll,,Migrationstabellen (Graphik-
daten) ".

Anderungen können sich durch die Fort-
schreibung der GeolnfoDok sowie aus
den von ATKIS@ und AK 5 gestellten An-
forderungen ergeben.

Umsetzung des Migrationskonzeptes
nach dem Stufenmodell

Das Migrationskonzept hat technische,
wirtschaftliche und organisatorische
Aspekte. Ziel des technischen Migrations-
konzepts ist primär die Datenüber-
führung von ALB und ALK in die Daten-
bestände von ALKIS@. Dazu müssen für
ein abgeschlossenes Gebiet ALK und ALB
flächendeckend vorhanden sein. Dar-
über hinaus ergeben sich Anforderungen
von ATKIS@ und der AK5 in Bezug auf
kunftig in ALKIS@ zu führende lnforma-
tionen, die über den bisherigen ALK- und
ALB-Daten besta nd h ina us gehen u nd
somit zunächst nicht lnhalt des oben
genannten Migrationkonzeptes sind.
Dennoch kann es unter wirtschaftlichen
u nd orga n isatorischen Gesichtspu n kten
sinnvoll sein, im Rahmen der Migrations-
vorbereitung diese zusätzlichen lnforma-
tionen bereits in der ALK zu erfassen und
später nach ALKIS@ zu migrieren. Hier-
bei stellt sich die Frage der technischen
Realisierbarkeit sowie der Auswirkungen
der Veränderungen auf die Nutzer der
bisherigen Nachweise.

Damit ergeben sich für die Migration
folgende E i nfl ussfaktoren :

o ALKIS@-G ru nddaten besta nd gemä ß

AdV
. Geobasisdatenbestand ALKIS@-Nl,
. Anforderungen der AK 5,
. Harmonisierung mit ATKIS@,

. tech n ische Aspekte,

. Auswirkungen auf die Nutzer von ALB

und ALK.

Die Prioritäten ergeben sich hierbei ent-
sprechend der oben genannten Reihen-
folge, das heißt, zunächst ist Sorge zLt

tragen, dass der bu ndesein heitliche

Grunddatenbestand gemäß AdV zur Ver-
fugung gestellt werden kann. Des Wei-
teren sind die in der ALK und dem ALB
vorha ndenen lnformationen nach
ALKIS@ zu überführen. Sofern diese An-
forderungen erfüllt sind, können weite-
re lnformationen, die künftig fur die AK5
und für ATKIS benötigt werden, bereits
in der ALK erfasst werden.

Stufenmodell der Migration

Das nachfolgende Stufenmodell gemäß
GeolnfoKonzept beschreibt den Über-
gang der vorhandenen Datenbestände
auf die Daten in ALKIS@. Mit der Umset-
zung des Modells wurde im Rahmen der
ersten beiden Stufen begonnen.

Stufe 1

Bereinigung der vorhandenen Datenbe-
stände: Der obligatorische und nicht ob-
ligatorische ALB-ALK-Datenbestand ist
auf Übereinstimmung und Vollständig-
keit sowie auf vorschriftenkonforme
Handhabu ng zu prüfen. Weitere Daten-
bestände, zum Beispiel FODIS, sind für
eine Nutzung im Rahmen der Migration
vorzubereiten. Abgleiche und Bereini-
gungen sind im alten Bestand vorzuneh-
men. Es ergeben sich unter anderem fol-
gende Arbeiten: Überprüfung der Über-
einstimmung ALB/ALK, der fachlichen
lnhalte (ALK (OBAK), ALB), der Flächen-
deckung...

Stufe 2
Objektbezogene fach liche Vora rbeiten
in den vorhandenen Datenbeständen:
Für einzelne Objektarten sind im Alt-
bestand zulässige oder übergangsweise
zulässige Strukturen aufzulösen. Dies
betrifft insbesondere d ie Na mens-
stru ktu rieru ng im ALB u nd Verkeh rs-

begleitflächen der tatsächlichen Nut-
zung (OSKA-TN 1995). !m Zuge der Mi-
gration redundanter ALB- und ALK-
Dateninhalte sind Regeln zu entwickeln,
die festlegen, welche lnformation nach
ALKIS@ übernommen werden.
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Stufe 3
Bildung von ALKIS@-Objekten in den vor-
handenen Datenbeständen: lm Vorwege
der Migration können schon Arbeiten im

Hinblick auf die neuen ALKIS@-Struktu-

ren erfolgen. Dies trifft zu f ür die Auf Iö-

sung der ALK-Rahmenobjekte in Elemen-

tarobjekte sowie die Bildung von Objek-
ten, die bisher nicht nach den länder-
spezif ischen Obj ekta bbi ld u ngskata logen
gefuhrt wurden, im ALKIS@-Datenbe-

stand aber enthalten sind. ln einer
Migrationstabelle sind die redundant
gefuhrten Datenelemente von ALK und
ALB den ALKIS@-Elementen gegenüber-
zustellen. Aus der Auf listung können sich

Wahlmöglichkeiten fur die Bildung der
ALKIS@-Elemente ergeben, d ie a ufzuzei-
gen sind. Objektartenspezifische Algo-
rithmen sind zu entwickeln. Sofern neue,

bisher nicht gef uhrte Datenelemente zu

bilden sind, sollten d ie fach lichen Vor-
gaben fur die Erfassung beschrieben
werden.

Stufe 4
Programmgestützte Migration uber die
ALKIS@-E i nga beschn ittstel le: Die eigent-
liche Migration der Daten erfolgt in der
Stufe 4. Dieser Block im Vorgehens-
modell ist durch spezielle Migrations-
programme auszugestalten. Die Daten
sind hierbei durch die Migrations-
programme so aufzubereiten, dass sie

über die Normbasierte Austausch-
schnittstelle (NAS) in die ALKIS@-Daten-

haltung überführt werden können. Beim

Einlesen nach ALKIS@ werden von den
ALKIS@-system kom ponenten d ie ei ndeu-
tigen ldentifikatoren und Zeitangaben
initialisiert.

Stufe 5
Datenaufbereitung in ALKIS@: Eine Nach-

bearbeitung von Objekten kann eben-
falls erst im ALKIS@-Datenbestand erfol-
gen. Das heißt, Aggregation der tatsäch-
lichen Nutzun§f, Aufbau von ALKIS@-

Objektarten (2. B. Gebiete...), Überfüh-
rung der Migrationscontainer in ALKIS@-

Objekte, Erhebung fehlender Qual itäts-
und Metadaten ...

Stufe 6
Durchgreifende Konsistenz- und Voll-
ständigkeitsprüfung in ALKIS@ durch
Prüf- und Plausibilisierungsfunktionen in

ALKIS@, Nacherfassung bisher nicht ver-
fugbarer lnformationen ...

Besondere Teilaspekte der M igration

!m Nachfolgenden werden Teilaspekte
der Migration schlaglichtartig hervorge-
hoben, die einer besonderen Betrach-
tung und abschließenden Klärung bedur-
fen. Hierbei handelt es sich um ein Auf-
zeigen der Problematik oder von
Lösu ngsa nsätzen u nd keineswegs u m

fertige Konzepte.

I nteg ration der ALK-Pu n ktdate n
Aufgrund der in Niedersachsen getrof-
fenen Entscheidung, zunächst eine ALK
Stuf e 1 zu f ü h ren, g ibt es eine ei ndeuti-
ge Trennung zwischen Präsentations-
(ALK-G ru ndrissdatei) u nd Vermessu ngs-

koordinaten (ALK-Punktdatei). Die von
der Punktdatei erzeugten punktför-
migen Objekte sind nicht Bestandteil der
Liegenschaftskarte. Vielmehr werden die
bei der 1 :1-Digitalisierung entstehenden
Punkte als eigenständige Objekte ohne
Punktkennzeichen mit einer Karten-
koord inate in der G ru nd rissdatei ge-
führt, so dass Koordinatenänderungen
an Punkten in der Punktdatei keine An-
derungen der Punkte in der Grund-
rissdatei bewirken. Es handelt sich somit
um zwei getrennt gefuhrte und vonein-
ander unabhängige Datenbestände, die
in ALKIS@ zusammengeführt werden sol-
len.

NaVKV 1 I 2001

Ein endgultiges Konzept zur lntegration
von Zahl und Karte muss noch erarbei-
tet werden. Hierbei ist folgendes Stufen-
konzept denkbar:

1. Vorbereitung der integrierten Füh-

rung in ALKIS@: Es müssen die Voraus-
setzungen geschaffen werden, um die
Daten der ALK-Punkt- und -Grund-
rissdatei gemeinsam in ALKIS@ führen
zu können. Da es infolge der Umstel-
lung des AFIS-ALKIS@-ATKIS@-Daten-

modells auf die ISO-Normun g zu An-
derungen in der bisherigen ALKIS@-

Modellierung kommen kann, ist der
Abschluss der Arbeiten abzuwarten,
bevor eine endgültige Lösung gefun-
den werden kann.

2. lntegration: Eine lntegration von Zahl
und Karte durch Ersatz der Grund-
rissdateikoordinaten durch Punkt-
dateikoordinaten ist fruhestens wäh-
rend der Migration der Punkte nach

ALKIS@ möglich; eine programmtech-
nische Unterstützung wird erst mit
ALKIST gegeben sein.

3. ETRS89/UTM: Mit den Beschlüssen der
AdV zur Einführung des ETRS89 als

bundeseinheitlichem Bezugssystem
(7 . 5. 1991 ) und des Abbildungssystems
UTM (19. 5. 1995) besteht f ür alle
Vermessu ngsverwa ltu ngen der Lä nder
der Bundesrepublik Deutschland die
Verpflichtung, die Bestandteile des
Liegenschaftskatasters spätestens
nach der vollständigen Einrichtung
von ALB, ALK und ATKIS@ aus den bis-
herigen Systemen zu überführen.
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Grundsätzlich kann diese Umstellung
unabhängig von der Migration nach
ALKIS@ betrachtet werden. Bei der
Festlegung des Umstel lungszeitpunk-
tes müssen die Auswirkungen auf die
Nutzer berücksichtigt werden. lst es

den Nutzern zuzumuten, innerhalb
eines kurzen Zeitraumes zunächst die
Umstellung von ALB und ALK nach
ALKIS@ sowie anschließend die Ande-
rung des Bezugssystems zu erfahren,
oder sollten beide Umstellungen
zusa m mengefasst werden ?

E rfassu n g zusätzl i cher ALK-G ebä ude-
objektarten

!n der ALK werden Gebäude und bauli-
che Anlagen nach funf Objektarten dif-
ferenziert, aus denen das ALKIS@-Gebäu-

de mit maximal rund 200 Bezeichnern für
die Gebäudefunktion abzuleiten ist. Die
erforderliche Differenzierungstiefe er-
gibt sich entsprechend der Festlegungen
des ALKIS@-Grunddatenbestandes ge-
mäß AdV und der Geobasisdaten ALKIS@-

Nl. Demzufolge wird eine tiefer struktu-
rierte Erfassung als bisher erforderlich
sein, die als vorbereitende Arbeiten be-
reits in der ALK vorgenommen werden
könnte. Gebäuden der ALK werden hier-
bei im Rahmen einer Fortführung wei-
tere Objektarten zugewiesen (Nacher-
fassung); für neu zu erf assende Gebäu-
de gilt entsprechendes (Neuerfassung).

E rfassu ng zusätzl icher ALK-Objekta rten
der tatsächl ichen N utzu ng

Verkeh rsbeg leitf lächen
Bereits in der ALK ist, ebenso wie im ALB,

entsp rechend dem AdV-Obj ektsch I üsse l-
kata log der tatsäch Iichen N utzung von
1995 der getrennte Nachweis der
Verkehrsflächen und deren Begleit-
flächen vorgesehen. Da die vollständige
Erfassung der Verkehrsbegleitflächen
kurzfristig nicht zu realisieren wa[ wur-
de fur einen Übergangszeitraum auch
die Möglichkeit eingeräumt, Verkehrs-
flächen einschließlich ihrer Begleit-
flächen zu fuhren.

ALKIS@ setzt die eindeutige Unterschei-
dung zwischen Verkehrsflächen und ih-

ren Begleitf!ächen voraus; Wertearten
für Verkehrsflächen einschließlich ihrer
Begleitflächen sind im ALKIS@-Objekt-
artenkatalog fur die Bestandsdaten nicht
vorgesehen. Eine flächendeckende Be-

stimmung der Verkehrsbegleitflächen
muss bis zur Einführung von ALKIS@ ab-
geschlossen sein; die bisherigen Arbei-
ten müssten verstärkt durchgeführt wer-
den. Die Kriterien für die Erfassung der
Verkehrsbegleitflächen sind im Detail
festzulegen.

Tiefer und neu strukturierte Erfassung
der Funktionen der tatsächlichen

N utzu ng
ln ALK und ALB werden - vergleichbar
mit Oberbegriffen nur die vollen
Hunderterschlüssel der tatsächlichen
Nutzung geführt. Eine weitergehende
lnformation wird in der ALK durch die
Schriftzusätze in Rahmenobjekten er-
reicht. Dies hat den Nachteil, dass die
lnformationen n icht im Objekt-
zusammenhang stehen. Sollen die lnfor-
mationen in ALKIS@ erhalten bleiben,
müsste für eine Übergangszeit eine Mi-
gration der Rahmenobjekte in ALKIS@-

Präsentationsobjekte geschaffen wer-
den. Der fehlende Objektzusammen-
hang würde aber erst durch die Erfas-
sung als,Räumbezogene Elementar-
objekte (REO)" in ALKIS@ behoben wer-
den.

Ferner wird aufgrund der Harmonisie-
rung mit ATKIS@ und der Anforderungen
der AK5 aller Voraussicht nach eine tie-
fere Erfassung als bisher erforderlich
werden. Ahnlich wie bei den ALK-
Gebäudeobjektarten, könnten durch Er-

weiterung des OBAK-N! weitere ALK-
Objektarten der tatsächlichen Nutzung
als Elementarobjekte erfasst und nach
ALKIS@ migriert werden.

Überführung der Rahmenobjekte der
Bewertung in Elementarobjekte der

ALK

Im ALB werden unter der Kennung 32

,,Flächen des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens nach dem
Bewertungsgesetz und dem Boden-
schätzungsges etz" sowoh l Sachverha lte

der Bodenschätzung als auch der Bewer-
tu ng da rgestel It. Zum Bodenschätzu ngs-
gesetz gehören u. a. die Kulturarten
Ackerland, Ackerland-Grünland, Grün-
land, Grünland-Acker und sonstige An-
gaben wie Hackrain, unbedingtes Wie-
senland, Streuwiese und Hutung. Das

Bewertungsgesetz beinha Itet stattdes-
sen die im ALB und der ALK bislang nicht
nachgewiesene landwirtschaftliche Nut-
zung. lm OSKA-KLASS sind diese Sachver-
halte vermengt dargestellt worden. Er-

gänzend ist deshalb in ALKIS@ die Werte-
art ,, Landwirtschaftliche Nutzu ng" neu
eingeführt worden. Ferner wird in
ALKIS@ eine Objekttrennung in,,Festle-
gung nach dem Bewertungsgesetz" und
,, Festlegung nach dem Bodenschät-
zu ngsgesetz" vorgenom men.

!n der ALK werden die Bodenschätzungs-
und Bewertungsflächen durch die !nhal-
te der Folien 42 und 32 präsentiert. Hier-
bei werden die einzelnen Boden-
schätzungsflächen, einschließlich der sie

durchschneidenden Straßen, Wege und
Gewässer, durch die Objekte der
Elementarobjektart,,Flächen der Boden-
schätzung" sowie den diesen Objekten
zugeordneten Beschriftungen und Sig-
naturen dargestellt. Oie Präsentation der
Bewertungsflächen erfolgt durch die ln-
halte der Rahmenobjekte der Folie 32,
die aus festen Schriftzusätzen und den
Linienelement€h,,Grenze der öffentlich-
rechtlichen Festlegungen" bestehen.
Hier handelt es sich um Elemente ohne
elementa ren Objektbezug.

Während die raumbezogenen Elemen-
tarobjekte der Folie 42 nach ALKIS
migriert werden können, ist dies für die
Rahmenobjekte der Folie 32 aufgrund
des fehlenden Objektzusammenhangs
nicht möglich. Folglich müssten die
Bewertungsflächen, einschließlich der
,Ländwirtschaftlichen Nutzuhst", als
Elementarobjekte,,Flächen der Bewer-
tu ng " nacherfasst werden.
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Umstellungskonzept

lm derzeitigen Stad iu m sind noch keine
Umstellungsarbeiten fur die VKB erfor-
derlich. ln Vorbereitung auf ALKIS@ sind
jedoch die vorhandenen Datenbestände
fur die Migration zu bereinigen.

Die Umstellungsplanung ist unter Be-

rücksichtigung der technischen, wirt-
schaftlichen und organisatorischen Ge-

sichtspunkte zu gegebener Zeit vorzu-
nehmen. Hierzu zählen insbesondere die
flächendeckende Fertigstel I u ng der ALK,

die Ausstattung mit der erforderlichen
Hard- und Software, die Schulung des

Personals und nicht zuletzt die rechtzei-
tige lnformation der Nutzer der Geo-
basisinformationen der VKV. Die Erarbei-
tung von Anderungsvorschlägen zu den
bestehenden Fachvorschriften ist beglei-
tend vorzunehmen.

Fachdatenverbindung zum Archivie-
rungssystem

Bei der Modellieru ng der ALKIS@-

Bestandsdaten wurden bei einigen
Objektarten Fachdatenverbindungen
aufgeführt, um die Verknüpfung zu In-

f ormationssystemen a u ßerha lb von
ALKIS@ zu ermöglichen. ln Zusammen-
hang mit dem Projekt Fortführungs-Do-
ku mente-l nformationssystem (FODIS),

das a ls a uta rkes System gef ü h rt wird,
kann die in ALKIS@ nicht spezifizierte
Fachdatenverbi nd ung,, Katasteru nter-
lage" in Niedersachen durch Dokumen-
ten ken nzeichen spezifiziert werden.
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Zusammenfassung

Die konzeptionellen Arbeiten zum The-
menbereich ALKIS@ sind in den vergan-
genen Jahren soweit voran geschritten,
dass nunmehr mit den vorbereitenden
Arbeiten für die lmplementierung durch
das Aufstellen des Pflichtenheftes und
den Abschluss der Verwaltungsver-
einbarung begonnen werden konnte.
Ebenso wurden bereits erste Vorarbeiten
für die spätere Migration durchgeführt.
tn der folgenden Zeit sind Anderungen,
die sich auf Bundes- und Landesebene
ergeben, im Migrationskonzept zu be-

rücksichtigen. Ferner sind die aufgezeig-
ten besonderen Teilaspekte der Migrati-
on weiterführend zu untersuchen und
abschließende Lösungen zu erarbeiten.
Das bisherige Migrationskonzept ist auf
Vollständigkeit und Stichhaltigkeit der
Lösungsansätze zu prüfen und gegebe-

nenfa! !s fortzuschreiben . Zur gegebenen

Zeitwird das Umstellungskonzept erar-
beitet. Die Realisierung von ALKIS@ rückt
damit näher. An anderer Stelle wird da-
von zu berichten sein.

Arbeitsgruppe ALKIS-Niedersachsen: Migrationskonzeptfür Niedersachsen, Teile I und ll, Entwurfvom 3.3. 2000, unveröffentlicht.
Arbeitsgruppe ALKIS-Niedersachsen: Zwischenbericht, Stand: 21. 9. 2000, unveröffentlicht'
ArbeitsIreise lnformations- und Kommunikationstechnik, Liegenschaftskataster und Topographie und Kartographie der AdV: AdV-Konzept
für die Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens (GeolnfoKonzept), Stand 31.12.1999, veröffentlicht im
lnternet unter www.adv-online.de.
Arbeitskreis Liegenschaftskataster der AdV: Dokumentation zur Modellierung der Geobasisinformation des amtlichen Vermessungswesens
(ceotnfoDok). Abschnitte 4.2 Anwendungsschema ALKIS, 6.1 ALKIS-Objektartenkatalog, 6.2 ALKIS-Ausgabekatalog und 6.4 ALKIS-

Methoden- und Vorgangskatalog, Version 8.0, Stand: 1. 8. 2000.
Expertengruppe lntegrierte Modellierung des Liegenschaftskatasters der AdV: Amtliches Liegenschaftskataster-lnformationssystem ALKIS
(ALK|S-Dokumentation), Version 7.1 vom 14. 12.1999.
Jäger, E., Ueberholz, R.: lnhalt und Umsetzungskonzept des gemeinsamen ALKIS/ATKIS-DaIenmodells der AdV - Grundlagen für eine
zukunftsorientierte Aufgabenwahrnehmung im amtlichen Vermessungswesen -; Nachrichten der Niedersächsischen Vermessungs- und
Katasterverwaltung, Heft 1/1998, S. 3 bis 26.
Jäget E., Schleyer, A., Ueberholz, R.: Adv-Konzept für die integrierte Modellierung von ALKIS und ATKIS; Zeitschrift für Vermessungswesen
Heft 6/1998, S.176 bis 193.
Projektgruppe ALKIS-ATKIS-Konzept derAdV: Untersuchung zur Rückmigration ALKIS nach ALB und ALK, Stand:30.11.1999.
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Steuerungsinstrumente in Niedersachsen
- Eine Chance auch für das Liegenschaftskataster -

Von Rainer Bonorden

gekürzte und aktualisierte Fassung des Kolloquiumsvortrages vom 5. Juli 2000 an der TU Braunschweig

Einleitung

Zwischen der Verwaltungsreform mit
dem Ziel, die Modernisierung der Ver-
waltung voran zu treiben und der Wei-
terentwicklu ng des Liegenschafts-
katasters, mit dem Ziel, auch kunftigen
Anforderungen gerecht zu werden, be-
stehen wechselseitige Beziehungen. Po-

sitive lmpulse werden für das ,,Mehr-
Zweck-Kataster" erwa rtet.

Die historisch gewachsenen lnhalte mit
ihrer Entwicklung vom Steuer- über das
E igentu ms- zum Liegenschaftskataster
sollen einer kritischen Analyse unterzo-
gen werden. lst die Eigentumssicherung
weiterhin die Hauptaufgabe? Auf der
lntergeo in Berlin wurde der BDVI-
Roundtable mit dem Leitsatz ,,Eigen-
tumssicherungssysteme erleben eine
weltweite Renaissance" angekündigt.
Man könnte meinen, damit sei die
Frage eindeutig beantwortet. Aber
Liegenschaftskataster a ls Meh rzweck-
kataster bedeutet mehr! Wie erfolgreich
waren die Katasterämter in der Zielvor-
gabe, die Anforderungen an ein Mehr-
zweckkataste r zu erf u llen ? H ier sei
Magel zitiert: Das Problem ist oft, dass
man sich f ur die Technik begeistert, aber
zu wenig die Anwendungsmöglichkeiten
und den Nutzen beachtetl.

Mit der Reform der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung
(VKV), in der die Aufgabenkritik und die
vorgesehene Neufassung des Nieder-
sächsischen Vermessungs- und Kataster-
gesetzes eine ganz wichtige Aufgabe zu
erfullen haben, ist die Basis für mein
Thema abgesteckt. Ich möchte darauf
aufbauend - zugegeben durchaus auch
persönlich gefärbt - einige kritische An-

merkungen zu den lnhalten des
Liegenschaftskatasters machen. Diese
lnhalte sind nach meiner festen Überzeu-
gung ohne Rücksicht auf bestehende
Zwänge zu diskutieren, weil Defizite in-
zwischen offenkundig geworden sind.
Desha lb sollen d ie ln ha lte des
Liegenschaftskatasters und ihre Bedeu-
tung für die Aufgabenerfüllung in der
Ortsinstanz der Vermessungs- und
Katasterbehörde (VKB) im Folgenden
untersucht werden. Das vorgesehene
Niedersächsische Gesetz uber das amtli-
che Vermessungswesen (NVermG) Uietet
schließlich auch in diesem Punkt eine
große Chance für die Weiterentwick-
lung; sie sollte genutzt werden !

Dennoch möchte ich vorab deutlich ma-
chen: Die VKV kann sich sehen lassen.
Niedersachsen gibt ein anerkannt gutes
Beispie! für die Führung eines modernen
Liegenschaftskatasters in einer moder-
nen Verwaltung. Jungste Kunden-
befragungen, die durch die Universität

Oldenburg ausgewertet wurden, bele-
gen:Wir spielen in der Bundesliga. Wenn
im Folgenden also Kritik geäußert wird,
so im Rahmen des gestellten Themas
nach dem Motto: Das Bessere ist der
Feind des Guten.

Reform der VKV

Auf die Steuerungsinstrumente Nieder-
sachsen soll an dieser Stelle nur kurz ein-
gegangen werden. Auf die einschlägige
Literatur wird verwiesen.

ln der Abbildung sind die dem strate-
gisches Management zuzuordnenden
wesentl ichen Kernelemente a ufgefü h rt:

Dezentralisierung und Delegation sind
Elemente, die sowohl nach innen wie
nach außen wirken. Das Qualitäts-
management ist die Grundvorausset-
zunS, um Stärken und Schwächen zu f in-
den: Was man nicht messen kann, kann

'" ente
{$trat*gis#h}

Dezentralisierung und
Delegation

-+ Qualitritsmanagement
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man nicht verbessern ! Hinreichend be-
kannt ist dabei das Problem der
Messlatte. Kritiker sagen deshalb auch:

Die Öffentliche Verwaltung sei grund-
sätzlich einer Kosten- und Leistungs-
rechnung nicht zugänglich. Weiter gilt
es Zielvereinbarungen zu treffen, ohne
Luftschlösser zu bauen, also überprufba-
re Vereinbarungen. Anzuraten ist dar-
über hinaus eine Verwaltungskultur mit
mehr Mut hin zur Vertrauenskultur; also

weg von der ,, M isstra uensku ltu r".

Die lnstrumente sind immer im Gesamt-
zusam men ha ng ea nzusetzen.

Leistungsanreize und dezentrale
Ressourcenverantwortung werden erst
dann die gewünschten Effekte e rzielen,
wenn tatsächlich auch ,,äusprobiert"
wird. Meines Erachtens ist durchaus mehr
Mut dabei zu wünschen, zwischen den
Zeilen zu lesen, und damit dem Ver-
waltungshandeln mehr Akzeptanz zt)

verleihen. Der Auftrag lautet Mitarbei-
terlnnen-Zufriedenheit nach lnnen und
Kundenzufriedenheit mit ihrer Außen-
wirkung. Auch dies ist Qualitätsmana-
gement.

ln Großbritannien gilt für die Moderni-
sierung der Verwaltung, dass sich alle
Behörden Ziele setzen; eindeutige Zie-

le, welche die Kunden zufneden stellen
oder: Ziele, die smart sindz :

S pecific (speziell/individuell)
M easurable (messbar)

A ch ievable (erreich barlerzie! ba r/
machbar)

R elevant (bedeutsam/erforderlich)
T imed (terminiert)

Diese smarten Ziele sind auch für uns

eine Hera usforderu ng. U n bestritten ist

eine effiziente öffentliche Verwaltung
ein entscheidender Standortvortei l.

Wie groß das Rationalisierungspotential
in Verwaltungen noch ist, zeigt eine
Situationsanalyse der Arbeitsprozesse in

der Kommunalverwaltung auf. Die tat-
sächliche Bearbeitungszeit beträgt nur
5 o/o der gesamten Durchlaufzeit. 50 bis
80 o/o der Arbeitszeit werden durch die

Suche nach lnformationen verbraucht.
Alle wissen, dass Veränderungsprozesse
an vielen Stellen ansetzen können und
a uch m üssen. Letztlich m uss a uch g ru nd-
sätzlich mehr gefordert werden als nur
Kosteneinsparungspotential durch
Organisationsreform mit schlankeren
Strukturen. Nur Einsparungen in der Füh-

rungsebene zu fordern, um Haushalts-
konsolidierung zu betreiben, ist zu we-
n ig.

ln der VKV ist der Stand der Verwaltungs-
modernisierung aktuell so zu beschrei-
ben: Wir haben Daten gesammelt, Soll-

lst-Vergleiche durchgefuhrt, sind dabei,
Abweichungsanalysen zu erstellen und
haben sicher auch Korrekturmaßnahmen
vorgeschlagen. Wir sind so gesehen im
Operativen vorangekommen. Und ich

bin der festen Ü berzeug u ng, dass a uch

bereits die weiterführenden Ansätze ei-
ner Personalentwicklung zu erkennen
sind und ihre Früchte tragen. Wie sonst
wären die von Jah r zu Jahr effizienteren
Ergebnisse zu erzielen gewesen?! Das

bedeutet insgesamt eine erhebliche Pro-

d u ktivitätsste i geru ng.
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Woran mangelt es noch? Vorschläge zum
Handlungs- und Zielrahmen, also im Stra-

tegischen, werden m . E. zu zaghaft ver-
folgt, und deshalb werden die bereits in
der Aufgabenkritik formulierten zu-
kunftsorientierten Aufgaben noch zt)

,,uhkoordiniert" wahrgenommen. Hier
hätte schon gehandelt werden können,
zumal auch der Entwurf des neuen
Vermessungs- und Katastergesetzes (G E-

NVermG) in diese Richtung zielt. Wes-

halb zögern wir noch?

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung
zeigen einige wenige Daten bereits die
Bedeutung einzelner Aufgabenfelder
(Produktgruppen) i n unserer Verwa ltung
auf. Angegeben sind die Zeitanteile, die
im Durchschnitt 1999 in Niedersachsen
fur die Erledigung eingesetzt wurden.

Das sind in den Aufgabenb!öcken für
Marktleistungen (kostenpf Iichtig) 45 %,

Amtsleistu ngen (von Amts wegen) 39 o/o,

lntendantur (!nnerer Dienst, Querschnitt)
16 o/o. ln den einzelnen Behörden sind
jedoch deutliche Unterschiede in den
Anteilen festzustellen. Bei den Markt-
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leistungen rund 35 bis 54 o/o, den Amts-
leistungen rund 32 bis 49 o/o, der lnten-
dantur rund 13 bis 20 o/0. Ahnlich dürfte
auch das Ergebnis 2000 ausfallen. H ier
wird deutlich, dass bei eingehender Be-

trachtung unterschiedliche Auswirkun-
gen a uf d ie ln ha lte u nd deren Aktua li-
tät im Liegenschaftskataster entstanden
sein durften. So bleibt die Kernfrage:
Wird das Kataster seiner gesetzlichen
Aufgabe noch gerecht? Wird wirklich
noch das aktuell nachgewiesen, was ,be-
deutsame Merkmale" sind, wie es § 4 (1)

des GE-NVermG formuliert? Die von pri-
vater Seite geäußerten Kritiken können
durchaus nachvollzogen werden: Über-
a ll in E u ropa werden Katastersysteme in

das Computer-Zeitalter überfuhrt. Aber
vorrangig mit der Betonung auf das ,,T"
von ,,1T", was zur Folge hat, hauptsäch-
lich die Fehler der Vergangenheit zt)

computerisieren, denn den Beweis anzu-
treten, wichtige lnformationen zu lie-
fern.3

An dieser Stelle sei ein kurzer Blick in die
bundesdeutsche Vermessungs- und Ka-
tasterlandschaft erlaubt: Vom Privati-
sierungsansatz aller operativen Aufga-
ben an den ÖbVermlng in Sachsen (wie
im Ubrigen auch in unseren deutschspra-
chigen Nachbarländern praktiziert), uber
Verlagerungsansätze (Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhei n-
Westfalen), im vereinfachten Sprachge-
brauch Kommunalisierung genannt, so-
wie Marktsteuerungsansätze und Kos-
tendeckungsansätze (viele Länder) wird,
begleitet von Organisationsreformen
durch Konzentrationsansätze (Berlin,
Hambu rg, Saa rland, Rhei n land-Pfa lz), in
allen Ansätzen versucht, den amtlichen
Nachweis von G ru ndstücken nach ha ltig
zu fördern (eingehend dazu Kummer in
o). Lange Zeit war das, so könnte man
meinen, der wichtigste Aspekt. Der
Wu nsch nach meh r ,,ämtlicher" Geo-
basisinformation ta uchte erst in ju nge-
rer Zeit verstärkt auf .

Nutzerforderungen und amtliches Ver-
messungswesen

ln einem Anforderungsprofil der
Energieversorger (EVU) wird die unein-
heitl iche Vorgehensweise der einzel nen

Bundesländern bemängelt, wobei nicht
verka n nt wird, dass Zeit erforderlich ist,

um die Liegenschaftskarte von den ,,his-
torischen Altlasten" zu befreien. Ge-
meint sind Spannungen und inhaltliche
Defizite. Die verschiedenen Lösungsan-
sätze zum Verfahren ALK in den Bundes-
ländern beschleunigen zwar die Erstel-
lung eines digitalen Geobasisdaten-
bestandes, verzichten aber auf die lnte-
gration mit dem Zahlennachweis. Diese

so fruh wie möglich nachzuholen, ist
sinnvoll und notwendig, vor allem in
Kernzonen. Wichtig ist auch die Aussa-
ge, dass eine einheitliche Genauigkeit fur
alle lnformationen nicht gefordert wird
(Klassen von < 10 cm bis > 50 cm).

Jetzt wird innovativer vorgegangen, wie
der GE-NVermG zeigt. Die aufgezählten
Grundsätze sind dem Allgemeinen Teil

der Begründung (Sachstand 17.11 . 2000)

entnom men.

Das bedeutet vor allem, dass die VKV den
Kernbestand notwendiger Angaben zum
Grund und Boden (Geobasisdaten) be-
reitstellt. Dies ist ökonomisch interessant
und erhöht die Akzeptanz der Dienst-
leistungsangebote des amtlichen Ver-
messungswesens. Bislang galt der Grund-
satz, die VKV ist nicht für die Aktualität
der Daten anderer Verwaltungen verant-
wortlich. Daran dürfte sich auch weiter-
hin grundsätzlich nichts ändern, wenn-
gleich sich der Umfang nachrichtlich im

Liegenschaftskataster nachgewiesener
lnformationen erheblich wandeln sollte.

Die Angaben zum Grund und Boden sind
unter Berucksichtigung berechtigter

lnteressen Betroffener - jedem zugäng-
lich zu machen. ln diese Richtung ent-
wickeln auch andere Länders. Für die
Bereitstellung der Daten besteht kein
Monopol der VKV.

Öffentlich-rechtliche Beschränkungen
und Belastungen werden fur den Rechts-
verkehr erkennbar; was ausdrücklich
erstma ls a uch fa ku ltative ln ha lte in den
Nachweisen (Küraufgaben) nicht aus-
sch ließt.
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Die Verwaltungsverfahren werden ver-
einfacht, die Bürger werden situations-
und zweckbezogen in das Verwaltungs-
handeln eingebunden.

Fur die Nutzung der Datenbestände
durch die öffentliche Hand wird es be-

sondere Regelungen zur Erfüllung eige-
ner Aufgaben geben.

D iese G ru ndsätze sind a uch d u rch d ie

Diskussionen zur Aufgabenkritik beein-
flusst, fur die zunächst vordergrundig
nur unter dem Gesichtspunkt der Perso-

naleinsparung und Haushaltskonsoli-
dierung argumentiert wurde. lm Kolle-
glnnenkreis wird manches sehr kontro-
vers diskutiert, wie das Monopol-Sharing
(Stichwort: Tafelsi I ber verscherbel n) oder
die Funktionsförderung . Zum guten Teil

konnte aber deutlich gemacht werden,
was das Liegenschaftskataster künftig
leisten muss und will. Leider zum dama-
ligen Zeitpunkt noch ohne hinreichen-
de Kenntnis von Forderungen der Nut-
zer. Wir haben auf den schon recht um-
fangreichen Katalog der Nutzer vertraut.
Wussten wir aber immeL welche Wün-
sche der Nutzer an unser Kataster hat?

An einer weitergehenden Analyse zu den

Forderungen der Nutzer bestand kein
Bedarf. Der Kriterienkatalog nach
Hawerk6 nennt mit den Stichworten

Sicherheit, Klarheit und Einfachheit, Ak-
tualität, Objektivität, Öffentlichkeit,
Kosten und Pf lege Wesentliches, sagt
aber mit Ausnahme der Aktualität nichts
zu den lnhalten. Auch Cordes hat sich

Gedanken zu den Wunschvorstellungen
der Nutzer gemachtT.

Nach allgemeiner Ansicht haben etwa
80o/o aller Entscheidungen in Wirtschaft
und Verwaltung einen Raumbezug. Die-
se lnformationen werden aus Geodaten
gewonnen, typischerweise durch den
Einsatz von GIS; ein riesiges Potential, das

bis heute nur in Ansätzen realisiert ist8.

Die Gründe liegen mit Sicherheit vor al-
lem darin, dass Produktion und Aktuali-
sierung eine aufwendige und kosten-
trächtige Aufga be sind. Seriöse Schät-

zungen gehen von etwa 60 bis 80o/o Ge-

stehungskosten (am GIS) aus, so dass die
Frage nach dem Nutzen besonders wich-
tig wird. So gilt es vor allem, die Kosten
für den Nutzer zu senken, was möglich
wird, wenn Geobasisdaten eine gesell-
schaftspolitische Dimension und Akzep-
tanz gewinnen. Das bedeutet, der Staat
betreibt mit den Geobasisdaten Daseins-
vorsorge und stellt auch die Mittel zur
Verf üg u ng.

Sicher formulieren nur wenige so aggres-
siv: Niemand braucht eigentlich bloße
Geodaten (ALB, ALK, ATKIS@), sondern

NaVKV 1 I 2001

veredelte Daten für die Dienstleistung,
für das Produkt, in das die Geodaten in-
tegriert sind oder werden sollen. Unbe-
stritten ist aber auch, dass nicht verfüg-
bare ALK-Daten das am Markt vorhan-
dene GlS-Potential erheblich einschrän-
kene. Veredeln von Basisinformationen
verursacht aber auch Kosten. Die öffent-
liche Hand benötigt in vielfältiger Wei-
s€ ,GlS"; wie immer diese ,,15" auch be-

zeichnet sein mögen, Geodaten sind die
Basis. Je mehr der Staat in allen staatli-
chen Ebenen wie Bund, Land und Kom-
mune davon übernimmt, weil diese ln-
formationen für ein Funktionieren der
öffentlichen H a nd u na bd ing ba r sind,
umso besser. Hier muss der volkswirt-
schaftliche G ru ndsatz

,,ei nmal erfassen, mehrfach nutzen "

auch politische Dimensionen erlangen.

lch bin mir des Spannungsfeldes zwi-
schen amtlicher und privater !ngenieur-
aufgabe wohl bewusst. Eine Verbund-
tätigkeit der Vermessungs- und Kataster-
behörden in angemessenen Grenzen ist

fur eine kundenorientierte Vorgehens-
weise notwendig. Enorme Kapazitäten
sind bereits durch die öffentlichen Ver-
waltungen in die Produktion von Geo-

basisdaten gegangen, in Niedersachsen
jährlich mehr als 45 Mio. DM nur in den
Ortsinstanzen der VKV. Ohne die viel
beschworene Mehrfachnutzung bei ein-
maliger Erfassung kann dieser Aufwand
nicht gerechtfertigt werden. Aber das

wird nur erreicht werden können, wenn
die Produktion von Geodaten noch kun-
denorientierter erfolgt und die lnhalte
mehr als bisher eine Mehrfachnutzung
erzwingen. Nur dann besteht überhaupt
eine Chance für mehr Daseinsvorsorge
durch die VKV mit dem erforderlichen
größeren Nutzungspotential fur Politik,
Wirtschaft und Verwaltung, und auch für
d ie erforderliche politische U nterstüt-
zung.

Das für unsere Verwaltung entwickelte
Leitbild ist im Sinne eines Qualitäts-
managements und der Personalentwick-
lu ng h ilf reich. Fü r den nach ha Itigen E r-

folg einer Personalentwicklung muss
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m. E. aber auch eine Antwort auf die
Frage gegeben werden, ob die bestehen-
den lnhalte des Liegenschaftskatasters
effektiv a usgesta ltet sind. Den n eine er-
höhte Nachfrage verdeutlicht allen Be-

diensteten den Nutzen ihrer Arbeit. Die
derzeit laufende Kunden- und Mit-
arbeiterbefragung könnte hier einiges
beantworten. Auch haben, wie Ham-
burg, manche Verwaltungen,,Märktana-
lyse" als Aufgabe definiert, meines Wis-
sens aber noch nicht oder kaum ausge-
füllt. In Niedersachsen hat der Disku rs zu
Maßstabsfolge und lnhalten amtlicher
Ka rtenwerke dazu gef ü h rt, den Vor-
schlag der Verwaltung zu modifizieren.
ln Nordrhein-Westfalen läuft derzeit
eine Marktstudie zur Aktivierung des
Geodatenmarktes. Alle erhoffen sich
Aufschluss über die Marktsituation und
konkrete Handlungsempfehlungen. Die
Studie soll in Kürze vorliegenl0. Dann
wird man vielleicht mehr darüber wissen,
welches Potential aktiviert werden kann.

Chanren für das Liegenschaftskataster

Einige konkrete Hinweise und Anmer-
kungen sollen die bisherigen allgemei-
nen Aussagen vertiefen. Von den lnhal-
ten seien vor allem die beschreibenden
Angaben in den Nachweisen untersucht.
Das sind vor allem die tatsächliche Nut-
zungen u nd d ie öffentlich-rechtlichen
Festlegungen.

Ziel muss grundsätzlich ein wirkungs-
orientierter Produktkatalog sein. Was
will ich mit meinen Produkten erreichen
und sicherstellen? Wenn wir vor rund 30
Jahren bei der Umsetzung des BEDV nur
,,Vorhandenes" fur die EDV-Nutzung
aufbereitet haben, so sollten wir heute
etwas weitsichtiger sein. Es gilt, die
Katastersubsta nz zu verbessern ! M it dem
integrierten Nachweis, mit ALKIS@, sind
wir hoffentlich auf dem richtigen Weg.
Nur lässt ALKIS@ sich in unserem Födera-
lismus auch umsetzen?! Sicher wird es

nicht ausreichen, lediglich einen inte-
grierten Nachweis der bisherigen be-
schreibenden und darstellenden Inhalte
zu erzeugen. Das leisten bereits jetzt viel

preiswerter andere. Der Weg zu den
Geobasisinformationen ist eingehend zu
besch reiben u nd erfordert den festen
Durchsetzungswillen der AdV-Gremien
und der Ministerialinstanzen.

lm kommunalen Bereich gibt es bereits
Leistungslandkarten, die aufzeigen,,wer
tut was für wen". ln diese Richtung müs-
sen die Überlegungen der öffentlichen
Hände insgesamt gehen. So eröffnet
beispielsweise § 200 des Baugesetz-
buches (BauGB) mit dem Bauland-
kataster Möglichkeiten, das Kataster mit
verbesserten Nutzungsinformationen
gerade für die Kommunen attraktiv zu
machen. Weil die bisherigen lnhalte des
Katasters h ier n icht a ussagefä h ig gen ug
sind, fehlt hier noch unser Engagement.
Wir möchten zwar grundsätzlich, sind
a ber n icht gef ragt !

Für den Kabinettsbeschluss zum Vorha-
ben Digitale Karte mussten in Nieder-

sachsen im Vorfeld Bedarfsanmeldungen
von N utzern zusa m mengetragen wer-
den11. Das fiel uns nicht schwer; weil nur
die Bereitschaftzur Umstellung von ana-
log auf digital gefragt war! Entscheidend
ist aber die strategische Ausrichtung. Das

bedeutet vor allem die Festlegung der
bedarfsgerechten Qualität, der Aktuali-
tät und des am Bedarf der Nutzer orien-
tierten !nformationsgehaltes der ALK.
Eine Herausforderung, die uns arges
Kopfzerbrechen macht, weil wir alles
immer noch zu sehr der Hauptaufgabe
E igentu mssicheru ng u nterord nen.

Einige Abbildungen zu Karteninhalten
und,,Aktualität" verdeutlichen unser
Dilemma.

Wen n Forderu ngen der N utzer erf ü llt
werden sollen, so ka n n sich der
Katasternachweis nicht nur vorrangig
eigentumsorientiert darstellen. Auf un-
seren ständigen Wunsch, den Flurstücks-

ALK-Auszug mit
überlagerter DGK5 (grau)

Die in der DGK5 dargestellte

Autobahn A250 ist seit 1996

für den Autoverkehr freigegeben.

Das Flurbereinigungsverfahren ist

noch nicht abgeschlossen.il
#

Entnommen aus einer Häuslichen Prüfungsarbeit 2000
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bestand mit vertretbarem Aufwand zt)

bereinigen und den Nachweis der wirt-
schaftlichen Einheit - wie zum Beispiel

im Straßenbereich - in den Vordergrund
zu stellen, soll nur am Rande hingewie-
sen sein. Dies entspricht aber in hohem
Maße den Nutzerinteressen. lnsgesamt
müssen Wege gefunden werden, Verän-
derungen zeitnah abzubilden, auch
ohne den eigentu msrechtl ichen Vollzug
abzuwarten. Liegenschaftskataster ist
Mehr-Zweck-Kataster! Das amtl iche Ver-
messungswesen soll die Funktion als

Basisinformationssystem fur alle boden-
bezogenen Angaben als Daseinsvorsorge

erf üllen, heißt es dazu in der erwähnten
Begründung zum GE-NVermG im Allge-
meinen Teil. Das gilt es auch umzuset-
zen.

Topographie

lm kommunalen ,, Kataster" sind vielfach
bereits topographische lnformationen
fester Bestandteil der digitalen Nachwei-

se. ln Niedersachsen bestehen immer
noch Bedenken, weil die VKVA/KB die
Aktua lität d ieser lnformationen selbst
nicht sicherstellen kann. Kontrakt-
management und Kooperationen müs-

sen hier genutzt werden, uffi die Basis-

informationen des Katasters attraktiver
zu machen. U nd, statt , M isstra uens-
ku ltu r" m uss ,,Vertra uensku ltu r" geför-
dert werden.

Der !änderübergreifend operierende
Geodatenmarkt erfordert vom Liegen-
schaftskataster ein verstärktes Definie-
ren n icht n u r der tech n ischen Sta nda rds,

sondern vor allem auch der lnhalte. Be-

reits 1993 hat die AdV sich dem Nach-

weis sich überlagernder Nutzungen ge-
widmet. § 4 des GE-NVermG fordert ,Be-
deutsame Merkmale der Liegenschaften
sind zu beschreiben'. Handlungsbedarf
besteht beim Gebäudenachweis, bei der
tatsäch I ichen N utzu ng, den öff entl ich-
rechtlichen Festlegungen und der Topo-
graphie, nicht nur in Niedersachsen, son-

dern nach meiner Kenntnis fast überall
in Deutschland.
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Das Fachkonzept für eine integrierte
automatisierte Führung mit nachhaltiger
Berücksichtigung der Benutzerbelange
ist somit fortzuentwickeln. Mit ALKIS@

wird eine ganzheitliche Nutzung der
Geoinformationen des amtlichen Ver-
messu ngswesens u nterstützt. Eckpu n kte
sind neben der integrierten Führung von
Graphik- und Sachdaten eine möglichst
redundanzfreie Datenhaltung und soll-
ten sein, das weitestgehende Einbezie-
hen von Nutzerinteressen. Das bedeutet
vermehrt auch fakultative !nhalte zuzu-
lassen.

Ein Schwerpunkt unserer Aktivitäten
wird die Grundaktualität sein. Das hat
uns bislang vor große Probleme gestellt.
!mmer alles mit eigenem Personal tu n zu

wollen, ist heute illusorisch. Wenn § 1 des

GE-NVermG (Begrundung) die Möglich-
keit eröffnet, erforderliche Daten auch
von anderen durch Vermessungen erfas-
sen zu lassen, weshalb nutzen wir hier
nicht verstärkt die Kenntnisse der
Verä nderu ngsveru rsacher? Wie das Pi lot-
projekt Topog ra ph isches I nformations-

Rhaenhops Feld

Lindenbergs Feld

DGK 5 vom
20.r1.2000
(A39 seit 10 J

in Betrieb)
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Management (TIM) bereits deutlich ge-
macht hat, ist ein entscheidender Aspekt
i n der zeitnahen Feststel I ung der
Verä nderu ngsi nformationen zu sehen 12.

Die gegenwärtig ausgeübte vorherr-
schende Nutzung ist darzustellen. Die
VKB sind koordinierende Stellen vor Ort.
So, vielleicht nur so, können Geo-
basisinformationen bürgernah und
nutzerorientiert bereitgestel lt werden.
Die Frage, wer führt wo die originären
Angaben, ist vkv-intern zu lösen und
ausschließlich nach wirtschaftlichen Kri-
terien zu entscheiden. Der GE-NVermG
sollte h ier n icht vorg reifen.

Liegenschaften

Am Gebäudenachweis wird offenkundig,
dass großer Handlungsbedarf besteht,
auch wenn wir der Aussage eines
lmmobilienunternehmers als potentiel-
lem Nutzer nicht folgen, der zum Aus-
druck brachte: ,,Bei einer Bestandser-
fassung ist es unwichtig, ob ein Gebäu-
de auf der Karte leicht verschoben ist.
Bei einer Neubebauung wird sowieso
neu vor Ort vermessen." Der Gebäude-
nachweis im Kataster ist m. E. aus ande-
rem Grund unzureichend. lch erinnere
mich an die Diskussionen zur Gebäude-
vermessung als Liegenschaftsvermes-
sung, existentiell wichtig geworden 1990
im Zusammenhang mit der Novellierung
des nordrhein-westfälischen Vermes-
sungs- und Katastergesetzes. Um lnhal-
te des Gebäudenachweises, seine Bedeu-
tung als Basisinformation, ging es dabei
nicht! Wäre die Entscheidung nicht zur
Liegenschaftsvermessung gegangen,
wären Gebäude heute vielleicht nur To-
pographie. Auch gegebenenfalls mit der
Folge, die Kosten als Daseinsvorsorge der
Allgemeinheit aufzubürden. Eines kann
heute aber festgestellt werden: Diese
Weichenstellung hat nicht dazu geführt,
Gebäude zeitnah im Kataster nachzuwei-
sen, geschweige denn bedeutu ngs-
gerecht. ln allen Bundesländern dürften
Gebäude in nennenswertem Umfang
noch nicht im Kataster nachgewiesen
oder gar eingemessen sein. ln NRW feh-
len rund 200 000 Gebäude, in Nieder-
sachsen immer noch mehr als 50 000, wie

Hochrechnungen aus Umfragen (des Ver-
fassers) ergeben - allerdings mit deut-
lich abnehmender Tendenz.

Die VKV hat - als Ergebnis einer Befra-
gung zur Kundenorientierung - die Qua-
lität dieser Arbeit bewusst gesenkt, Ge-
bäude werden mit geringerem Standard
eingemessen. Die Bedürfnisse des Kun-
den hatten politisches Gewicht bekom-
men, sind aber mit Sicherheit auch ein
Merkmal fur einen angemessenen Qua-
!itätsstandard in der Verwaltung ! So se-

hen es auch unsere Nachbarn in den Nie-
derlanden, wie Untersuchungen in einer
häuslichen Prüfungsarbeit ergeben ha-
ben. Vielleicht verletzt diese lnterpreta-
tion gar das berufliche Selbstverständ-
nis mancher Kollegen und wirft erneut
die Frage auf: Wer darf einmessen? Zu
dem Komplex Gebäudeeinmessung führ-
te die Presse- und lnformationsstelle der
Niedersächsischen Staatskanzlei lapidar
im November 1999 aus: Die Hausbesit-
zer waren mehr an einer Gebühren-
senkung interessiert, die dadurch mög-
Iich wurde. Soviel zum politischen Hin-
terg ru nd.

Die Gebäudedefinition im § 2 des GE-

NVermG beschreibt Gebäude als dauer-
haft errichtete räumliche Bauwerke, die
fur die Beschreibung des Grund und Bo-
dens im Sinne dieses Gesetzes bedeut-
sam sind. Das Gesetz bringt damit wie
auch im noch geltenden Gesetz zum
Ausd ruck, dass Gebä ude ein lnf or-
mationsgut im lnteresse des Allgemein-
wohls sind, also nicht nur an tatsächli-
chen und baurechtlichen Merkmalen ori-
entierte Objekte. Damit sind insgesamt
Bauwerke nachzuweisen, die wegen ih-
rer infrastrukturellen Funktion bedeut-
sam sind oder das Landschafts- oder
Stadtbild nachhaltig prägen. Dazu gehö-
ren beispielsweise hohe Masten und
Schornsteine, Tribünen, Windräder und
Betriebseinrichtungen (Silos, Klär-
becken).

Damit fehlen heute aber noch weit mehr
Gebäudeinformationen als bislang im
Kataster nachgewiesen ! Der Nachweis
von Gebäude und -veränderungen un-
terliegt aber wegen des Gesetzes-

auftrages der Sozialbindung des Eigen-
tums. Wenn hier Anspruch und ,,Wirk-
lichkeit" so weit auseinander gelaufen
sind, darf man dann bei der fehlenden
Aktualität noch Art. 14 GG bemühen?
Kann man noch von einem lnformations-
gut im lnteresse des Gemeinwohls spre-
chen? Diese berechtigten Fragen warf
ein Vermessungsreferendar in seiner
häuslichen Prüfungsarbeit auf. Hier gilt
es verlorenes,,Vertrauen" bundesweit
zurückzugewinnen ! Auf eine Gebäude-
datei wurde schon 1990 auf dem FIG-

Kongress in Helsinki Bezug genommenl3.
Überfallig ist zumindest ein interdiszipli-
närer Aufbau, um die Aktualität und
Vollständigkeit des erforderlichen Kern-
bestandes notwendiger Angaben zum
Grund und Boden zuverlässig durch eine
öffentliche Stelle auf der Basis moderner
I nformationstech nolog ie bereitzuste! len.
Das ist heute auch in verteilten Netzen
den kba r u nd wä re I nformationseffizienz
nach dem GE-NVermG.

ln der Diskussion zur Aufgabenkritik ist
die ,,Amtliche Absteckung" als ein !nstru-
ment ins Gespräch gebracht worden, die
G ru nda ktua I ität des Katasters siche r zn

stellen. Bedenken wegen der mangeln-
den Zuverlässigkeit beim Bauen überwo-
gen. Weshalb eigentlich? lm Zusammen-
hang mit der Novelle der Landes-
bauordnung hat der BDVI Rheinland-
Pf alz seinen Vorschlag erneut bekräftigt,
die Absteckungskontrolle kurz nach Bau-
beginn mit der amtlichen Gebäudeein-
messung zusammenzufassen14. Über To-
leranzen muss man sich unterhalten.
Aber, Ziel der Verwaltungsreform ist
auch hier eine weiterentwickelte Ver-
wa ltungsku ltun sprich mehr Vertrauens-
ku ltu r.

In Hamburg, auch Sachsen-Anhalt, wur-
de und wird über Photogrammetrie ak-
tualisiert; mit dem Problem, die Kosten
dem Eigentümer anschließend in einem
Verwa Itu ngsverf a h ren a uferlegen zu
können/dürfen. Hier zeichnet sich eine
Lösung in Niedersachsen ab. Die weite-
re Problematik durch die ,, Konkurrenz-
situation" mit den Öbvl, wird nicht ver-
kannt. Dennoch sollte nach Möglichkei-
ten gesucht werden, den Veränderungs-
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verursacher auch bei solchen Messver-

fa h ren zu den Kosten hera nzuziehen,
soba ld der Katasternachweis a ktua lisiert
wird. U nd der Katasternachweis m uss

frühestmöglich aktualisiert werden. Die

Genauigkeit und Zuverlässigkeit unserer
Nachweise ist eine katasterinterne Auf-
gabe, die sich nur nach Effizienz und Ef-

fektivität zu richten hat. Hier gilt es ei-
nen tragfähigen Ausgleich mit den öf-
fentlichen lnteressen und Zielen zu fin-
den.

ln anderen europäischen Ländern, in vie-
len Stadtstaaten und im kommunalisier-
ten Liegenschaftskataster zäh len
Geschossflächen, Gebäudehöhen, Dach-

formen, auch Wertermittlungsdaten
zum amtlichen Nachweis. Mit ALKIS@/

ATKIS@ sollten wir vermehrt - soweit ef-
fektiv/effizient - zumindest auch fakul-
tativ lnformationen zum Gebäude nach-
weisen, besser noch obligatorisch. Der

momentane obligatorische lnhalt ist m.E.

unzureichend. Es muss trotz Haushalts-
konsolidierung möglich sein, nicht nur
Pflichtaufgaben auszuführen, sondern
auch eine kostendeckende Ku r zu laufen.
Wir wissen, dass im Gebäudebereich vie-
les redundant nachgewiesen wird. Hier
kann gespart/eingespart werden, wenn
Verwaltungshandeln nicht nur vertikal
durch und in einer Verwaltung betrach-
tet wird, sondern vermehrt horizontal

quer durch kommunale, Landes- und
auch Bundesverwaltungen. Erste positi-
ve Ansätze und Erfahrungen sind mit
dem Pilotvorhaben TIM gemacht.

Viele Länder haben erkannt, dass in der
a n gestrebten I nteg ration ALKIS@/ATKI S@

Gebäudefunktionen erheblich an Bedeu-

tung gewinnen werden. Trotz eines ad-
äquaten AdV-Kataloges wurden früher
die ,,Einer"-lnformationen im ALB bun-
desweit vielfach per Erlass gestoppt. Be-

gründung: Ein einheitlicher Nachweis sei

wegen des erhöhten Aufwandes nicht
sicherzustellen. Aber ist das Kataster
heute einheitlich? Zumindest wurden
und werden heute sehr unterschiedliche
Prioritäten gesetzt. Da hätte eine Öff-
nung im obigen Sinne nicht geschadet.

Zusammenfassung

Die Sicht der Ministerien bestimmt in
hohem Maße die Entwicklung in den
Vermessu ngs- u nd Katasterverwa Itu n-
gen. Sie muss sich nicht nachteilig aus-

wirken für den heute angestrebten bun-
desweit ein heitlichen Sta nda rd, wen n
alle Beteiligten - AdV-Gremien und Res-

sorts - sich der Bedeutung dieser Aufga-
be verpf lichtet sehen. Sonst wird dieser
Standard im Zweifel zu niedrig ange-
setzt. Wenn - wie häufig Kosten als

Bremse angeführt werden, so hilft nur
der Hinweis, bereits vorhandene lnfor-
mationen bei den (potentiellen) Nutzern
anzuzapfen. Der G E-NVermG ermu ntert
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zu d iesem Sch ritt, rät, Kontra kte u nd
Kooperationen vor Ort einzugehen.
Auch dies ist ein wesentlicher Aspekt im
Sinne der Verwaltungsmodernisierung.

Von manch althergebrachter und liebge-
wonnener Tätigkeit heißt es vielleicht
Abschied zu nehmen. Die Akzeptanz in-

tern wie extern steht und fällt m. E. aber
mit dem durchdachten und kontinuier-
lich vollzogenen Wandel. Schnelle Erfol-
ge sind dabei ebenso wie langfristige
Ziele unverzichtban um sowohl die Be-

diensteten wie auch die Politik und den
Bürger zu überzeugen. Wenn die politi-
sche Führungsebene im kommunalen
Bereich den Neuen Steuerungsmodellen
bereits zunehmend zurückhaltend ge-
genüberstehtls, so liegt dies vor allem an

der zu stark operativ ausgerichteten
Verwaltungsreform. Daraus muss gefol-
gert werden, sich vermehrt dem strate-
gischen Management zu widmen. Die
heute festgelegten Pfl ichtaufgaben und
die Art und Weise ihrer Durchführung
müssen überdacht werden. Einerseits
sind klare Prioritäten für die Kernauf-
gaben im Sinne der Effektivität der VKV
zu setzen, andererseits sind Standards
zugunsten einer zügigen Fortentwick-
lung und Modernisierung des Katasters
in Frage zu stellen. Dies nicht nur uns,

sondern allen Entscheidungsträgern klar-
zumachen, ist eine gleichermaßen dank-
bare, wie auch faszinierende Aufgabe.

I Magel, H., Vermessungswesen vor neuen Herausforderungen - Chancen für den Freien Beruf? ln: ZfV /Vl999 S. 105
, Molham, M., Die Modernisierung im Vereinigten Königreich, Rede beim Forum Effizienter Staat am 12. April 2000 in Berlin
3 Dale, P. , The lie of the land, in: GEOEurope April 1999 S. 20
4 Kummer, K., Modernisierungsprinzipien für die Vermessungs- und Katasterverwaltung - Erwerbswirtschaftsunternehmen oder Agenturverwaltung?

ln: Nachrichten LSA 1/1999 Seite 6
s Vogel, F. W., Rechtliche Rahmenbedingungen für eine Geodaten-lnfrastruktur in Nordrhein-Westfalen, in: NÖV NRW 1/2000 S. 5
5 Hawerk, W, F|G-Darstellung des Liegenschaftskatasters, in: ZN 1119965.32
7 Cordes, V., Die ALK-Berlin, 6. lnt. Anwenderforum für Geoinformationssysteme 1999
s Kuhn/Timm, Konzepte zur Nutzung von Geobasisdaten, in: NÖv NRw 1/2000 S. 8
e Schwarzbach, F., Erfassung von Geodaten - Anforderungen an den Geodäten, in: AVN 5/2000 S. 16
10 Brüggemann, H., NRW auf dem weg zur Geodaten-lnfrastruktur, in: NÖV NRW 1/2000 S. 29

haben,,Digitale Karte"... in NaVKV 111991, 5. 2
t1 Knoop, H., Vorhaben ,,Digitale Karte" derVermessungs- und Katasterverwaltung, in: NaVKV Nieders. 111991,5.2
t LGNAr'KB Braunschweiger Land, Zwischenbericht der Projektgruppe Topographisches lnformationsmanagement (TlM) vom 17.2.2000
13 Tegeler, W., Stand der Realisierung der Automatisierten Liegenschaftkarte in Niedersachsen, in: FIG Kongreß-Paper P303.5 S. 631, 1990
14 BDVI, Dauerthema Absteckung, FORUM 2000 S.386
15 Reichwein, A., Wege zum strategischen Management, Vortrag beim 4. Kongress Moderner Staat in Berlin, November 2000
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125 Jahre Katasterämter im ehemaligen Hannover

Von Wilhelm Tegeler

, i, , !m Amtsblatt für Hannover vom
,i.',,' 31. Dezember 1875, Seite 522,
findet man folgende Verordnung:
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Die historischen Quellen zu den
Grundsteuerkatastern des 19. Jahrhun-
derts findet man unter anderem bei W.
G roßma n n,, Nds. Vermessu ngsgesch ichte
..." , A.v.d. Weideh ,,Urkataster ... in Nie-
dersachsen" (siehe,Gauß-Buch" von
1955) sowie bei F. Kurandt,,...Gründung
der preußischen Katasterverwa ltung
1855" (siehe Zeitschrift fur Vermessungs-
wesen (ZfV) 1966). Danach sind die mei-
sten Liegenschaftskataster aus An lass

von Reformen der Grundsteuer entstan-
den; diese wieder hatten ihren Ursprung
in,,unerträglich gewordenen materiel-
len Missständen": künftig sollten die
Steuern also gerechter verteilt werden.

Hannover zu
derts

Beginn des 19. Jahrhun-

Die Personalunion Hannovers mit Groß-
britannien (17 14-1837) bestand staats-
rechtlich nur in der Gemeinsamkeit des
Herrschers [Schnath 1983]. !n Abwesen-
heit des Landesherren wurde es vom Ge-
heimen Ratskollegium regiert. König
Georg lll. (1760-1820) besuchte Hanno-
ver nie, war aber sehr um seine Entwick-
lung bemuht; in diese Zeit fielen

17 64
die Gründung der Landwirtschafts-

gesellschaft in Celle (Albrecht Thäer),

1764-66
die Karte für Kanalverbindung

(Hamme-Oste),

1764-86
die Kurhannoversche Landesaufnahme

1:21.333,3,

ab 1 762
die Urbarmachung der Moore im

Bremischen (Findorff)

Kurhannover erhielt nach dem Reichs-
deputationshauptschluss 1 803 das Hoch-
stift Osnabrück. Hier war schon 1784eine
Katasterkarte im engeren Sinne (die Er-

ste in Niedersachsen) entstanden, um die
steuerlichen Ungleichheiten zu beseiti-
gen.



Politisch wirkte sich die Verbindung Eng-

land-Hannover als Achillesferse des Insel-

reiches a us.

,,Als England, gereizt durch die Übergrif-
fe Napoleons, Frankreich im Fruhjahr
1803 den Krieg erklärte, ließ Napoleon
Hannover besetzen und zwang die
ha n noversche Armee bei Su lingen zur
Kapitulation. Damit begann ein unab-
sehbarer Leidensweg für Kurhannover;
Ende 1805 gab Napoleon es als Entschä-

digung für das an Bayern abzutretende
Ansbach an Preußen, besetzte es jedoch
im Kriege 1806107 von neuem und schlug

es zusammen mit Braunschweig 1810

zum Königreich Westfalen. 1811 endlich
gliederte er beide Länder nebst OIden-
burg und Schaumburg-Lippe, obwohl
diese dem Rheinland beigetreten waren,
in das französische Kaiserreich ein. Die

französische Herrschaft brachte dem
nordwestdeutschen Raum neben unend-
lichem Leid auch zwei wichtige politische

Fortschritte, die Bauernbefreiung (erst

1 831 ) und die französische Grundsteuer-
gesetzgebung" [Großmann 1 955].

Nach dem Sieg bei Leipzig gelang die
Befreiung und die Wiederherstellung der
Regierung in Hannover: im Oktober 1814

wurde es zum Königreich erklärt.

Anfänge der Flurvermessungen in Han-
nover

Verkoppelungen

Neben dem Kataster von 1784 in Osna-

brück nahm man zu dieser Zeit in Kur-
hannover auch die Teilung der Gemein-
heiten in Angriff. Die Landwirtschafts-
gesellschaft in Celle gab 1784 eine Schrift

,,Von der Gemeinheitsteilung und Ver-
koppelung in den churbraunschweigisch-
lüneburgischen Ländern" heraus und der
Apotheker und Landwirtschaftslehrer
Thäer (1752-1828) bemühte sich um eine
gesetzliche Grundlage mit dem Erfolg,
dass unter dem 25. Juni 1802 die
Gemeinheitsteilungsordnung für das

Fürstentum Lüneburg erlassen wurde,
der in den Jahren 1802, 1806 und 1807

!nstruktionen fur das Verfahren folgten

[Großmann 1955 S. 25l.Zur Ordnung und
Überwachung der Arbeiten wurde in
Cel le das Landesökonomiekol legium ge-
gründet. Die Lüneburger Anweisung hat
das Separations- und Verkoppelungs-
wesen anderer Länden darunter auch
Preußens, maßgeblich beeinflusst.

G r u n d ste u e rvermess u n g e n

Auch in Hannover hatte die in London
sitzende Krone ein gewisses lnteresse an

Grundsteuereingängen, sodass im Jahre
1817 vorbereitende Arbeiten zur Veran-
lagung einer regulären Grundsteuer an-
geordnet wurden [Großmann S. 35]: An
eine großmaßstäbige Grundstücks-
vermessung - wie in Frankreich oder den
süd- und westdeutschen Ländern - war
natürlich nicht zu denken. Unbelehrt
durch die negativen Erfahrungen jener
Länder forderte man die Grundbesitzer
auf, ihre Liegenschaften anzugeben, mit
dem Erfolg, dass trotz allerhand Drohun-
gen und örtlichen Überprüfungen nur
etwa ein Viertel des Grundbesitzes an-
gegeben wurde.

Nach diesem Misserfolg griff man zu ei-
nem durchaus originellen Verfahren, der
so genannten,,Geometrischen Über-
schlagung des steuerbaren Eigentuffis",
deren G ru ndsätze in einer lnstru ktion
vom 28. Dezember 1823 niedergelegt
sind .Ziel der Überschlagung war die Be-

stimmung des Flächeninhalts der Liegen-
schaften mit einer Genauigkeit, die der
Unsicherheit der Taxation entsprach. Die-

se Veranlagungsarbeiten wurden 1826
a bgesch lossen; d ie Kosten betrugen
32 Mark/km2.

Die Fortführungsvorschriften sahen eine
Flächen-Neuermittlung bei Fehlern von
mehr als 5o/o vor. Bei Verkoppelungen,
Gemein heitstei Iu ngen u nd ,,vorsch rifts-
mäßig befundenen" Forst- oder Privat-
messungen war das neue Kartenmateri-
a! zu übernehmen. Diese Vorschrift be-
wirkte angesichts des bedeutenden Um-
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f a nges d ieser Arbeiten eine ziem lich
schnel le Verbesserung der Katasterunter-
lagen, sodass 1 865 schon für rund die
Hälfte des Landes brauchbare groß-
maßstäbige Karten vorlagen.

Die Entwicklung des Katasters von 1798
bis 1861

Nach der Revolution von 1789 wurde
in Frankreich auf Grund des Gesetzes

von 1798 mit der Aufstellung ei-
nes G ru ndsteuerkatasters begon nen

IKurandt 1955]. Da unter der französi-
schen Herrschaft in den beiden westli-
chen (preußischen) Provinzen Rheinland
und Westfalen alle Steuerbefreiungen
ohne Entschädigung aufgehoben wor-
den waren, wurde hier ebenfalls mit der
Katastrieru ng begon nen.

Auch in Preußen wurde durch das könig-
liche Ed ikt von 1 81 0 versprochen, d ie

versch iedenen G rundsteuersysteme zu

vereinheitlichen, die Steuer gleichmäßig
zu verteilen und alle Befreiungen auf-
zuheben; die Reform im Geiste des Edik-
tes wurde aber nur im Rheinland und in
Westfalen durchgeführt und durch das

Grundsteuergesetz von 1839 abschlie-
ßend geregelt.

Erst 1851 gelang es dann, in den sechs

östlichen Provinzen (Preu ßen, Posen,

Pommern, Mark Brandenburg, Schlesien

und Sachsen) die vor 50 Jahren verspro-
chene Grundsteuerreform zu verwirkli-
chen, da das um 18 Mitglieder verstärk-
te Herrenhaus den drei Gesetzentwürfen
der Regierung endlich zustimmte:

G esetz

betreffend die anderweitige Regelung
der GrundsteueL

G esetz

betreffend die Einführung einer
al lgemeinen GebäudesteueL

G esetz
betreffend die f ur die Aufhebung
der Grundsteuerbefreiungen und

Bevorzugungen zu
gewährenden Entschädigung.
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Gründung der preußischen Kataster-
verwaltung

F. Kurandt hat 1966 in der ZfV die Leis-

tungen der Katasterverwaltung von 1865

bis 1945 sehr ausführlich gewurdigt. Hier
sollen nur die (auch) für Hannover be-
deutenden Entwicklungen noch einmal
in Erinnerung gebracht werden.

Die neuen Steuern sollten ab 1. Januar
1865 auf der Grundlage eines Grund-
steuerkatasters erhoben werden. Nach
damaliger Ansicht durften die Kosten für
ein Kataster das doppelte des Jahresauf-
kommens der Grundsteuer nicht über-
steigen. Die gestellte Aufgabe hieß also,
in der Zeit von 31lz)ahren im angegebe-
nen Kostenrahmen ein Pa rzellarkataster
für 27 5 000 km2 zu erstellen.

Beim geplanten Grundsteuerkataster
war:

Steuerobjekt die Parzelle,
Steuersubjekt der Grundeigentümer

und Steuermaßstab der
la ndwi rtschaftl iche Rei nertrag.

Die Anfertigung des Katasters zerfiel in
drei Abschnitte:

in die geometrischen Arbeiten
zur Beschaffung von Karten zwecks
Darstellung der einzelnen Parzellen
sowie die Ermittlung der Flächen,

in die Bonitierungsarbeiten
zur Feststellung und Berechnung

der Erträge und

in d ie Reg isterarbeiten
zum Zwecke des Nachweises der

einzelnen Grundstucke, der
Steuerschuldner

und der Steuerbeträge.

Eingliederung Hannovers in den preußi-
schen Staat

Nachdem die hannoversche Armee im
Juni 1866 die Waffen gestreckt hatte,
wollte der preußische König Hannover
ebenso wie Kurhessen nur mit Gebiets-

abtretungen,,bestrafen" [Schnath 1 983].
Unter dem Druck der französischen ln-
tervention und der Schlacht bei König-
grätz (Juli 1856) schonte Preußen sowohl
Österreich als auch Sachsen und süddeut-
sche Staaten und annektierte stattdes-
sen unter anderem das Königreich Han-
nover; die 700-jährige Selbstständigkeit
des Welfenstaates wurde durch ein preu-
ßisches Gesetz vom September und das
Annexionspatent vom Oktober 1865 be-
endet.

lm Königreich Hannover hatte bisher das
Gesamtministerium mit sieben Departe-
mentsministern als zentrale lnstanz über
den Landdrosten regiert, 1866 traten an
seine Stelle die preußischen Ministerien
in Berlin. AIle Angelegenheiten, die nicht
der Ministerialinsta nz vorbehalten wa-
ren, wurden ab 1867 dem Oberpräsiden-
ten der Provinz Hannover ubertragen;
hierzu wurde Graf Otto von Stolberg-
Wernigerode bestellt [Schnath S. 59]. Die
von ihm 1867 eingeführte Provinzial-
verwaltung mit bedeutenden Leistungen
im Verkehrswesen, in der Landeskultur;
in der Sozialfürsorge, im Versicherungs-
und Kreditwesen sowie in Kunst und
Wissenschaft wurde zum Vorbild für alle
Provinzen.

Für die hannoverschen Landdrosteien
änderte sich zunächst nichts; imZuge der
allgemeinen preußischen Verwaltungs-
reform wurden 1883 die Landdrosteien
in Regierungen umbenannt. Die neue
Kreisordnung trat 1885 in Kraft: aus den
hannoverschen Amtern und selbst-
ständigen Städten wurde n 78 Stadt- und
La nd kreise.

Entwicklung des Katasters im ehemali-
gen Hannover

!n Hannover und den anderen neuen
Provinzen wurden 1867 sofort die preu-
ßischen Gesetze über direkte Steuern
und damit auch das Grund- und
Gebäudesteuergesetz von 1861 einge-
führt, und durch Gesetz von 1870 wur-
de die Erhebung der einheitlichen
Grundsteuer ab 1. Janua r 187 5 bestimmt.
Der Krieg 1870171 zwang zur Verschie-
bung dieses Termins auf den 1. Januar
"1876.

Anweisung für das Verfahren bei
Vermessu ngsa rbeiten

Messung und Kartenherstellung waren
einheitlich für die neuen Gebiete in der
bekannten Anweisung vom 7 . Mai 1868
geregelt, die sich hinsichtlich der Neu-
messu ngsvorsch riften a uf ,, !nstru ktion
u ber das Verfa h ren bei den Neu-
messungen zur Erneuerung der Karten
u nd B ücher des G ru ndsteuerkatasters
der westlichen preußischen Provinzen
Rheinland und Westfalen" von 1857
stützte und diese erweiterte und verbes-
serte.

Die Anweisung von 1868, nach der also
das Urkataster der Provinz Hannover
entstanden ist, unterschied die Verwen-
dung vorhandener Karten durch Kopie
m it a nsch !ießendem Feldverg leich u nd
die vollständige Neuaufnahme durch
Neuvermessung. Spezialkarten für die
bisherige Grundbesteuerung waren im-
mer zu benutzen, sonstige vorhandene
Karten nur nach Prüfung und Ergänzung,
sofern die Kosten der Ergänzungs-
arbeiten unter denen einer Neumessung
blieben. Kopien wurden ohne Anderung
der Maßstabsverhältnisse angefertigt.
Die Originale der Kopien vorhandener
Karten waren, wie oben erwähnt, über-
wiegend Teilungs- und Verkoppelungs-
karten der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts m it den Ma ßsta bsverhä ltn issen
1:2133,3 und 1:3200 sowie Forstkarten.
Fur 59o/o der Provi nzfläche (ca. 37.690
km') siehe Abbildung wurden vorhande-
ne Karten benutzt und für 41o/o Neu-
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Abbildung: aus v. d. Weiden 1955

messungen durchgeführt [v. d. Weiden
1 essl.

,,Grenzvermarkungspflicht bestand
nicht; die Eigentümer wurden lediglich
auf die Vorteile einer Vermarkung hin-
gewiesen. Die Eigentümer oder ihre Ver-
treter hatten die Grenzen anzuzeigen,
andernfalls erfolgte die Aufnahme kur-
zerhand nach der Örtlichkeit. Nach einer
zusätzlichen Verf üg u ng f ü r den La nd-
drosteibezirk Hannover von 1859 sollten
nicht angewiesene Grenzen nach Karten

- falls vorhanden - hergestellt werden,
sofern die Eigentumer einverstanden
waren. Alle Ergebnisse in Neumessungs-
gebieten wurden durch öffentliche Ver-
lesung und Unterschrift der Eigentümer
anerkannt. Die fehlenden Vermarkun-
gen für Messungslinien und zahlreiche
Grenzpunkte sowie die unkontrollierte
Aufnahme der Grenzen in den Neu-
messungen von 1868-1 876 ließen es je-
doch nicht zu, die Stückvermessungen als

einwandfreie Messungen im Sinne der
Anweisung Il anzusehen" [Regierungs-
und Steuerräte 19221.

Erlass betreffend die Einrichtung des
Vermessungswesens

Die Einrichtung wurde durch Erlass vom
7. Mai 1868 geregelt: " ... betreffend die
Ei n richtung des Vermessungswesens bei
Vorbereitung der Ausführung des Geset-
zes vom 21. Mai 1861 wegen anderweiter
Regelung der Grundsteuer in den Pro-
vinzen Schleswig-Holstein, Hannover
und Hessen." Mit der oberen Leitung in-
nerhalb jeder der neuen Provinzen wur-
de vom Finanzminister ein besonderer
Kommissar - 1869 in Hannover der Ge-
heime und Ober-Regierungsrath Sauer-
hering beauftragt, den ein Kataster-
inspektor unterstützte. Der Kommissar
grenzte die Vermessungsdistrikte ab,
,,berief" das Personal und bestellte den

NaVKV 1 I 2001

Personalvorsteher (auf Vorschlag des

Katasterinspektors). Auch Qualität der
Arbeiten, Urlaub und,,Liquidationen"
(siehe ,,zur Anweisung gelangende (ver-

diente) Gebuhren") wurden hier gere-
ge lt.

Die Grundsteuerveranlagung war am
1 . Janua r 1876 beendet. Die Grundsteu-
er in der ProvinzHannover wurde auf ei-
nen Jahresbetrag von rund 4 335 000
Mark festgesetzt. Für die Veranschla-
gung der Grundsteuer und die Fortfüh-
rung des Grundsteuerkatasters wurde
eine eigene Verwaltung aufgebaut, die
auch die Gebäudesteuer veransch Iagte.

Tegelel 125 Jahre Katasterämter im ehemaligen Hannover
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Entwicklung der Katasterverwaltung in
Preußen

Entwicklung in den westlichen
Provinzen

An der Spitze der gesamten Kataster-
arbeiten stand die Generaldirektion des
Katasters [Leopold 1920 S. 66]; General-
direktor war der Oberpräsident, ihm
standen zwei Generalkommissare zur
Überwachung des äußeren Dienstes zur
Seite; denen war wiederum in jedem
Regierungsbezirk zur Leitung und Prü-
f u ng der Vermessu ngs- u nd Ab-
schätzungsarbeiten eine Kataster-
kommission unterstel lt. Zur Kommission
gehörte neben einem Mitglied der Re-

gierung als Vorsitzendem, ein Ober-
geometer für die technische Leitung.

Entwicklung ab 1861

Für die Dauer der Ausführung der Ge-

setze vom 21. Mai 1861 war eine beson-
dere ,,Zentraldirektion zur Regelung der
Grundsteuer im preußischen Staat" er-
richtet worden. Die Bewältigung der
gestellten Aufgaben in 3,5 Jahren war
hauptsächlich dem Organisationstalent
des am 1. Oktober 1858 als Hilfsarbeiter
ins Preußische Finanzministerium einbe-
rufenen Friedrich Gustav Gauß (1829-
1915), siehe Verm.lng. 612000 S. 375, zu
verdanken. Er hatte im rheinisch-west-
fälischen Kataster Gelegenheit gehabt,
sich mit der Materie eingehend vertraut
zu machen; seine Vorschläge legte er in
einer Denkschrift nieder, die vom Finanz-
minister gebilligt und der Reform zu
Grunde gelegt wurde [Kurandt S. 5];
1872wurde Gau ß zum,,Generaldirektor
des Katasters" ernannt.

Da die neuen Steuern vom 1. Januar 1865

ab erhoben werden sollten, musste zu
diesem Zeitpunkt auch die erforderliche
Verwaltung stehen. ln den beiden west-
Iichen Provinzen konnte die bereits seit
dem 1. Januar 1835 bestehende Katas-
terverwa ltung ei ngesetzt werden. Schon
am 11. März 1861 war eine ,,Geschäfts-
anweisung für die Katasterkontroleure"
erschienen, die bis 1877 bestehen blieb.
Vorgesetzte Behörde des Kataster-
kontrolleurs war die Katasterinspektion
der Regierung, ab 1865 selbstständiges
Dezernat der Abteilung fur direkte Steu-
ern.

Der gesamte Geschäftsbetrieb wurde
sodann in den vorläufigen Anweisungen
vom 17. )anuar 1855 - getrennt für die
östlichen und westlichen Provinzen - ge-
regelt. 1871 wurde die Generalkataster-
inspektion in Münster aufgehoben und
die Verwaltung in den östlichen und
westlichen Provinzen einander ange-
passt.

E i n ri chtu ng der Katasterä mter

D ie Ortsbehörden der Katasterver-
waltung waren die Ersten in Preußen, die
zu'Amtern' wurden; Staatshochbau- und
Gewerbeaufsichtsämter zum Beispiel,
wurden erst viel später eingerichtet [Ufer
19871. Die Bezeichnung'Kataster-Amt'
findet man ab 1869 im Schriftverkehr des

Finanz-Ministeriums mit den Regierun-
gen [Ufer 1988]; im Ergänzungsband von
1871 zum Staatshandbuch für 1858 sind
erstma !s 'Kataster-Aemter' a uf gef ü h rt:
zum Beispiel in der Provinz Hannover das
der Stadt Hannover.

1877 gab es in Preußen 32 Kataster-
inspektionen und 504 Katasterämter mit
einem Beamtenstand von 782 Personen;
dieZahl der Gehilfen (3-t 2 pro Amt) ist
nicht bekannt.

Kurandt hebt besonders die neue Orga-
n isationsform der Katasterä mter hervor:

,,Zum ersten Male waren Kataster-
führung und technische Arbeiten in ei-
ner Hand vereinigt, und wurden auch
Vermessungsbeamte Leiter selbst-
ständiger Amter. Bis dahin fuhrten sie in
den meisten Ländern, angegliedert an
die eigentlichen SteuerämteL als Bezirks-
und Katastergeometer ein unzufriede-
nes und unbefriedigtes Dasein. ln ande-
ren Ländern sind erst viel späten teilwei-
se erst in diesem Jahrhundert, äh die Stel-
le dieser Einzelbeamten staatliche Ver-
messungsämter getreten. "

Aufgaben ei nes Katastera mtes

Leopold bringt dazu Auszüge aus der
,,Geschäftsanweisung für die Königlich
preußischen Katasterämter vom 21. Fe-

bruar 1912" (s.a. Anw. v.31.3.1877):

. Veranlagung der Grund- und Gebäu-
desteuer ...

o auf Ersuchen des Gemeindevorstandes
(Steuerausschusses) sowie des Land-
rats (Kreisa ussch usses) d ie M itteilu ng
der ..... Besteueru ngsmerkma le ...

o ... Vorarbeiten für die ... Ergänzungs-
steuer

. Mitwirkung bei der Verteilung der
Renten und öffentlichen Lasten bei
Grundstücksteilungen

. Auskunftserteilung auf Ersuchen der
Amtsgerichte...

. Fortsch reibu ngsvermessu ngen u nd
Grenzwiederherstellungen sowie ....

. Ausfertigung von Abzeichnungen
aus den Karten ...

o Auskunfterteilung an Behörden, Be-

amte und Privatpersonen .... aus den
Ka rten ....
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Vom Steuerkataster zum Eigentums-
kataster

Das aus Anlass der Grundsteuerreform
entstandene preußische Parzel larkatas-
ter war für die gesamte Staatsver-
waltung von größtem Nutzen, insbeson-
dere für den Grundstücksverkehr und
den Realkredit. 5o hatte schon eine Re-

solution des Herrenhauses vom 28. April
1857 die Verbindung der Rechtsbücher
mit dem Kataster verlangt, wie sie sich

bereits seit 1834 in Westfalen bewährt
hatte. Die Reform des Grundstücks- und
Hypothekenwesens fand nach jahrelan-
gen Beratungen ihren Abschluss in den

beiden Gesetzen vom 5. Maa 1872, dem
E igentu mserwerbsgesetz u nd der
Grundbuchordnung. Nach § 4 der Grund-
buchord n u ng hatten d ie G ru nd- u nd
Gebä udesteuerbücher ,,znr Ausm itte-
lung der in die Grundbücher einzutra-
genden G ru ndstücke, ih rer Lage u nd
Größe zu dienen". Damit war der erste
Schritt vom Steuerkataster zum Eigen-
tumskataster vollzogen; der Bedarf für
die,w€itere Vervo!lkommnung des
Messverfahrens ..." zu einem Mehr-
zweckkataster wurde bereits 1880 in ei-
nem Erlass des Preußischen Finanz- '' , '

ministers dokumentiert. ''' n,'o

Großmann, W.: Nds. Vermessungsgeschichte im 18. und 19. Jahrhundert in C. F. Gauß und die Landesvermessung in Niedersach-
sen Hannover 1955
Kurandt, F.: Zur Erinnerung an die Gründung der preußischen Katasterverwaltung am 1. Januar 1865,2N 91. Jahrgang, Januar
1966, Seite 1

Leopold, J.: Das Grund- und Gebäudesteuer-Kataster in Preußen, Carl Heymanns Verlag, Berlin 1920
Reg.- und Steuerräte: Entstehung des Katasters in der Provinz Hannover; 192011922, Akten der Regierung Hannover
Schnath, G.: Geschichte des Landes Niedersachsen,4. Auflage, Würzburg 1983
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Aktuelle Entwicklungen im amtlichen Vermessungswesen
Fortbildungsveranstaltung 112000 der VKV in Bad Nenndorf am 4.15.12.2000

Von Detlef Wehrmann

'iio.,n Die aktuellen Entwicklungen im
",,'i' amttichen Vermessungswesen in

Niedersachsen werden in einem hohen
Maße von den Rahmenbedingungen in

N iedersachsen, der B u ndesrepu blik
Deutschland und Europa bestimmt. Da-

her sollen diese Vorgaben der Politik ei-
nerseits und die Erwartungen der Kun-
den andererseits näher beleuchtet wer-
den. Daneben können die Forschungser-
gebnisse der Wissenschaft auf den Ge-

bieten der Raumbezugssysteme und
Geoi nformationssysteme ei ner Sta ndort-
bestimmung des niedersächsischen We-
ges dienen.

Mit dieser Einordnung der Vorträge be-
grußte H err Dr. Sellge die Teilnehmer der
Fortbildungsveranstaltung in Bad Nenn-
dorf .

Der lnnenminister des Landes Nieder-
sachsen, Heiner Bartling, da n kte der
Fachverwaltung für die umfangreiche
Ausbildung chinesischer Fachkräfte, von
deren Erfolge er sich mit Herrn Dr. Sellge

auf einer neuntägigen Dienstreise über-
zeugen konnte. ln China sei deutlich ge-
worden, dass die Schaffung flächen-

deckender Geobasisdaten eine Voraus-
setzung für ausländische lnvestitionen
darstellt.

Da in diesem Nachrichtenheft eine Lese-

f assu ng des Vortrages veröffentlicht
wird, sollen an dieser Stelle die lnhalte
nur kurz angerissen werden.

Mit einem Ausflug in die Tagespolitik be-

richtete der Minister über das Gesetzes-
vorhaben Region Hannover; uber die ge-
plante Kabinettsumbildung sowie uber
die Neuorganisation der Ministerien.

Zur Bestandsaufnahme der Aufgaben-
wahrnehmung der staatlichen Mittelin-
stanz im Rahmen der Staatsmoder-
nisierung gab Minister Bartling einen
Ü berblick u nd stellte a ls ein wesentliches
Ergebnis der Untersuchung dar, dass die
Mittelinstanz tn einem Flächenland wie
N iedersachsen auch in Zukunft erforder-
lich sein wird.

Der VKV bescheinigte der Minister; dass

sie schon sehr weit und oft pilothaft im

Reformprozess vorangeschritten sei, ins-

besondere was die Einführung der neu-
en Steuerungsinstrumente angehe. Eine

Rahmenbedingung für die Weiterent-
wicklung der VKV sei auch weiterhin die
Präsenz in der Fläche, die schon aus Sicht

der Kundenorientierung notwendig sei.

Minister Bartling grenzte aber ganz klar
die amtlichen Vermessungsleistungen,
die von der VKV erbracht werden, von
den ingenieurtechnischen Aufgaben ab.

Der Minister formulierte mehrere Leit-
sätze zur Kunden- und Qualitats-
orientierung und legte besonderes Ge-

wicht auf die Zusammenarbeit mit den
Öffentlich bestel lten Vermessungsinge-
nieuren sowie auf die gemeinsame Be-

reitstellung abgestimmter Geobasis-
daten durch die VKV und die LGN.

Mit Hinblick auf die Personalsituation
machte M in ister Ba rtling deutlich, dass

man mit der Zielsetzung der Aufgaben-
kritik, aus seiner Sicht, beim Personalab-

bau an Grenzen gekommen sei. Aller-
dings müsse der vorgezogene Personal-
abbau von 80 Stellen bis Ende 2003 rea-
lisiert werden.

ln der anschließenden Diskussion bezüg-
lich des Berufsnachwuchses wurde dar-
auf hingewiesen, dass der 1999 voll aus-
geschöpfte Einstel !ungskorridor weiter-
hin vorgesehen sei. Außerdem gäbe es

nach Haushaltsgesetz die Möglichkeit im

Angestelltenbereich, Bewertungen ab-
weichend von der Stellenübersicht
durch zuführen und im Rahmen der
B udgetieru ng bef ristete E instellu ngen
vorzunehmen.

Sowohl Minister Bartling als auch Dr.

Sellge machten deutlich, dass die VKV bei

der Verwa ltu ngsreform oft Vorreiter
gewesen sei und die neuen Steuerungs-
instrumente als Erste eingesetzt hätten.
Deshalb ist die derzeitige Phase durch
eine Konsolidierung in den Steuerungs-
instru menten geprägt.

Die Probleme im mittleren Dienst kön-
nen durch mehrere Stellenhebungen im

Rahmen der gesetzlichen Obergrenzen
teilweise aufgelöst werden. So werden
mit den Festsetzungen im Haushalt 2001

ungefähr 20 Beförderungen im mittle-
ren Dienst ermöglicht, machte Dr. Sellge
deutlich.

Peter M ü I I e r-G u nde rma n n,
Heiner Bartling, Dr. Hartmut Sellge
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Herr Prof. Dr, Augath, Geodätisches ln-
stitut der TU Dresden, erläuterte den
Sachstand, die Perspektiven und die Ziel-
systeme der Geodätischen Bezugssyste-
me für Wirtschaft und Verwaltung in

seinem umfassenden Vortrag. Da Prof.
Dr. Augath seinen Vortrag als besonde-
ren Beitrag in der nächsten Ausgabe der
NaVKV 2001 veröffentlichen will, sollen
hier nur einige Kernaussagen und Ergeb-

nisse aus der Diskussion dargestellt wer-
den.

Prof. Augath erläuterte zu Beginn die
Unterschiede zwischen den Kenngrößen
geodätischer Bezugssysteme klassischer

Art und den Kenngrößen eines Positi-
onierungsdienstes. Dabei stehen im mo-
dernen Positionierungsdienst Themen
wie Garantien uber die Dauer des Diens-

tes und seine luckenlose räumliche Aus-
dehnung, die lntegrität, die Vorwarn-
zeiten bei Systema usfa ll oder Störu ng
und schließlich einheitliche Schnittste!-
len im Vordergrund. Am Beispiel eines
Navigationssystems, das beim Landean-
flug eines Flugzeuges verwendet wird,
wurde deutlich, dass diese neuen Anfor-
derungen bevorzugt realisiert werden
m üssen.

ln diesem Zusammenhang wurde auf das

Projekt GALILEO hingewiesen. Es soll bis

zum Jahre 2008 ein dem NAVSTAR GPS

verg leich ba rer Satel I iten position ieru ngs-

dienst unter ziviler europäischer Leitung
installiert werden. Damit würde dem
Aspekt der Garantien und Verfügbarkeit
für alle Nutzer Rechnung getragen.

Wenn man die Zielmodelle fur die klas-

sischen Netze der Landesvermessung
weiter untersucht, f indet man im Bereich

der Lagenetze ein umfassendes Konzept.
Unter den Schlagworten SAPOS@ (Satel-

liten Positionierungsservice der deut-
schen Landesvermessung) ei nerseits und
RTK (Real Time Kinematic) andererseits
stehen zwei Modelle zur Verfügung, den
Lagebezug zu realisieren. Damit befin-
det sich Niedersachsen nach Aussage von
Prof. Augath auf dem von der Wissen-
schaft favorisierten Weg. Lediglich fur
den Höhenbezug fehlt noch ein geschlos-

senes Zielkonzept.

Herr Draken sicherte in der Diskussion zu,

dass bis zum ersten Quartal 2002 die not-
wendige Transformation der 23 000 TP

in Niedersachsen in das ETRS 89 abge-
schlossen sei. Hierzu gehöre auch die
Bereitstellung von lokalen Korrektur-
parametern, die einen sicheren Über-
gang von durch DGPS erzeugten Koor-
dinaten in den amtlichen Lagestatus er-
mög lichen. D iese Korrektu rpa ra meter
werden aufgrund der Inhomogenität des
Lagefestpu nktfeldes über g roße Distan-
zen notwendig.

Schließlich stellte Herr Augath heraus,
dass die Wissenschaft sich vielfach den
Problemstellungen der Wirtschaft zu-
wende. Wenn die Verwaltung hingegen
Lösungen auf ihre Fragen erwarte, müs-

se sie investieren, wie dies zum Beispiel
bei der langjährigen Kooperation zwi-
schen der Universität Hannover und der
Landesvermessung der Fall gewesen sei.

ln dem letzten Vortrag des ersten Tages

stellte Prof. Dr. Schilcher, Technischen
lJniversität München, dann Geoinfor-
mationssysteme für Verwaltung und
Wirtschaft vor.

Die Frage ,,Was ist ein GIS?" kann klas-

sisch mit , Hardware, Software, Daten "
beantwortet werden. Moderne GIS mit
lnternet dagegen können in drei Berei-
che gegliedert werden. Die lnformatik
liefert als Basistechnologie die Daten-
bank und deren Schnittstelle. Daneben
wird die Internet-Technologie bereitge-
stellt. Die Geoinformatik setzt auf die
Datenbank eine Zwischenschicht auf, die
die Verbindung zur Basis-G l5-Datenbank
herstellt. Auch der G|S-Web-Server ge-
hört in ihren Aufgabenbereich. Erst der
Anwender mit seinen GIS-Fachan-
wendungen und Tools greift auf das Ba-

sis-G!5 zu und wird damit auch für de-
ren Schnittstellen zuständig. Auf jeden
Fall gilt: GIS ist mehr als Grafik! Dieser
Zusammenhang muss den Nutzern ver-
deutlicht werden, uffi den Wert und die
Möglichkeiten eines GIS schätzen lernen
zu können.
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ln seinem Rückblick auf 20 Jahre GIS-

Technologie unterschied Prof. Schilcher
die verschiedenen Gls-Komponenten,
von denen hier nur die aktuellen Stände
und die kunftigen Entwicklungen wie-
dergegeben werden. Nachdem im EDV-

Bereich ClienVserverarchitekturen zur'
zeit den Markt bestimmten, sind die
lnternet-Anwendungen als Web-GIS auf
dem Vormarsch. Bei den grafischen Ar-
beitsplätzen dominieren noch PC-ba-

sierte Systeme unter DOS, Windows oder
Windows-NT. Die Zukunft gehört aber
den Mobilen Sensor-G lS. Sowoh I d ie

Datenbanktechnik wie auch die Model-
Iierung werden zwar noch von relatio-
nalen Strukturen mit Sachdatenmodell
auf der Modellebene geprägt; sie wer-
den aber von objektorientierten Verfah-
ren abgelöst werden. ln der GIS-Grafik
wurde seit geraumer Zeit zwischen Vek-
tor-, Raster- und Hybrid-GlS unterschie-
den. ln Zukunft werden aber Multi-
mediaanwendungen inklusive Animati-
on zum Standard gehören und sich wei-
ter durchsetzen. Die Benutzerschnittstel-
len stellen sich gegenwärtig als grafische
Benutzeroberf läche dar. Aber auch hier
werden die Standards des ,,\ru\ru\ru" zu-
nehmend an Bedeutung gewinnen.

Für die Verfügbarkeit der Daten insge-
samt wird den Datenbeständen im gro-
ßen Maßstab hohe Bedeutung beige-
messen, denn hier Iiegt rund 600/o des

Marktsegmentes des G lS-Datenmarktes.
Bei der ALK und in Zukunft bei ALKIS@

liegt Niedersachsen mit 70o/o Flächen-
deckung voll im Trend. Lediglich die
Stadtstaaten können seit geraumer Zeit
mit Flächendeckung aufwarten. Aber
erst diese Vollständigkeit bringt den vol-
len Nutzen für den Anwender. Die drei
größten Kundengruppen verteilen sich

dabei wie folgt: Jeweils ein Fünftel des

Marktes von GlS-Leistungen fragen Ver-
/EntsorgeL Telekommunikation und die
Kommunen nach, wobei gerade der
hohe Anteil der letzten Gruppe erstaunt.
Ferner wird die Vermarktung erst bei
Mehrfachnutzung wirklich interessant.
Anderseits benötigt ein attraktives Pro-

dukt eine Vielzahl oft heterogener Da-

ten bestä nde u ntersch ied I icher An bieter
und Formate.
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Trends i m Geoi nformationsmarkt stel len
vor allem die Entwicklungen in der
I nformations- und Kommunikationstech-
nik dar. Diese Entwicklungen bestimmen
auch das Tempo für den ganzen Bereich.
Herausragend wird die Entwicklung im
MobiI-GIS voranschreiten. UMTS wird
Übertragungen mit mehr als 100 kbiUs
zulassen. Hierhin gehören auch WAP-
Anwendungen (wireless applications),
die einen Zugriff auf lnternet-lnhalte
und deren Darstellung über das Mobil-
telefon ermöglichen. ln Kombination mit
GPS kann man sich einen GPS-Location
Based Service vorstellen, also ein der
Position des Empfängers angepasstes
GlS. Es bereitet um den GPS-bestimmten
Standort des Nutzers die Daten zum Bei-
spiel in einer höheren Auflösung und
einem größeren Maßstab auf und über-
mittelt ihm dies auf seine mobile GIS-Ein-

heit. Ein weiterer wichtiger Trend ist in
der Verwendung eines OpenGlS lnter-
faces zu sehen. Ein solches lnterface er-
setzt die herkömmlichen Datenschnitt-
stellen oder Austauschformate. Es wer-
den Schnittstellen zwischen ganzen
Geoi nformationssystemen defi n iert. D ie-
se Verfahrensweise wird auch bei der
Daten i nteg ration heterogener Daten be-
stände gegenüber der herkömmlichen
Migration der Daten favorisiert werden.

Die Verfügbarkeit von Geodaten im
lnternet war ein weiterer Schwerpunkt
des Vortrages. ln einer Ma rkta na lyse
wurde in Bayern der Bedarf an G15 für
kleinere und mittlere Gemeinden, Land-
ratsämter und kommunale Zweckver-
bände untersucht. Gerade diese relativ
kleinen Verwaltungseinheiten nutzen
bisher wenig G15 und sind auf eine ko-
stengünstige, einfache und doch vielsei-
tige Lösung zur GIs-Nutzung angewie-
sen. Als Lösungsmöglichkeit bietet sich
ein sogenanntes GeoPortal an. Damit
bezeichnet man einen Einstiegspunkt,
bei dem Nutzer alle lnformationen und
Dienste bereitgestellt werden, um seine
Recherchen erfolgreich abschließen zu
können. Ziele des Portals sind:

o eine Entwicklung als lnternet-Portal
mit Schnittstel len zwischen Anbietern
und Nutzern raumbezogener Daten
und die.Vermittlung von Dienstleis-
tu ngen,

. der Bezug der Daten aus verschiede-
nen möglicherweise räumlich ge-
tren nt gespeicherten Daten bestä nden
mittels E-commerce-Technik über das
lnternet,

o Datenhaltung nicht im Portal, sondern
bei der erfassenden und pflegenden
Stelle und

o Erschließung neuer Anwendungs-
felder für Geodaten durch Kombina-
tion amtlicher und privater Daten-
q uellen.

Realistisch wird dieser Dienst erst, wenn
d ie heterogenen Daten bestä nde a uf
OpenGlS Consortium (OGC)-konformen

Servern liegen und auf sie mit OGC-kon-
formen Clients zugegriffen werden
kann.

Zusammenfassend gab Prof. Schilcher als

Empfehlung an die Politik Folgendes her-
a us:

. Nutzung von Synergieeffekten durch
Zusammenschlüsse von Kommunen
u nd Zweckverbänden a uf N utzerseite,

o Staatliche Förderung eines GeoPortals
und eines Geodaten-Servers als Bei-
trag zur allgemeinen lnfrastruktur-
u nterstützu ng u nd

. Einheitliche Preisgestaltung und
interoperabeles Datenangebot zum
Beispiel durch Verwendung von inter-
nationalen Normen und Standard
(lSO, OGC) der behördlichen Datenan-
bieter.

ln diesem Zusammenhang wurde in der
Diskussion das Thema ALKIS@ aufgegrif-
fen. ALKIS@ stellt erst ein ,,Rohprodukt"
dar. Es geht nun darum, Weiterentwick-
lungen zu vermarktungsfäh igen Produk-
ten zu fördern und die wesentlichen
Qualitätsmerkmale der Grundlage, näm-
!ich ihre Zuverlässigkeit und ihre gesi-
cherte Fortführung herauszuheben.

Am Beginn des zweiten Tages stan-
den die Ausfuhrungen von Herrn

Graf von Rex, Europaabteilung der Nie-
dersächsischen Staatskanzlei, zum The-
ma Niedersachsen in Europa . Zunächst
legte Graf von Rex die Auswirkungen auf
die Landespolitik und -verwaltung durch
europäische Regelungen dar. Das heraus-
ragendste Ergebnis des europäischen
E in ig u ngsprozesses ist eine ü ber 50-jä h-
rige Friedensepoche. Daneben dominie-
ren die wirtschaftlichen Verflechtungen
innerhalb des Binnenmarktes, der über
50% der lm- und Exporte ausmacht. Der
Binnenmarkt mit seinen vier Grundfrei-
he iten:

. Freier Personenverkehr (Wegfall von
G renzkontrollen),

o freier Warenverkehr (u. a. Wegfall von
G renzkontrollen, Harmonisierung von
Normen),

. freier Dienstleistungsverkehr (u.a. Li-

beralisierung der Fina nzdienste, Öff-
nung der Telekommunikations- und
Transportmärkte) und

o freier Kapitalverkehr

hat zu einem stabileren wirtschaftlichen
Verbund geführt. Daneben wirken noch
Förderprogramme zum Beispiel in Form
von Strukturfonds in einer Größenord-
nung von 15 Mrd. Euro zwischen 2000-
2006 in der Bundesrepublik Deutschland.

Ein weiterer Schwerpunkt des Vortrages
betraf die Mitwirkung der Länder bei der
Europäischen Union. Bei den Europäi-
schen Verträgen in den 50er Jahren wur-
de der Beobachter der Länder bei der EG

eingefuhrt. !m EU-Vertrag von Maas-
tricht, der 1993 in Kraft trat, wurde die
Europäische Union auf neue vertragliche
Säulen gestellt. ln der ersten 5äule, die
die Europäische Gemeinschaft beinha!-
tet, werden Entscheidungsverfahren
durch den EG-Vertrag geregelt. Hierzu
gehören unter anderem klassisch die
Zollunion, Strukturpolitik und die Ag rar-
politik und neuerdings auch a)m Beispiel
die Wirtschafts- und Währungsunion. ln
der zweiten und dritten Säule kommen
Entscheidungen auf dem Wege der
Regierungszusammenarbeit zustande. ln
der zweiten Säule befindet sich die ge-
meinsame Außen- und Sicherheitspolitik,
während in der dritten Säule die Zusam-
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menarbeit in der lnnen- und Justizpolitik
geregelt wird.

lm Zusammenhang mit diesem Vertrags-
werk wurde der neue Artike! 23 in das
Grundgesetz eingefügt. Darin werden
d ie M itwirku ngsbef ug n isse geregelt.
G ru ndsätzlich besteht eine lnformations-
pflicht des Bundes gegenüber den Län-
dern in allen Angelegenheiten. Die Län-

der geben zu den verschiedenen Sach-

gebieten bindende oder nicht bindende
Stellungnahmen ab. Zusätzlich greift das

Subsidiaritätsprinzip, wonach Entschei-
d u ngen mög lichst in einer u nteren
Entscheidungsebene getroffen werden
sollen.

Um in der EU besser mitarbeiten zu kön-
nen, um Förderprogramme effizient nut-
zen zu können und, um bei der Entschei-
dungsfindung in Brüssel niedersächsische
lnteressen besser vertreten zu können,
benötigt das Land ausreichend qualifi-
ziertes Personal. Diese Ziele wurden in
dem Kabinettsbeschluss ,,Qualifizie-
rungsoffensive für Europa in der Nds.

Landesverwaltung" vom 11. Juli 2000
form u I iert.

Danach werden kunftig herausgehobe-
ne Fü h ru ngspositionen n u r bei nachge-
wiesener europapol itischer Kompetenz
und internationaler Erfahrung besetzt.
Zu diesen Kompetenzen gehören unter
anderem Fremdsprachenkenntnisse und
eu ropa rechtliche Ken ntn isse. Zusätzlich
soll das vorhandene Personal durch eine

Qua lifizieru ngsoffensive ei ne erhöhte
Europakompetenz erhalten und bei Neu-
einstellungen sollen solche Qualitäten
bei der Auswahl des Personals berück-
sichtigt werden. Schließlich sollen die
Dienstposten zur Verfolgung der Ressort-
interessen in der Vertretung des Landes
Niedersachsen bei der Europäischen Uni-
on in Brüssel qualifiziert besetzt werden.

Unter dem Titel Geoinformationen in
Europa gab anschließend Herr Budrat,
Bundesinnenministerium, eine Zusam-
menfassung der Aktivitäten des in sei-
nem Referat angesiedelten Bundesamtes
fur Kartographie und Geodäsie (BKG).

Unter dem Leitbild des aktivierenden
Staates nannte Herr Budrat unter ande-
rem folgende Vorhaben: Die lnternet-
nutzung soll den Bürgern die Moglich-
keit eröffneh, ä n Verwa ltu ngsvorgä ngen
aktiv teilnehmen zu können. Vorstellbar
sei zum Beispiel das Abrufen des
Verfah rensstandes ei nes Verwaltu ngs-
verfahrens. Daneben wird die Sicherung
des lnternets und des Geschäftsverkehrs
durch Verschlüsselungstechniken und die
Gleichstellung der elektronischen Unter-
schrift mit der eigenhändigen Unter-
sch rift a ngestrebt. lm Ra h men der
Verwsaltungsmodernisierung sol! eine
elektronische Aktenbearbeitung einge-
führt und ein lnternet-Portal des Bundes
eingerichtet werden.

Seit dem Kabinettsbeschluss der alten
Bundesregierung vom 17. 6. 1998 zur
Stärkung der Geoinformationen wurden
bereits eine Reihe von Maßnahmen in
Angriff genommen. Es wurde ein lnter-
ministerieller Ausschuss für Geolnfor-
mationswesen (lMAGl) eingerichtet.
Weitere konkrete Schritte wurden unter-
nommen wie zum Beispiel:

. Einrichtung eines Geodatenzentrums
(GOZ) beim BKG (1996) als zentraler
Vertriebs-, Service- und lnformations-
d ienst,

. Entwicklung eines Metadatensystems
durch das BKG (Metalnformati-
onsSystem des Bundes: MIS Bund),

o Verwaltungsvereinbarung zwischen
dem Bund und den Ländern zur Nut-
zung von Geobasisdaten der Länder
durch den Bund.

Wesentliche Aufgaben im Bereich der
Koord in ieru ng von Geobasisdaten
nimmt bereits das BKG wahn welches
nach seiner Neuorganisation circa 260
Stellen umfasst. Das BKG vertritt den
Bund bei der europäischen Organisati-
on MEGRIN (Multipurpose European
Ground Related Information Network)
und es wurden ihm die technischen Ar-
beiten der Organisation zur Zusammen-
führung nationaler Datensätze zu homo-
genen pa n-eu ropä ischen Prod u kten
ubertragen. Ergebnisse dieser Arbeit sind
die Bereitstellung europäischer Ver-
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waltungsgrenzen für die europäische
Kommission unter dem Projektnamen
5ABE. Dieses Verfahren kann als Proto-
typ einer europäischen, topographischen
Datenbank unter dem Projektnamen
EUROMAP angesehen werden.

Mit der Großen Anfrage ,Nutzung von
Geoinformationen in der Bundesrepu-
blik Deutschland" (B u ndestags-
drucksache 1413214) vom 12. 4.2000 und
deren u mfassender Bea ntwortu ng
(B u ndestagsd rucksache 1 414139) werden
viele Aspekte des Vortrages berührt. Sie

können unter http://www. ifag.de/l MAG l/
G rosseAnfrage.htm eingesehen werden.

!m anschließenden Gespräch erläuterte
Herr Budrat, dass der Zugang zu
Geoi nformationen auch rechtl ich weiter
a usgeba ut werde. D ie Verpf lichtu ng,
bestimmte lnformationen bereitzustel-
len, werden mit den Gesetzesvorhaben
des lnformationsfreiheitsgesetzes des
Bundes und die bereits teilweise realisier-
ten lnformationszugangsgesetze der
Länder Brandenburg, Berlin und Schles-
wig-Holstei n a bgedeckt.

!m letzten Beitrag dieser Veranstaltung
erläuterte Herr Prof. Dr. Lachnit, lnstitut
für Betriebswirtschaftslehre der Carl v.

Ossietzky Universität Oldenburg, sei ne
in der VKV eingeführte Struktur eines

Qualitätsmanagement-Systems für die
öffentliche Verwaltung, umgesetzt am
Beispiel des Nds. Vermessungs- und
Katasterwesens.

D ie theoretischen G ru nd lagen sind im
Heft 412000 der NaVKV veröffentlicht
worden, so dass hier im Wesentlichen die
Ergebnisse der Kunden- und Mitarbeiter-
befragung im Vordergrund stehen sol-
len.

Ohne ein Qualitätsmanagementsystem
kann die Betrachtung durch die betriebs-
wirtschaftliche Brille zu Fehlentwicklun-
gen führen. Mit dieser Aussage wird die
Bedeutung des Vorhabens in den Ge-
samtzusammenhang gestel lt. Bei Dienst-
leistungsunternehmen steht natürlich
d ie D ienstleistungsq ua I ität, repräsentiert
durch die Kundenzufriedenheit und die
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Art und Weise der Erstellung der Dienst-
Ieistung, im Vordergrund. So können die
Fragestellungen nach der Kunden-
zufriedenheit mit einer Kundenbefra-
gung und die Fragestellung ,,Unter wel-
chen Umständen entstehen die Dienst-
leistungen" am besten durch eine
Persona Ibef rag u ng bea ntwortet wer-
den.

Bei der d u rchgef u h rten Ku nden be-
fragung wurden von 23 000 Fragebögen
4 300 zurückgesendet. Der Anteil priva-
ter Kunden lag bei 48o/o und der des öf-
fentlichen Bereiches bei 17o/o. Der Rest

verteilte sich auf Öbvl, Notare und an-
dere.

Nach den allgemeinen Einfuhrungen
ging Prof. Lachnit auf einzelne Ergebnis-
se ein und erläuterte die Systematik und
Auffälligkeiten. lnsgesamt konnte eine
hohe Kundenzufriedenheit festgestellt
werden. Denkbare Kriterien bei der Aus-

wertung können die Wichtigkeit und die
Verwirklichung der Qualitatskriterien
sein. So wurde zum Beispiel bei dem Pro-

d u kt ,,Vermessu ng von G ru ndstucken "
f u r das Qua litätskriteriu m ,, Preis-
Leistungs-Verhältnis" eine hohe Wichtig-
keit ermittelt, der Grad der Verwirkli-
chung lag aus Kundensicht aber unter
dem Durchschnitt. ln dieser Kombinati-
on von hoher Wichtigkeit und geringer
Verwirklichung kann schon ein Hand-
lungszwang, zum Beispiel zur Aufklä-
rung des Kunden über die erbrachten
Leistungen, gesehen werden. Anderer-
seits wurden die Öffnungszeiten in !h-

rer Wichtigkeit nicht so hoch einge-
schätzt, woraus geschlossen werden
ka n n, dass f ü r eine hohe Ku nden-
zufriedenheit die verfugbaren Ressour-

cen in anderen Bereichen eingesetzt
werden sollten.

Diese zuvor genannten Verfahrenswei-
sen wurden für die verschiedenen Pro-

dukte und für die Verwaltungsebenen
Niedersachsen, Regierungsbezirke und
Behörden durchdekliniert. Weitere po-
sitive Ergebnisse waren eine hohe
Kundentreue und eine positive Bewer-
tung beim Umgang mit Beschwerden.

Bei der Personalbefragung konnten 640/o

der ausgeteilten 2 449 Fragebögen aus-
gewertet werden. Hier konnte bei den
prod u ktbezogenen Qua litätsmerkma len
zum Beispiel festgehalten werden, dass

die Aktualität der DGK 5 sehr gering ein-
geschätzt wurde, was den fachkundigen
Leser sicher nicht überraschen wird. Bei

der Arbeitsverteilung und Aufgabener-
füllung wurde der Aussage, zusätzliche
Arbeit übernehmen zu können, eine kla-
re Absage erteilt. Die Praxistauglichkeit
der Vorschriften wurde aber wiederum
sehr positiv bewertet. Beim Thema ,lh-
formation" tat sich aus wissenschaftli-
cher Sicht ein eklatanter Widerspruch
auf. Die Frage, ob man ausreichend in-
formiert sei, wurde überwiegend ver-
neint. Die kontrollierenden Gegenf ra-
gen, ob man zum Beispiel über seinen
Arbeitsplatz, seine Behörde etc. mehr
erfa h ren möchte, wu rden ebenf a lls

mehrheitlich negativ beschieden.

Die Bewertung der Behördenleiter und
Dezernenten fiel insgesamt positiv aus,

wobei in den Bereichen ,,Kontakt zt)

Mitarbeitern" und,,Mitarbeiterförde-
rung " Schwächen diagnostiziert wurden.
Ein weiterer Widerspruch steckt in den
mehrheitlich gemachten Aussagen, man
versuche selbst keine Arbeit abzuschie-
ben und lege ein hohes Pflicht-
bewusstsein an den Tag einerseits, und
die Kollegen würden vermehrt versu-
chen Arbeit abzuwälzen, andererseits. !n

diesem Zusammenhang machte Prof.
Lach n it deutlich, dass oft d ie Sach lich keit
verloren gehe, wenn das lndividuum
uber sich selbst rede, wenn der Konkur-
rent uber den Konkurrenten rede oder;
wenn der Mitarbeiter nach einer Ausein-
andersetzung mit seinem Chef über die
Behörden leitu ng rede. D ies kön nte a uch

eine Ursache fur die relativ schlechte
Beurteilung des Kunden ÖbV! über sei-
nen Mitbewerber VKV sein.

Prof. Lachnit sicherte die Auslieferung
der Ergebnisse bis Ende Januar 2001 an
die zuständigen Stellen zu, Eine Dis-
kussionsh ilfe wird ebenfa lls m it verteilt.
Die Entscheidungsarbeit muss hingegen
in der VKV erledigt werden.

Am Rande sei noch eine Bemerkung zum
Umfeld der Veranstaltung erlaubt. Der

fur die Organisation der Unterbringung
und Verpflegung zuständigen VKB

Schaumburg gebührt fur die Auswahl
des Tagungshotels ein großes Lob. Der

reibungslose Ablauf sowie die Verpfle-
gung und die Unterbringung haben si-

cherlich einen hohen Anteil am Erfolg
der Veranstaltung.

Die abgebildeten Photos wurden freund-
licherweise von Herrn Prof. K. Kertscher;
Bezirksreg ieru ng Weser-E ms zur g'+'i "i
Verfügung gestellt. ;'i,';iri:,

Wehrmann, Aktuelle Entwicklungen im amtlichen Vermessungswesen
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darin, die Möglichkeiten einer Umstel-
lung von dem analogen zu einem auto-
matisierten Mitteilungs- oder Aus-
tauschverfahren zu klären, und zum an-
deren, Vorschläge für neue Verwaltungs-
vorsch riften zur Füh ru ng des Ba u lasten-
verzeichnisses im Hinblick auf die geplan-
te Neufassung des N iederpächsischen
Vermessungs- und Katastergesetzes zu
erarbeiten.

Gleichzeitig sollte die zeitgemäße Nut-
zung des Liegenschaftskataster mit sei-
ner Basisfunktion berücksichtigt werden,
denn die bisherigen Grundlagen

. gem. RdErl. des (damaligen) Ministe-
riums für Soziales und des Ministeri-
ums des lnnern (MI) vom 1 9.1 2.1 983:

,,Zusam mena rbeit zwischen u nteren
Bauaufsichtsbehörden u nd Katasteräm-
tern bei Grundstücken, auf denen eine

Baulast ruht"

o und die zu Grunde liegende Bekannt-
machung vom 7. 12. 1973 (Nds. MBl.
1974 S. 7)

,,Richtlinien fur die Baulasten, die
Einrichtung und Führung des Bau-

Iastenverzeich n isses "

sind teilweise vom technischen Fort-
schritt überholt worden und genügen
auch von ihrer Regelungstiefe her nicht
mehr heutigen Vorstellungen.

Beispielhaft sollten auf der Grundlage
einer bei den unteren Bauaufsichtsbe-
hörden weit verbreiteten Software, im
Ergebnis aber prinzipiell system- und
softwa re n e ut ra l,

o die informationstechnologischen Rah-
menbedingungen,

o Umfang und Art des Datenaus-
ta usches u nter Berücksichtig u ng wirt-
schaftlicher Aspekte ermittelt, sowie

. Mindestanforderungen für ein gegen-
seitiges M ittei I u ngsverfa h ren defi n iert
werden.

Von Thomas Baudewig

ixry Nichts ist so beständig wie der
i"i" Wandgl!...

Am Anfang war das Grundsteuerkataster
und es diente nur einem Zweck - es war
Basis zur Grundsteuererhebung.

Doch dabei blieb es nicht. Durch Richter-
spruch wurde das System ,,Liegenschafts-
kataster" erweitert zum,,amtl ichen Ver-
zeichnis im Sinne der Grundbuch-
ordnun9", wäs nebenbei auch eine qua-
I itative Aufwertung bedeutete.

Die Evolution des Katasterwesens schritt
weiter vorah, äls einige Jahre später ein
Verzeichnis gesucht wurde, das die Er-

gebn isse der Reichsbodenschätzung auf-
nehmen konnte. Man fand es im Lie-
genschaftskataster - als bereits existie-
rendem und dazu überaus geeigneten
Reg ister.

Als der Buchnachweis in der Frühzeit der
EDV in die Form einer landesweiten Da-
tenbank u mgesta ltet wurde, eröffneten
sich wiederum neue Wege, zum Beispiel
durch umfangreiche Such- und Selek-
tionsmöglichkeiten oder mit dem !nstru-
ment,,Ausführende Stelle".

Zwischenzeitlich hat auch die Politik das
riesige Potential und weitere Nutzungs-
möglichkeiten einer umfassenden Da-
tenbank,,Liegenschaftskataster" er-
ka n nt.

Jede künftige Entwicklung lässt durch
veränderte Rahmenbedingungen (zum
Beispie! neues Katastergesetz und zuge-

hörige Erlasse, verbesserte Hard- und
Softwareausstattung etc.) im Sinne einer
Fulguration ein etwas anderes Liegen-
schaftskataster-system entstehen, das
jeweils mehr ist als die Summe der bis
dahin gekannten Einzelkomponenten.

...erst recht in unserer technisch orien-
tierten Verwaltung

Seit längerer Zeit schon wird vom
Funktionswandel des amtl ichen Vermes-
sungswesens hin zum ,,lntegralen lnfor-
mationssystem zum Grund und Boden"
gesprochen. Daneben gibt es aber auch
noch einen anderen Wandel - den von
der a ngesta u bten Behörde zu r ,,Firma "
mit neuem Unternehmensdesign und
neuem Geist, den wir nun innerhalb der
VKV bewusst wahrnehmen.Teil davon ist
ein von den Bediensteten der VKV aus
ihrer Mitte heraus selbst entworfenes
Leitbild, in dem es unter anderem heißt:

Bedeutung
Wir arbeiten für die Bürgerlnnen,
Wi rtschaftsunternehmen u nd fü r

a ndere öffentl i che Verwa ltu ngen.

Auftrag
Wir gestalten das Liegenschafts-

kataster zu m wesentl ichen Besta ndtei I
des Geoinformationssyste ms für

I nfrastruktu rma ßnahmen i n ei nem
modernen Staat.

Al I das hat natü rlich E inf luss a uf d ie Be-

mühungen eines Arbeitskreises (AK) der
VKV der sich mit dem - zugegebener-
maßen etwas spröden - Theffiä ,,Öffent-
lich-rechtliche Festlegungen Bau-
lasten " befasst.

Weil hier wesentliche Belange der Bau-
aufsicht berührt werden, besteht der AK
aus sechs Vertretern von unteren Bauauf-
sichtsbehörden sowie je einem Bediens-
teten einer VKB in dem betreffenden
Bereich der Unteren Bauaufsichtsbehör-
de. Als fachlicher Berater für die Belan-
ge des Datenaustausches ist außerdem
ein Mitglied vom LGN, Bereich 22 dabei.
Die Aufgabe des AK besteht zum einen
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Bereits nach kurzer Zeil zeichnete sich
ab, dass wegen des ständigen techni-
schen Fortschritts und der damit verbun-
denen Anpassungszwänge an neue Ge-
geben heiten, statt des vorgesehenen
zusammengefassten Erlasses eine Tren-

nung der technischen Komponente (Da-

tenaustausch VKV - Untere Bauaufsichts-
behörde) und der rechtlichen Kompo-
nente (Führung des Baulastenver-
zeichnisses; bis zum 31. 12. 2000 in der
Zuständigkeit des Ministeriums für Frau-

en, Arbeit und Soziales (MFAS), seit Jah-

reswechsel in der des lnnenministeriums)
zweckmäßig erscheint.

Die technische Seite

Nach den Vorstellungen des AK gibt es

kunftig ein allgemein gehaltenes ,, Hand-
buch zum technischen Verfahrensab-
Iauf ", mit dessen H ilfe kunftig Verknup-
fungen verschiedenster Fachdaten (un-

ter anderem auch Baulasten als einer von
vielen öffentlich-rechtlichen Festlegun-
gen) aus unterschiedlichsten Fachberei-
chen mit dem Basisinformationssystem

,,Liegenschaftskataster" realisiert wer-
den können, soweit der Nachweis im
Liegenschaftskataster von den jeweils
zuständigen Stellen gewünscht oder für
notwendig gehalten wird.

Ohne Zweifel bietet ein automatisierter
Datenaustausch gegenüber dem derzeit
praktizierten Verfahren große Vortei le,

da

o Übertragungsfehler (Abschreib- und
Eingabefehler bei doppelter manuel-
ler E rf assu ng),

. Mängel in der Zuverlässigkeit (verges-

sene bzw. verloren gegangene Fort-
führungen) und

o Zeitverluste (Eintrag der Baulast-
nummer je nach Arbeitsstand und
-f ortsch ritt in der ALB-Fortf ü h ru ng)

in dv-gestützten Austa uschverf a h ren
unterbleiben.

Abgesehen von,,eingesparten Portokos-
ten" ergibt sich ein großer wirtschaftli-
cher Vorteil aus der schnellen, genauen,

vollständigen und zuverlässigen elektro-
nischen Datenübermittlung.

Allerdings hat dies auch seinen Preis. An
der vorhandenen Struktur des ALB muss

nachgebessert werden; nach Aussage der
LGN wird der Aufwand für die erforder-
lichen Programmanpassungen auf etwa
20 Personenwochen geschätzt.

Schauen wir an dieser Stelle noch einmal
auf unser Leitbild:

Qua litätsa nspruch
Wir beraten und unterstützen unsere
Kunden bei der Verwendung unserer

Produkte.

Ausblick
Wir erkennen und unterstützen

wichtige Anliegen unserer Gesellschaft.

Wenn wir also das so zitierte Leitbild
ernst nehmen, dann liegt in der Zusam-

menarbeit mit anderen lnstitutionen
(hier zum Beispiel mit Vertretern der
U nteren Ba ua ufsichtsbehörden) a uch

eine Chance: aktiv an etwas Neuem mit-
zuwirken um dieses Neue anschließend
auf dem,,Geo-lnformationsmarkt" an-
bieten zu können und nicht, wie aus frü-
heren Zeiten vielleicht gewohnt, auf die
Übertragung von Aufgaben zu warten -
auch wenn es für unsere Verwaltung im
Augenblick mit Mühe verbunden sein

mag.

Wie heißt es doch an anderer Stelle im
Leitbild?

Wenn wir aufhören, besser zu werden,
werden wir bald nicht mehr gut genug

sein.

Und Evolution hat bereits viele Systeme

verschwinden lassen, weil Konkurrenz-
systeme einfach besser waren!

Die rechtliche Seite

Die rechtliche Komponente ste!!t der AK
in einem eigenständigen Erlassentwurf
,Führung des Baulastenverzeichnisses"
vor.

Darin werden nicht mehr als fünf Punk-
te aufgeführt; gegenüber dem bestehen-
den Erlass bedeutet das vom Umfang her
eine Kürzung auf die Hälfte, aber auch
inhaltlich wurde reduziert. Zum einen
sind Textteile entfallen, deren !nhalte
sich aus der Niedersächsischen Bauord-
nung (NBauO) selbst ableiten lassen , zum
anderen wurde auch berücksichtigt, dass

die Bearbeiter selbst die Spezialisten in
ihrem Aufgabengebiet sind und ein ge-
eignetes Werkzeug fur ihre Tätigkeit an

die Hand bekommen sollten. Wer will
einem Spezialisten noch die Farbe des

Stiftes vorschreiben, mit der eine wie
auch immer geartete Ken nzeichnung
(auf DIN 44 oder 5?, längs oder quer?)
vorgenommen wird?

lnsbesondere wurde im AK diskutiert

o uber den Begriff des zu belastenden
G ru ndstucks(tei ls), da , u ng lucklicher-
weise" das Baugrundstück nach § 4
NBauO mit dem Grundstück des

Grundbuchs gleichgesetzt wird - mit
allen sich daraus ergebenden Konse-
quenzen. (Wir wagen kaum zu glau-
ben, dass der Einfluss eines AK dazu
ausreichen könnte, in der NBaUO eine

,,sinnvollere" Definition des Bau-
grundstucks zu etablieren.)

o über die Qualifikation der Mitarbei-
teL denen d ie Fu h ru ng des Ba u lasten-
verzeichnisses anvertraut ist. Nach An-
sicht der Vertreter der Bauaufsichtsbe-
hörden im AK sind eventuell vorhan-
dene Mängel in der Führung der Bau-

lastenverzeichnisse auf organisatori-
sche Probleme in den Behörden zu-
rückzuführen. ln den letzten Jahren ist

die Bedeutung der Baulastenver-
zeichnisse - in Verbindung mit hand-
f esten rechtlichen Konseq uen zen
und die damit verbundene Verantwor-
tung in ihrer Führung ständig gewach-
sen, ohne dass dem innerhalb der Un-

teren Ba ua ufsichtsbehörden Rech-

nung getragen wurde, sei es durch
entsprechenden E insatz von q ua lif i-

ziertem Persona I und/oder Berücksich-

tigung eines angemessenen Zeitauf-
wa ndes (Stichwort: Ganztagskraft).
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o die Verpflichtung zum Abgleich der
Nachweise, da vorab die Baulasten-
verzeichnisse innerhalb der baulasten-
führenden Verwaltungen zu aktuali-
sieren und zu überprüfen sind.

Grundsätzlich musste aber eine Option
zur analogen Führung des Baulasten-
verzeichnisses im neuen Erlass erhalten
bleiben, da das MFAS den Unteren Bau-

aufsichtsbehörden eine digitale Führung
nicht vorschreiben kann, wenngleich
nach Auffassu ng der M itg lieder von den
unteren Bauaufsichtsbehörden eine dv-
gestützte Führung des Baulastenver-
zeichnisses in Zukunft unumgänglich sein

wird.

Am Ende

bleibt mir aus der Zusammenarbeit im

Arbeitskreis nur noch zu berichten, dass

offen ba r a uch in a nderen Amtsstu ben
Begriffe wie , Kunden(Burger)orien-
tierung, Dienstleistung " oder auch

,,Wirtschaftlich keit u nd Effizienz" n icht
länger Fremdworte sind. Vie!leicht liegt
es daran, dass nach kompetenter Bera-

tung und Unterstützung bei der Bewäl-
tigung ihrer Probleme zufriedene Kun-
den / Bürger auch mehr Freude an der
eigenen Arbeit vermittel n.

Als nächsten Schritt wird der AK den Weg
des Datenaustausches und seine Erpro-
bung in einem Pilotverfahren mit den
heutigen Kom m u n ikationsmög lich kei-
ten testen. Da bei sollten zu nächst n u r

Behörden berucksichtigt werden, deren
Baulastenverzeichnisse einen aktuellen
Stand haben, mit dem Katasternachweis
(ALB) abgeglichen sind und sich zum di-
gitalen Austausch eignen.

Gegebenenfa lls kön nten weitere inter-
essierte Untere Bauaufsichtsbehörden in

die Pilotierung einbezogen werden, uffi
den notwend igen lnvestitionsa ufwa nd
in dieses Vorhaben zu ermitteln.

Auf jeden Fa!! ist ein Arbeitsstand er-
reicht, der wegen der finanziellen und
rechtlichen Rahmenbedingungen einer
Entscheidung der Ministerialebene be-

darf. Als Nächstes ist deshalb ein Treffen
mit Vertretern des AK und den beteilig-
ten zuständigen Stellen beim lnnenmi-
nisterium geplant, um über das weitere
Vorgehen zu beraten.

je Bauauf-
sichtsbehö

Zentral

Lokal

Nachweis von öffentlich - rechtlichen Festlegungen (Baulasten)
- Ablaufschema -
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Von Hartmut Grote

Ein neuer lnformationsfluss zwischen
der Bauaufsicht und dem Katasteramt?!

Für Nichteingeweihte stellt sich hier si-

cher als Erstes die Frage, was denn da
für ,,lnformationen" fließen. Recht nahe
liegt noch der Gedanke, dass die Bauauf-
sichtsbehörde d ie Katasterverwa ltu ng
über erteilte Baugenehmigungen ,, infor-
miert" und dadurch einen Hinweis für
eine zeitnahe Gebäudevermessung gibt.
Genau das war auch einmal so und teil-
weise macht sie es auch noch.

Es gibt aber noch einen weiteren Bereich,
bei dem von beiden Seiten recht ein-
drucksvol Ie Papierberge bewegt werden.
Dies geschieht im Zusammenhang mit
der Fü h ru ng des Ba u lastenverzeich n isses

durch die Unteren Bauaufsichtsbehör-
den.

An dieser Stelle muss zunächst erklärt
werden, dass Ba u lasten, besonders zu r
Regel ung feh lender Grenzabstände, feh-
lender Erschließung, aber auch zur Siche-
ru ng pla n u ngsrechtl icher Zu Iässigkeiten,
um nur die Hauptanwendungsgebiete zu
nennen, dienen sollen. Hierzu ist durch
einen Erlass geregelt worden, dass die
U ntere Ba ua ufsichtsbehörde ü ber erfolg-
te Bau lasteintragungen das Katasteramt
,, inform iert", das da ra uf h in einen H in-
weis in das Liegenschaftsbuch aufnimmt.
Das Liegenschaftsbuch enthält somit im-
mer einen Hinweis auf die Nummer ei-
ner Baulast.

Baudewig, Grote, Von der Tätigkeit eines Arbeitskreises ...

38

Die dafür erforderlichen,,lnformatio-
nen" werden bisher in herkömmlich,
schriftlicher Form abgegeben. Es ist je-
doch nicht nur mit der ,,lnformation" der
Unteren Bauaufsichtsbehörde an das
Katasteramt getan. Vielmehr wird da-
durch auch umgekehrt ein erheblicher
lnformationsfluss ausgelöst. Denn bei
jeder Zerlegung/Teilung oder Vereini-
g u ngA/ersch mel zung von Flu rstücken/
Grundstücken muss geklärt werden, wie
das Baulastenverzeichnis fortzuführen
ist. Auch dies erfolgt bisher immer in her-
kömmlich, schriftlicher Form. lm An-
schluss an die Fortführung des Baulasten-
verzeichnisses wird dann nochmals das
Katastera mt herköm m lich, sch riftlich
darüber,,informiert", welcher Hinweis
nun für welches Flurstück tatsächlich in
das Liegenschaftsbuch zu übernehmen
ist.

Heutzutage Iiegt der Gedanke natürlich
nahe, dieses herkömmlich, schriftliche
Verfahren durch die Anwendung der
EDV zu vereinfachen. Aus diesem Grun-
de bildete sich eine Arbeitsgruppe aus
M ita rbeitern der Katasterverwa ltu ng
und verschiedener Bauaufsichtsbehör-
den, um die Möglichkeiten für einen
automatisierten Datenaustausch abzu-
klären. Als ein grundlegendes Problem
erwies sich, dass zwar die Kataster-
verwaltung über ein einheitliches EDV-

Programm verfügt, bei den Bauaufsichts-
behörden aber die verschiedensten Pro-
gramme im Einsatz sind. Hier stießen also
sehr unterschiedliche,,Welten" und da-
mit auch lnteressen aufeinandeL die es

galt zLt berücksichtigen und letztlich
auch auszugleichen.

Auf beiden Seiten konnte jedoch gegen-
seitiges Verständnis geweckt und geför-
dert werden, so dass die Arbeit doch
recht schnell Früchte getragen hat. Die
vorhandenen Erlasse zur Führung des
Baulastenverzeichnisses und zur Zusam-
menarbeit der Bauaufsichtsbehörden mit
der Katasterverwaltung wurden durch
eine Teilgruppe des AK grundlegend
überarbeitet, zusammengefuh rt u nd ver-
einfacht. Eine zweite Teilgruppe erarbei-
tete pa ra llel dazu ein ,,tech n isches Ha nd-
buch'für die Anwendung der EDV in der
Zusammenarbeit zwischen Katasteramt
und Unterer Bauaufsichtsbehörde. Die
Abbildung auf Seite 37 veranschaulicht
den daraus resultierenden Ablaufplan.

Diese Ergebnisse liegen jetzt als Ande-
rungsvorschlag zu den geltenden Vor-
schriften den zuständigen ,,ministriellen"
Stellen für die Bauaufsicht und für die
Vermessungs- und Katasterangelegen-
heiten - seit Jahreswechsel beide ange-
siedelt im lnnenministerium - vor. ln ei-
nem gemeinsamen Gespräch sollen die
Vorschläge aus der ,,Praxis", insbesonde-
re zum Entwurf des Erlassteils, erläutert
und besprochen werden. ln einigen
Punkten bedarf es sicherlich noch so

mancher Diskussion ! Unabhängig davon
dürften in nächster Zeit die Ergebnisse
dieser Arbeit, in dem Sinne, dass die un-
terschiedl ichen Welten durchaus zusam-
men gefuhrt werden können, öffentlich
werden. Dies wird dann bestimmt zu
weiteren Diskussionen führen, die dann
hoffentlich zu den - aus meiner Sicht,
unstrittig notwendigen - Vereinfachun-
gen des Datenflusses zwischen Kataster-
amt und Unterer Bauaufsichtsbe- "r,,'i.,.,
hörde beitragen werden. "1, '1
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Information

Nachlese zum ,,Tag der offenen Tür"

der VKB Schaumburg Katasteramt
Rinteln - .

,,Spontan" hatten Behördenleitung und
Angehörige der VKB Schaumburg ihre
Bereitschaft erklärt sich am 23. Septem-
ber 2000 an einem

Tag der offenen Tür im Gewerbegebiet
Rinteln ,, Nord-West"

zu beteiligen - denh, äuch das Kataster-
amt liegt in diesem formell so ausgewie-
senen Mischgebiet neben dem Markt-
kauf und anderen Handelsbetrieben,
Schulen und weiteren öffentlichen Ein-

richtu ngen.

Ein kleines Team unter Leitung von Tho-
mas Stübke übernahm die vorbereiten-
den Arbeiten und war Kontaktstelle zur
Gesamtorganisationsleitu ng zum Tag der
offenen Tür im Gewerbegebiet. Die ein-
gebundenen Firmen und Betriebe deck-
ten mit Beiträgen den benötigten finan-
ziellen Rahmen; das Katasteramt über-
nahm dafur die Fertigung eines Park-
platz- und Standortplanes. Die Presse

war durch die städtische Gesamtleitung
vorab gut informiert und im gesamten
Stadtgebiet fand rechtzeitig eine wirk-
same Werbekampagne statt. Das Kata-
steramt hat durch Kundenkontakte auf
seine Teilnahme und die eigenen
Darste! I ungsschwerpunkte erfolgreich
aufmerksam gemacht. Am Samstag stan-
den im Katasteramt 45 Mitarbeiterlin-
nen, darunter sogar zwei Pensionäre für
Präsentation u nd a ktive d ienstl iche Da r-

stellungen zur Verfugung.

Die Schwerpunkte bildeten

o Darstellungen und Möglichkeiten der
modernen Bürotechnik unter DV-Ein-
satz,

. Archivunterlagen und Zukunftssystem

,, FODl5",
. Herstellung digitaler Karten und Plä-

h€, Luftbilden Landeskartenwerke

-Zusammenarbeit mit LGN -,
. 100 Jahre Vermessungstechnik (histo-

rische u nd modernste Tech n ik) m it
dem,,Top-H it" Streckenschätzu ngen,
Größenvermessung mit Gewinnspiel
f ü r BesucheL

o Arbeit der Geschäftsstelle des Gutach-
tera ussch usses (Boden richtwerte,
Ma rktberichte, G utachten),

o Grenzstein-Galerie mit Vermarkungen
von 1733 bis 2000 (20 Grenz- und
Verrhessu ngszeichen a Is Zeitzeugen).

Zu der Grenzstein-Galerie sei an dieser
Stelle einmal darauf hingewiesen, dass

diese Dauerausstellung im Garten-Ein-
gangsbereich des Katasteramtes nur
durch den engagierten Einsatz des De-
zernates 2, vor a llem der Au ßen-
diensttrupps, ermöglicht worden ist und
hoffentlich auch weiter leben wird.

lnsgesamt sind etwa 1000 Arbeitsstun-
den für Vorbereitung und Ausführung
benötigt worden . Zu schaffen war dies
in diesem Zeitrahmen jedoch nur; weil
die Bezirksregierung, LGN und die VKB
Nienburg mit Präsentationsmitteln hilf-
reich zur Seite standen. Dafür an dieser
Stelle ein,Dankeschön" für die gute
U nterstützu ng !

Zielrichtung der Vorstellung unseres
Amtes war nicht nuL sich als moderner
Dienstleister darzustellen, sondern allen
lnteressierten einen Einblick in das 1999
im Zuge der Zusammenlegung der Ka-
tasterämter Bückeburg und Rinteln um-
gestaltete Gebäude zu geben. Bemer-
kenswert war die große Anzahl der Be-

sucher (nicht nur VIP's), die mit etwa 500
Personen unsere Erwartungen deutlich
ü bertraf en.

NaVKV 1 I 2001

Sehr viel Lob, Anerkennung und Dank
wurde den Mitarbeiter/innen für die mit
Engagement und Freundlichkeit gelei-
stete Arbeit a usgesprochen; ebenfa Ils

gefiel das Gebäude- und Ausstattungs-
design ausgesprochen gut. Dabei soll
nicht unerwähnt bleiben, dass in einer
,,Cafeteria" auch Gaumen und Magen
mit selbst Gebackenem verwöhnt wer-
den konnten; der zu entrichtende klei-
ne Obolus wurde gerne bezahlt.

Die Motivation der beteiligten Amtsan-
gehörigen war kaum zu überbieten.
Durch den erkennbaren Zuspruch von
außen konnten die Auslagen der Amts-
angehörigen gedeckt und ein Rest-
geldbetrag sogar als Spende der Diako-
nie übergeben werden.

Zusam menfassend ka n n jeder VKB/Kata-
steramt empfohlen werden, solche Chan-

cen der Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen,
um die Bürger/innen zuinformieren und
sich zu präsentieren. Kein Pressebericht
kann annähernd so viel leisten, wie ein
hautnaher Kontakt zwischen Bürger und
Verwaltung . Zu berücksichtigen wird je-
doch sein, dass jede Präsentation ih re

Wirkung einbüßt, wenn sie zu oft wie-
derholt wird.

Fazit: Darstellung und lnformation ,,)ä",
aber in angemessener und wirtschaftlich
vertretba rer Form.

Dieter Obenhaus
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Auszeichnung für,,Digitales Weser-Ems"

Die Digitalisierung der Nachweise der
Niedersächsischen Vermessungs- und
Katasterverwaltung ist relativ weit fort-
geschritten; im Bezirk Weser-Ems werden
sogar schon seit dem letzten Jahr

o die Automatisierte Liegenschaftskarte
(ALK),

o das Amtliche Topographisch-Kartogra-
ph ische lnformationssystem (ATKIS@),

o die Landeskartenwerke als Raster-
daten u nd

. die Bodenrichtwerte

flächendeckend angeboten. Dort sind
dann auch in Zusammenarbeit mit
dem Universitätsinstitut OFFIS in Olden-
burg - bereits beeindruckende lnternet-
anwendungen realisiert worden:

o lnterALB (ALB und ALK pilothaft),
o Boden richtwerte,
. REGl5, das Regionale Gewerbe !nfor-

mations System,
o Stadtka rte.

Diesen hohen Stand der Entwicklung hat
jetzt d ie

,,Wissenschaftl iche Verei n i g u ng
Oldenburg, der Kleine Kreis e.V."

mit einem Preis

fur das !nstitut OFFIS

ausgezeichnet. Am 12. Dezember wur-
de Herrn Prof. Dr. Nebel (lnstitut OFFIS)

im Beisein von Herrn Ltd. VmD Meyer
(Bezirksreg ierung Weser-Ems) der

,,Dr. H u bert-Forch-Gedächtn ispreis 2000"

überreicht. Dies stellt auch eine Aus-
zeichnung der Niedersächsischen Ver-
messungs- und Katasterverwaltung und
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bei dem Landesbetrieb LGN, den Dezer-
naten 207 der Bezirksregierungen, dem
Niedersächsischen !nnenministerium und
den VKB für ihr Engagement beim Auf-
bau digitaler lnformationssysteme dar.

Klaus Kertscher

t
lnformation

Mitarbeiterbefragung in der LGN

Bereits 1 997 konnten die Beschäftigten
der LGN ihre Meinungen und Wünsche
im Rahmen einer Mitarbeiterbefragung
(MAB) äußern. Nach drei Jahren war es

nun an d er Zeit, eine Diagnose über den
Veränderungsprozess der LGN zu stellen.
Das Personalentwicklungskonzept der
LGN sah deshalb vor; die MAB im Jahr
2000 zu wiederholen.

ffiffi
MITMACHEN .ANREOEN . EEEINFLU99EN

Zur Durchführung der MAB wurde eine
Projektgruppe gebildet, die sich aus fünf
Beschäftigten zusammensetzte. Ein ex-
terner Berater unterstützte die Projekt-
gruppe bei der Erarbeitung des Frage-
bogens und der Konzeptionierung der
Workshops.

Um Veränderungen aufzeigen zu kön-
nen, haben wir im Wesentlichen auf die
Fragen der MAB 1997 zurückgegriffen -
ergänzt um einige neue Themenfelder.
Abgefragt wurden Meinungsbilder zu:
Arbeitsplatz, Zusammena rbeit und Fü h-
run§, Darstellung nach außen, Verän-
derungsprozess I Handlungskonzept der
LGN. Die Fragebögen wurden im Juli
2000 verteilt und mit Hilfe eines Statistik-
programms bereits im August ausgewer-
tet. Anfang September konnten alle
LGN-Beschäftigten sich dann schon über
die Ergebnisse mittels lntranet informie-
ren.

In 12 Workshops wurden anschließend
bereichsspezif ische lnf ormationen be-
kannt gegeben und ,,Brennpunkte" dis-
kutiert. Die Führungskräfte der LGN wer-
den uber die Umsetzung der in diesen
Workshops era rbeiteten Lösu ngsvor-
schläge Anfang 2001 beschließen.

lm Herbst 2001 sollen die Beschlusse
dann auf den Prufstand gestellt und in
Bereichsbesprechungen über Erfolg und
Misserfolg des Maßnahmenkataloges
diskutiert werden.

Die Rücklaufquote von 79 % hat alle Er-

wartungen übertroffen. Wichtig ist nun,
die aufgezeigten Schwachstellen zu be-
seitigen, die erforderlichen Maßnahmen
umzusetzen und auf ihren Erfolg zu kon-
trollieren. Die Erfahrungen aus der MAB
1997 haben gezeigt, dass nur Ausdauer
und wiederholte Erfolgskontrolle zum
gewünschten Erfolg fuhren.

Alle Beschäftigten der LGN haben mit
diesem Ergebnis deutlich gemacht, dass

ihnen die Zukunft der LGN sehr wichtig
ist. Es ist deshalb auch vorgesehen, das
lnstrument,,MAB' als Gradmesser des
Veränderungsprozesses in einigen Jah-
ren wieder zum Einsatz zu bringen.

Udo Negraßus
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Leitbild - was nun?

Am 24.125. Apri! und am22.123. Mai 2001

wird die VKV eine Fortbildungsveranstal-
tung in Soltau zum Thema,,L€itbild der
Vermessu ngs- und Katasterverwa ltu ng -
Katasteramt -; was nun?" durchführen.

Auf d ieser Vera nsta ltu ng soll den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern aller-
dings nicht nur die Entstehung und Ziel-
setzung unseres 1999 erstellten Leitbil-
des (noch einmal) erläutert werden, son-

dern - darauf aufbauend - sollen sie ei-
gene, in den Amtern gesammelte !nfor-
mationen und Erfahrungen zu Hand-
lungsansätzen, die es ermöglichen, das

Leitbild auch praktisch zu leben, aufar-
beiten - getreu dem Motto: Der Weg ist

das Ziel.

Dazu werden auch die Ergebnisse der
Kundenbefragung vorgestellt. Denn,
auch sie zeigen, ob die im Leitbild zum
Selbstverständnis definierte Kernaussa-
gen ,,Wir verstehen uns als moderner
Dienstleister ... wir arbeiten kundenori-
entiert..." und andere mehr nur leere

,,Worthülsen" sind oder,g€lebt wer-
den ".

Passend dazu soll Gelegenheit gegeben
werden, einen Ruckblick auf den von der
Staatsk anzlei ausgesch riebenen Wettbe-
werb ,,lnnovative Behörde" zu werfen.
Das Wettbewerbsthema für das Jahr
2000 lautete nämlich,Leitbilder und
strategische Behördenziele" - und, die
VKB Nienburg (Weser) hat an dem Wett-
bewerb teilgenommen !

Seit dem Jahr 2000 richtet der Beauftrag-
te f ür Staatsmodernisierung der Nieder-
sächsischen Staatsk anzlei jährl ich diesen
Wettbewerb aus, wobei die wechselnden
Themen allen Landesbehörden die Chan-
ce eröffnen soll, sich erfolgreich in den
vielfältigen Reformfeldern zu verglei-
chen. ln der Ausschreibung heißt es dazu:
Der Wettbewerb soll die innovative Wei-
terentwickl u ng der öffentl ichen Verwa l-

tung in Richtung Leistungs-, Qualitäts-
und Kundenorientierung fordern und
die Fortschritte der Staatsmodernisie-
rung sichtbar machen. Dabei sollen die
Behörden ausgezeichnet werden, die
sich nachhaltig um Verbesserungen be-
mühen. Fur d ie Wettbewerbstei I nehmer-
innen und -teilnehmer besteht die Mög-
lichkeit, sich selbst zu überprüfen und
mit anderen zu vergleichen (,,Benchmar-
king Lernen von den besten Lösun-
gen'). Gleichzeitig erhalten alle Teilneh-
mer die Möglichkeit, von den herausra-
genden Stärken der anderen Behörden
zu lernen (Prinzip des kooperativen
Bench lea rn ing).

NaVKV 1 I 2001

Die Ausschreibung der kommenden
Wettbewerbsbed i ng u ngen u nd -themen
wird wiederum im Niedersächsischen Mi-
n isteria I blatt erfolgen.

lm Rahmen des Wettbewerbs ist übrigens
als zusätzlicher ,,Aufmacher", als ,,Blick-
fang " , jd als ,,spielerische" Variante, un-
ser Leitbild ,,ffiäl wieder zur Hand zu

nehmen" ein Puzzle-Würfel mit den
12 Leitbild-Aspekten konstru iert wor-
den, der - durch geschicktes Umklappen
der insgesamt acht durch Scharniere ver-
bundenen Wurfelteile - sämtliche 12 in
der Leitbi Id-B rosch ü re n iedergesch riebe-
nen Aspekte sichtbar werden lässt.

Die Fotos zeigen den Puzzle-Würfel in

u ntersch ied lichen Va ria nten.

Dieter Kertscher

*H,tF,f§*

w

lnformationen

41



NaVKV 1 I 2001

:,l;.

ffinformation

125 Jahre und ...

,, Behuf Fortschreibung der Gebäude-
steuer und der vom 1. lanuar 1876 an-
stelle der bisherigen Hannoverschen
Grundsteuer in Hebung tretenden
Grundsteuer sind folgende Katasteräm-
ter von demselben Zeitpunkt ab gebil-
det..."

Mit dieser Anordnung hat die damalige
Königlich Preußische Finanzdirektion
zum 1. Januar 1876 37 Katasterämter
gebildet, von denen auf niedersächsi-
schem Gebiet heute noch 27 existieren.
Stellvertretend für diese KatasterämteL
die verschiedene regionale Aktivitäten
planen, soll als Anlass des 125-jährigen
Jubiläums

am 4. Mai 2001 um 10 Uhr
in der Northeimer Stadtha !le

eine zentrale Festveranstaltung stattfin-
den, zu der auch der lnnenminister des
Landes N iedersachsen, Herr Heiner
Bartling, eingeladen worden ist.

Ferner soll in der Zeit

vom 30. Mai bis 15. Juni 2001

in der Wandelhalle
des Niedersächsischen Landtages

eine Ausstellung über die Geschichte und
technische Entwicklung vom Beginn der
Einrichtung der ehemaligen Preußischen
Katasterämter im Jahre 1876 bis zu den
heutigen Vermessu ngs- u nd Kataster-
behörden (Katasterä mtern) stattf inden.

Winfried Stohrer

a
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Weiteres h istorisches Ka rten blatt
N ienbu rgs reproduziert

Die VKB Nienburg (Weser) hat auf Grund
des großen lnteresses der Bürger an al-
ten Kartenwerken vor Weihnachten 2000
noch ein weiteres ,,altes" Exemplar her-
a usgegeben.

Es handelt sich um den 1634 im Dreißig-
jährigen Krieg erstellten,Hämelmann-
Plan". Den Ersten der insgesamt 500
Drucke überreichte der Katasteramts-
leiter an den Burgermeister der Stadt
Nienburg anlässlich eines Weihnachts-
basars in den Räumen eines Nienburger
Autohauses, dem Sponsor dieses Karten-
blattes. Dieser freute sich und stellte
begeistert fest, dass die Karte nun end-
lich wieder da sei, wohin sie gehöre: ln
die Hände der Stadt, die auf dem Plan
d a rg este I It ist.

Der Kartenzeichner Johannes Hamel-
mann, ganz offenbar ein lngenieur der
kaiserlichen Besatzungstruppen, hatte
diesen ,,Abris der Stadt Newenburch an
der Wesser ihren Aussen Werken
Revelinen und Bolwerken" den Bürger-
meistern und Ratsherren gewidmet.

Doch dieses prächtige Schrägansicht-Kar-
tenwerk nahm einen anderen Weg - den
Weg in die landesherrlichen Archive.
Wenige Tage vor Übergabe der Stadt an
den Braunschweig-luneburgischen Her-
zog Georg im Juni 1635, ließ der
Nienburger Bürgermeister Hake die Kar-

te dem Bruder des Herzogs, Herzog Au-
gust d. A. in Celle, zur lnformation über
die Festungsanlagen und die Stadt zu-
kommen.

Das im Hauptstaatsarchiv Hannover la-
gernde Kartenblatt ist in bewährter Ma-
nier von der LGN reproduziert und von
den geschichts- und kartenbewussten
Nienburgern wiederum glänzend ange-
nommen worden.

Dreidimensional, einem Modell gleich,
scheint Nienburg vor uns zu liegen. Um
diese genannte dritte Dimension in die
Kartendarstellung hinei n zu bringen, hat
der Kartenzeichner die Fassaden der Ge-
bäude senkrecht hochgeklappt. Der ge-
wählte Ausschnitt aus dem Stadtgebiet
möge die Brillanz dieses 365 Jahre alten
Ka rtenwerkes verdeutl ichen.

Dieter Kertscher
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Einführungslehrgang für das

Vermessu n gsieferend a riat

Traditionell beginnt das Vermessungs-
referendariat in Niedersachsen mit ei-
nem fünftägigen Einführungslehrgang,
mit dem die neuen Vermessungsreferen-
darinnen und -referendare einen Ein-

stieg und Überblick in das zweijährige
Referendariat erhalten. Von den Herren
Dr. Haupt und Dr. Tönnies in den

sechziger Jahren eingeführt, wurde der
Lehrgang bis 1985 durch das ,, Herren-
trio" Dr. Bauer; Prof. Möllering und von
Daack fortgesetzt und liegt seit 1985 in
den Händen der Herren K. Kertscher und
Dr. Brückner sowie denen von Frau Tilk,
die 1995 Herrn Menze abgelöst hat. Für
2001 ist ein weiterer Personalwechsel
vorgesehen; Herr Dr. Brückner übergibt
seinen Part an Frau Diers, die seit Okto-
ber 2000 nunmehr beim Niedersächsi-
schen lnnenministerium beschäftigt ist.

Klaus Kertscher

ffintormation

Neue Radwanderkarten 2001

lnformationen

43

Doris Kleinwächter



NaVKV 1 I 2001

Buchbesprechungen

Dynamische Visualisierung - Grundlagen
und Anwendungsbeispiele für kartogra-
phische Animationen
Gerd Buziek, Doris Dransch,
Wolf-Dieter Rase (Hrsg.)

235 Seiten, 40 Abb., mit CD-ROM,
Gebunden 129,- DM
rsBN 3-540-66327-4
Spri nger-Verlag, Heidel berg

Dieses Buch richtet sich nach Auffassung
der Autoren in ersten Linie an den Prak-
tiker und bietet einen relativ leichten
Einstieg in die Thematik. Es ist in 16 Ka-
pitel unterteilt, enthält Beiträge von 18

Autoren oder Autorenteams und fuhrt
systematisch in das Thema ein.

Wie schon im Vorwort (Lorenz Hurni) zu
diesem Buch erwähnt wird, ist ,,das zen-
trale Anliegen der Kartographie eine
mög lichst zielgerichtete u nd störu ngs-
freie Übermittlung räumlicher lnforma-
tionen mit Hilfe einer Fülle von Gestal-
tungsregeln an den Kartenben utzer"
gewesen und wird es auch kunftig sein.
lm besonderen Maße ermöglichen die in
diesem Buch beschriebenen neuen
Methoden und Techniken, das Anwen-
dungsspektrum in Richtung auf eine mul-
timediale Kartographie zu erweitern. Es

ist eine große Herausforderung, sich die-
ser modernen Handwerkszeuge in der
Kartografie zu bedienen.

ln Kapitel 1 (Buziek, Dransch, Rase) wer-
den Ziel und Aufbau des Buches beschrie-
ben, was einen guten und schnellen
Überblick verschafft und den Einstieg er-
!e ichte rt.

Eine Einführung in die Begrifflichkeiten
und die Grundprinzipien der rechnerge-
stützten Animation gibt das Kapitel 2

(Dransch). Der Leser erhält einen kom-

prim ierten Ü berblick ü ber d ie An ima-
tionskomponenten, den Gesamtprozess
bei der Erstellung von Animationen so-
wie die Animationsmethoden.

Die Grundlagen der Wahrnehmungs-
theorie und die daraus resultierenden
Konseq uen zen f ü r d ie Gesta ltu ng von
Animationen werden in Kapitel 3

(Buziek) vorgestellt. An zwei Beispielen,
einer Überflutungssimulation in einem
Ausschnitt des Leinetals und einer
Verkehrssimulation im Großraum Han-
novel werden die theoretischen Grund-
lagen der kartografischen Animationen
erlä utert.

ln Kapitel 4 (Olbrich, Pralle) beschreiben
die Autoren die Anforderungen an tech-
n isch-wissenschaftl iche Visua I isieru ngen
(System p lattf orm e n, Le istu n gsa nf o rde-
rungen an Rendering und Daten-
transport, Qualität der Präsentation) und
zeigen Lösungsmöglichkeiten des Regio-
na len Rechenzentru m N iedersachsen
(RRZN) der Universität Hannover auf.

Mit den Grundlagen der objektorien-
tierten Visualisierung beschäftigt sich das

Kapitel 5 (Döllner). Anhand von Soft-
warekonzepten werden verschiedene
kartografische Visualisierungs- und Ani-
mationskomponenten für die Bilder-
zeugung und Modellierung von 3D-Sze-
nen unter Berücksichtigung von grafi-
schen, geometrischen und dynamischen
Aspekten vertieft. Diese Konzepte wer-
den auf interaktive, animierte,
kartografische Darstellungen von farbi-
gen Höhenschichten, Erzeugung von
klassischen Geländeüberflügen und für
die Geländemessung (Höhen, Strecken)
angewendet.

Kapitel 5 (Zedi) gibt einen kurzen Über-
blick über die Grundkonzepte und erläu-
tert Möglichkeiten von VRML (Virtual
Reality Modeling Language), insbeson-
dere im Bereich der Visualisierung von
Geodaten. VRML wird als schnell anzu-
wendendes, standardisiertes Visualisie-
rungswerkzeu g zur individue!!en Ausge-
staltung von inaktiven Szenen beschrie-
ben, was beispielhaft an Gelände-
modellen, animierten Objekten und ln-

teraktionen mit dem Benutzer gezeigt
wird.

Die Skriptsprache Lingo fur das Autoren-
system Director zur Erstellung animier-
ter und interaktiver Karten stellt Kapi-
tel 7 (Mü!len Grebe) vor. Zunächst wer-
den die Grundlagen und das Lingo-Kon-
zept erläutert. Die Einsatzmöglichkeiten
von Lingo, wie sensitive Signaturen mit
Hyperlink, animierte und interaktive
Balkendiagramme und das Steuern von
Bitmapüberblendungen, sind beispiel-
haft beschrieben. Die zahlreich verwen-
deten Begriffe für das Autorensystem
Director werden am Ende des Kapitels
in einem Glossar erläutert.

ln Kapitel 8 (Schlimm) werden einige
Softwarelösungen für internetfähige
Animationen im World Wide Web (www)
vorgestellt. Dabei zeigt der Autor die
Vor- und Nachteile von raster- und
vektororientierten Grafiken im www so-

wie d ie Problematik von Ü bertra-
gungsgeschwindigkeiten und der multi-
mediagerechten Gestaltung von
kartografischen Animationen auf.

Mit der Einteilung in verschiedene Kate-
gorien nach Anwendungsmögl ichkeiten
und Leistungsfähigkeit von Software fur
die Erstellung von kartografischer Ani-
mation befasst sich das Kapite! 9

(Dransch, Rase). Die Bandbreite geht
dabei von allgemein verwendbaren Pro-
grammen für die Erzeugung von einfa-
chen ka rtog raf ischen An imationen bis
h in zur integrierten Animationssoftware.
Am Ende des Kapitels sind ein ige der
gängigen Animationssoftwarepakete
mit Hersteller- und www-Adresse ent-
sprechend den Kategorien aufgelistet.

Animationen im interaktiven Atlas der
Schweiz werden in Kapitel 10 (Sieber;

Oberholzer, Terribilini) vorgestellt. Ver-
ä nderte Ansprüche u nd Sehgewoh n-
heiten der Benutzer stellen Atlanten in
Konkurrenzzu anderen Medien und for-
dern neue Konzepte, bei denen die Aus-
wahlkriterien der Animationstechniken
vorrangig aufgaben- und benutzer-
gerechten Aspekten folgen sollten. Bei-
spielhaft werden eine sequentielle-pas-
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sive Animation mit dem Thema Hang-
rutschun§f, eine interaktive 2D-Animati-
on zur Bevölkerungsentwicklung und als

interaktive 3D-Animation, eine Flug-
si m u lation, vorgestel lt.

Das Kapitel 11 (Schröder) behandelt die
Visualisierung von Wetterdaten ein-
schließlich meteorologischer Animation
mit dem Programm TriVis. Mit mehreren
Beispielen beschreibt der Autor den Ein-

satz von TriVis für professionelle fernseh-
gerechte Animationen.

An den Beispielen Animationen zur
Ozonbelastung in Österreich und zum
Pannonischen Ozonprojekt in Kapitel 12

(Loibl, Mayer) wird aufgezeigt, wie poli-
tischen Entscheidungsträgern, interes-
sierten Laien und der Fachwelt eine be-

stim mte Thematik m it H ilf e von
kartografischer Animation anschaulich
demonstriert werden kann. Dabei wer-
den die Realisierungsaspekte von der
Konzeption bis zur technischen Umset-
zung der beiden Videosequenzen be-
schrieben.

Kapitel 13 (Meisner) behandelt die we-
sentlichen Schritte bei der Erstellung von
hochwertigen Animationen aus Satelli-
tendaten. Beispiele von Animationen der
Wolken- und Ozondynamik erläutern
dazu anschaulich die Methoden und die
zum Einsatz gekommene Software.

Beispiele von kurzen Animations-
sequenzen zur Visualisierung raum-
bezogener Algorithmen, die mit gerin-
gem Aufwand für Vorträge zu Themen
der Kartograf ie hergestellt sind, werden
in Kapitea 14 (Rase) präsentiert.

Das Kapitel 15 (Schlitz) zeigt die Kom-
plexität und Problematik bei der Gewin-
nung von Sprachdaten auf. An zwei Bei-

spielen, einem Kartenf Iug über eine per-

spektivische Choropletenkarte und einer
dynamischen Bildtypologie mit einem
Pf ad a us insgesa mt 7 0 Refe renz-
loka ! itäten, werden Dia lektvertei I ungen
d u rch An i mationsverfa h ren verdeut! icht.

Die Perspektiven fur die kartografische
Animation werden abschließend in Ka-
pitel 15 (Rase) beleuchtet. Auf die Ein-

flüsse der technischen Entwicklung von
Hard- und Software auf die kartografi-
sche Animation, die Engpässe bei den
personellen Ressourcen und das Fehlen

eines umfassenden Regelwerks zur Er-

stellung und Gestaltung von kartogra-
fischen Animationen wird eindringlich
h ingewiesen.

Dieses Buch bietet einen guten Über-
blick, vom grundlegenden Einstieg in die
Thematik, bis hin zu den vielen Anwen-
dungsbereichen, in denen von den theo-
retischen Grundlagen, über das konzep-
tionelle Herangehen, den Problemstel-
lungen und die technische Realisierung
von Animationssequenzen für multime-
diale, animierte und interaktive Karten,
die Bandbreite der Thematik aufgezeigt
wird.

Einzige Schwachstelle des Buches ist die
zum Teil schwache Qualität der leider nur
Schwa rz\Neiß-Abbildungen. Auch die
auf der beigefugten CD-ROM enthalte-
nen Abbildungen und Animations-
sequenzen leiden ebenfalls zum Teil un-
ter einer weniger guten Bildqualität.

Ulrich Kaiser
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ATKI56
Stand und Fortführung
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Schriftenreihe des DVW Band 39/2OOO

rsBN 3-87919-273-1
Verlag Konrad Wittwer GmbH

In der Veröffentlichung sind die Vorträ-
ge des 51. Dvw-seminars in Rostock ent-
halten. Auf der Grundlage einer vom
Arbeitskreis 3,, G eo i nformationssysteme
und Kartographie" des DVW durchge-
führten Umfrage bei den Landes-
vermessu ngsä mtern zu m Sta nd der
ATKIS@-Arbeiten und zu den weiteren
Entwicklungen werden aktuelle Beiträ-
ge aus den verschiedenen Landes- und
Bundesbehörden dargestellt und ver-
tieft. ln den drei Themenbereichen

o Topographische lnformationssysteme,
o ATKIS@-Realisierung in den Bundeslän-

dern und
o ATKIS@-Beiträge aus Wissenschaft und

Praxis

berichten namhafte Entwicklen Wissen-
schaftler und Praktiker aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz über ihre
Arbeiten.

lm Themenbereich,,Topographische ln-
formationssysteme" wi rd zur E i nfüh ru ng
in die Thematik das Ergebnis einer Um-
frage zum Stand der derzeitigen Erfas-
sung und zur weiteren Entwicklung von.
ATKIS@ dargestellt. Weitere Vorträge in
diesem Block bieten Lösungsvorschläge
zur Geodatenaktualisierung an oder zei-
gen auf, welche bundesweiten Daten
durch das Bundesamt für Kartographie
und Geodäsie (BKG) aufbereitet und zen-
tral zur Verfugung gestellt werden. Au-
ßerdem wird erläutert, wie das BKG den
Aufbau eines Metainformationssystems
über Geodaten als lnternet-Präsentation
realisiert. Stand und Entwicklung von
ATKIS@ aus Sicht der AdV ist ein weiteres
Thema. Es wird das Konzept der ATKIS@-

Produktfamilie, bestehend aus den

o Digitalen Landschaftsmodellen (DLM),
o Digitalen Geländemodellen (DGM),
. Digitalen Topographischen Karten

(DTK) und
o Digitalen Orthophotos (DOP)

vorgestellt. Anschließend wird die The-
matik der Modell- und kartographischen
Generalisierung behandelt. Dabei wer-
den Anforderungen an die Ableitung des

Digitalen Landschaftsmodells 50 (DLM

50) aus dem Basis-DLM durch Prozesse
der Modellgeneralisierung (semantisch-
geometrische Generalisierung wie Aus-
wahl, Zusammenfassung, Vereinfa-
chung) und der kartographischen
Generalisierung (Verdrängung) vorge-
stellt und Vorschläge der Projektgruppe
ATKIS@-Generalisierung zum weiteren
Vorgehen aufgeführt. Der erste Themen-
bereich wird durch lnformationen über
Aufbau und lnhalt von Topographischen
I nformationssystemen i n Österreich und
in der Schweiz abgeschlossen.

Mit der Erläuterung des Arbeitsverfah-
rens zur ATKIS@-Datenerfassu ng in
Schleswig-Holstein beginnt der zweite
Themenbereich. Dieses wird ergänzt
durch die Beschreibung der Vorgehens-
weise bei der Aktualisierung der Basis-

DLM-Daten in Bayern und im Saarland.
!n diesen und zwei weiteren Vorträgen
wird deutlich, dass ku nftig in ein igen
Bundesländern neben dem Einsatz mo-
biler GIS-GPS-Einheiten ohne den
Gebietstopographen vor Ort die Erfas-
sung von Fortführungsinformationen für
das Basis-DLM nicht zu verwirklichen ist.
Ein weiteres Element der AKTIS@-Aktua-
lisierung beschreibt der Vortrag über das
Topographische lnformationsmanage-
ment (TIM). Erst damit ist es möglich, die
Vielzahl von lnformationen und Daten
zu verwalten und eine zeitgerechte Ak-
tualisierung des Basis-DLM zu gewähr-
Ieisten. Beiträge zur Ableitung einer Di-
gitalen Topographischen Karte im Maß-
stab 1:10 000 (DTK 10) aus dem ATKIS@-

Basis-D LMl2 u nd dem -DG M 25 sowie d ie
Beschreibung über den Aufbau eines
hochgenauen DGM für Baden-Württem-
berg sind weitere Teile dieses Themen-
komplexes. Mit einem Ausblick auf neue

Möglichkeiten der gemeinsamen Nut-
zung von ATKIS@- und ALK-Daten in
I nternet- und CD-ROM-basierten Anwen-
dungen wird dieser Themenbereich ab-
gerundet. Aufgezeigt wird, wie in Nie-
dersachsen adressorientierte Daten (Ge-

meinde, Straße, Hausnummer) verarbei-
tet, visualisiert und für Kunden (zum
Beispiel für Leitstellen von Polizei und
Feuerwehr) nutzbar gemacht werden
kön nen.

Speziel le Anwend u ngen von ATKIS@-Da-

ten im Planungs- und Umweltbereich
bilden den Schwerpunkt des dritten The-
menbereiches. Beispiele aus dem Projekt
KRIS bei den Landkreisen Osnabrück und
Emsland zeigen wie gut ATKIS@-Daten in
diesem Umfeld eingesetzt werden kön-
nen. Das lnstitut für lnformatik der Uni-
versität Hannover stellt ein Projekt zur
Verwaltung von ATKIS@-Daten in Objekt-
Relationale Datenbanken vor; ein wei-
teres Thema ist die Einsatzmöglichkeit
der automatischen Bildauswertung zur
Fortf ü h ru ng von Geobasisdaten. Seh r

ausführlich werden am Beispiel des Über-
gangs von ATKIS@-Basis-DLM zum ATKIS@-

DLM 200 die Probleme der Modell-
generalisierung angesprochen und prak-
tikable Lösungsansätze aufgezeigt. lm
letzten Beitrag wird dargestellt, wie un-
tersch ied liche Geobasisdaten in einem
GIS-System integriert, generalisiert und
präsentiert werden.

Mit einem Autorenverzeichnis wird der
Tag u ngsba nd abgesch lossen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass

diese Ausgabe der Dvw-Schriftenreihe
einen guten Überblick über den heuti-
gen Stand und die künftigen Entwick-
lungstendenzen von ATKIS@ dokumen-
tiert. Der lnhalt der Vorträge wird allge-
mein verständlich und durch Graphiken
a nschau ! ich u nterstützt, wiedergegeben.
lnsbesondere in Bezug auf den Abbau
von lnformationsdefiziten zwischen
ATKIS@-Betreibern und ATKIS@-Nutzern
leistet dieser Tagungsband einen will-
kommenen Beitrag.

Martin Podrenek
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Rechtsprechung

Die nachträgliche Abmarkung von
Sonderungsgrenzen ist für vor dem
10. 4. 1996 gestellte Anträge gestattet.
(Nicht amtlicher Leitsatz)

Verwaltungsgericht Lüneburg Urteil vom
25. 10. 2000 - 2A 17t99 -

Sachverhalt

Der Klägel Öbvl X, hatte die Aufteilung
eines Grundstuckes in mehrere Bauplät-
ze auf Antrag der Beigeladenen, der Ei-

gentümerin A, im Jahre 1995 durch Son-

derung vorgenommen. Nach Abschluss

der einzelnen Kaufverträge führte der
ÖbVl im Jahre 1997 die örtliche
Grenzfeststellung und Abmarkung aus.

Wegen der Gebuhren in Höhe von 650

DM für einen einzelnen Bauplatz wand-
te er sich zunächst an die Eigentumerin
A. Diese lehnte die Bezahlung ab, wei!
zwischenzeitlich der Eigentumsübergang
auf den Eigentümer B vollzogen war.
Dieser wiederum lehnte eine Bezahlung
ab, weil er keinen Antrag auf Vermes-
sung und Abmarkung der Grenzpunkte
gestellt hatte. Daraufhin wandte sich der
ÖbVl X erneut an die Eigentümerin A.

Dagegen legte diese Widerspruch ein,
dem die Beklagte, die Bezirksregierung,
mit dem Argument stattgab, dass der
Antrag der Eigentümerin A und die da-
mit beabsichtigte Bildung von Flur-
stücken bereits durch die Sonderung ab-
geschlossen sei. lm Übrigen sei die spä-
tere Abmarkung seit dem 10. 4. 1996
nicht mehr verpflichtend, sondern nur
auf Antrag der Eigentümer auszuführen.
Es mangele an der erforderlichen Bera-

tung durch den ÖbVl.

Aus den Gründen

Die Klage hat Erfolg...

Die Klage ist zulässig, denn der Wider-
spruchsbescheid der Beklagten enthä lt
eine erstmalige Beschwerde der Kläger
im Sinne des § 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2

VwGO ...

Die KIage ist auch begründet.

Zutreffend geht die Beklagte zwar da-
von aus, dass die Kosten der Vermessung
bei unrichtiger Sachbehandlung durch
die Behörde nach § 11 NVwKostG zu er-
lassen sind. lm Gegensatzzur Auffassung
der Beklagten Iiegt hier aber kein Ver-
stoß gegen eine den Klägern obliegen-
den Beratungspf licht vor, so dass eine un-
richtige Sachbehandlung nicht erkenn-
bar ist. Dazu im Einzelnen:

Die Kläger sind als Öffentlich bestellte
Vermessu ngsingen ieure untere Verwa l-

tungsbehörde, so dass ihnen bereits nach

§ 25 VwVfG eine allgemeine Auskunfts-
und Beratungspflicht obliegt (vgl. dazu:
Kopp/Ra msa ue; Verwa ltu ngsverfa h rens-
gesetz, 7. Aufl. § 25). Diese wird durch

§ 7 Abs .25.21 HS. NÖbVlngG dahin kon-
kretisiert, dass Öffentlich bestellte Ver-
messungsingenieure,,zur sachgemäßen
Beratung" verpflichtet sind. Unter Be-

rücksichtigung der Nr. 1 Abs. 2 des Rund-
erlasses vom 15. 3. 1996 (Nds. MBI. 101

1996, S. 303) zur Neufassung der Verwal-
tu ngsvorsch rift zur Liegenschaftsver-
messung, der eine,,umfassende Bera-
tung" durch die Vermessungsorgane vor-
sieht, besteht keinerlei Zweifel, dass die
Kläger nach Kenntnis der neuen Verwal-
tungsvorschrift am 10. 4. 1996 verpf lich-
tet waren, Antragsteller über die - kos-

tengünstige - Möglichkeit der Sonde-
rung ohne nachfolgende Vermessung
und Abmarkung zu beraten.

NaVKV 1 I 2001

Eine solche Beratungspflicht der Kläger
vermag die Kammer aber nicht hinsicht-
Iich des Vermessungsauftrages der Bei-
geladenen zu erkennen, der den Klägern
vor Anderu ng der Verwa ltu ngsvorsch rift
erteilt worden ist. Denn eine solche
Beratungspf licht der Kläger setzt voraus,
dass nicht abgeschlossene Altaufträge
nach neuem Recht durchzuführen sind.
Dies war für die Kläger aber nicht er-
kennbaL vielmehr durften sie nach den
ihnen vorliegenden lnformationen da-
von ausgehen, dass bei Altanträgen wei-
ter nach altem Recht zu verfahren war.
Dafür spricht zunächst das von den KIä-
gern vorgelegte Schreiben der Landes-
gruppe ihres Verbandes über ein Telefon-
gespräch mit dem zuständigen Mitarbei-
ter des ln nen m in isteriu ms Da nach
sollten alte Verträge über Schluss-

abmarkungen weiterhin gelten, wei I ver-
säumt worden ist, f ür alte Sonderungen
eine Übergangsregelung zu schaffen
Die Kläger durften mithin bis zum
Abschluss der Arbeiten (Abmarkungs-
termin 14. 7.1997) davon ausgehen, dass

sie den ihnen von der Beigeladenen er-
teilten Vermessu ngsa uftrag nach a ltem
Recht zu erledigen hätten und deshalb
kein Anlass zu einer Beratung bestand.
Die Beklagte war deshalb nicht berech-
tigt, den Gebührenbescheid der KIäger
wegen feh lender Beratung a ufzuheben.

Anmerkung

Das nachstehende Urteilstellt primär auf
formalrechtliche Aspekte ab. Es kann
und sollte nicht als Freibrief für eine un-
zureichende Beratung interpretiert wer-
den. Für eine Dienstleistungsverwaltung
dürfte es selbstverständlich sein, nach
zweijähriger,, Ruhephase" eines Auftra-
ges vor Beginn weiterer Arbeiten mit
dem Antragsteller Kontakt aufzuneh-
men und ihm ggf. die aktuelle Rechtsla-
ge zu erläutern.

Werner Wagener

Rechtsprech u ng
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